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»Ohne eine ausgebaute schulische 
Berufsorientierung und eine 
 passgenaue Berufsberatung der 
Agentur für Arbeit werden wir  
den Fachkräftemangel nicht in den 
Griff bekommen. Wir jungen  
Menschen wollen die Zukunft  
gestalten – schafft endlich die 
notwendigen Voraussetzungen!« 
Kristof Becker, DGB-Bundesjugendsekretär
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Vorwort

Noch nie wurde so wenig ausgebildet wie seit der Coro-
na-Pandemie! Bis heute hat sich der Ausbildungsmarkt 
nicht von diesem historischen Einbruch der Ausbildungs-
zahlen erholt. Immer noch gehen zehntausende Ausbil-
dungssuchende leer aus. Hier wird nicht nur viel Potenzial 
verschenkt, auf das es angesichts des zunehmenden 
Fachkräftemangels aber ankommt. Hier werden auch die 
Zukunftsperspektiven junger Menschen bedroht. Denn 
die duale Berufsausbildung ist weiterhin eine der Grund-
lagen für einen erfolgreichen Start ins Erwerbsleben. Sie 
qualifiziert die Fachkräfte für die digitale Arbeitswelt von 
morgen. Doch ist die duale Berufsausbildung längst nicht 
mehr so attraktiv wie vielfach behauptet. Schuld daran ist 
eine oft schlechte Ausbildungsqualität, unklare Übernah-
meperspektiven, nicht ausreichend qualifiziertes Ausbil-
dungspersonal und unattraktive Vergütungen. Ein schlei-
chender Bedeutungsverlust der dualen Ausbildung ist die 
Folge. Das Gegenteil sollte der Fall sein.  

 
Duale Berufsausbildung: Zerbricht ein Erfolgsmodell? 
Dies zeigt sich auch auf dem Ausbildungsstellenmarkt: Die 
Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge liegt 
weiterhin deutlich unter dem Vor-Corona-Niveau – jeder 
zehnte Ausbildungsplatz ging insgesamt verloren. Fast 
228.000 Jugendliche steckten 2021 im Übergangssystem 
von der Schule in die Ausbildung fest. Auch deshalb, weil 
bundesweit nur noch eins von fünf Unternehmen seiner 
gesellschaftlichen Verantwortung nachkommt und über-
haupt noch ausbildet. Insgesamt haben 2,33 Millionen jun-
ge Menschen zwischen 20 und 34 Jahren keinen Berufsab-
schluss. Hier zeigt sich eines der zentralen Armutsrisiken: 
Ihnen fehlt die Grundvoraussetzung für einen qualifizier-
ten Zugang zum Erwerbsleben, in der Folge drohen pre-
käre Beschäftigung und Niedriglöhne.  

Dem zunehmenden Bedeutungsverlust der dualen Be-
rufsausbildung stellen wir uns als Gewerkschaftsjugend 
entgegen. Die Arbeitswelt der Zukunft ist auf eine zeitge-
mäße, zukunftsfähige sowie ausreichend finanzierte und 
ausgestattete Berufsausbildung angewiesen. Wir fordern 
deshalb eine umlagefinanzierte Ausbildungsgarantie, die 
niemanden zurücklässt!  

Wir werden das Vorhaben der Bundesregierung, eine 
Ausbildungsgarantie einzuführen daran messen, ob sie die 
betriebliche Ausbildung stärkt. Dafür müssen die Ausbil-
dungskosten auf breitere Schultern verteilt und alle Betrie-
be in die Verantwortung genommen werden: Sie zahlen 
eine Umlage in einen Zukunftsfonds, mit dessen Mitteln die 
ausbildenden Betriebe finanzielle Anreize erhalten und eine 
moderne Infrastruktur der Ausbildung geschaffen wird. 

 
Ausbildungsreport: Zugang zu Ausbildung und 
Berufsorientierung ist Schwerpunkt 2022 
Nach einer pandemiebedingten Pause ist der DGB-Ausbil-
dungsreport 2022 mit dem Schwerpunkt »Zugang zu Aus-
bildung und Berufsorientierung« zurück. Während die Er-
gebnisse hierzu zum Teil auf die vorpandemische Berufs-

orientierung verweisen, stehen die allgemeinen Analysen 
zur Ausbildungsqualität voll unter dem Eindruck der pan-
demischen Auswirkungen auf die Berufsausbildung.  

Die Befragung von 14.428 Auszubildenden zeigt den 
großen Bedarf nach einer umfangreicheren Berufsorien-
tierung, die bereits an allgemeinbildenden Schulen ein-
setzen muss. Es braucht ausgeweitete Orientierungsan-
gebote, die die realen Zukunfts-, Verdienst- und Weiter-
bildungsperspektiven von Auszubildenden hervorheben 
und überkommene Rollenstereotypen aufbrechen. Außer-
dem bleibt es immens wichtig, den Zugang zur Berufsaus-
bildung zu sichern: Es ist schlichtweg nicht akzeptabel, 
dass die Ausbildungschancen von Jugendlichen stark von 
ihrem Schulabschluss, dem Pass ihrer Eltern oder ihrem 
Wohnort abhängen. Wir brauchen eine gesetzlich abge-
sicherte Ausbildungsgarantie für alle! 

Neben diesem Schwerpunkt verweist der Ausbil-
dungsreport auch dieses Jahr wieder auf problematische 
Ausbildungsbedingungen und Lücken in der Qualität der 
Ausbildung, die dringend angegangen werden müssen. 
Nur so können wir die Attraktivität der dualen Berufsaus-
bildung auch langfristig sichern. 

 
Schluss mit Substanzverlust: Für eine zukunfts- und 
krisenfeste duale Berufsausbildung! 
Die duale Berufsausbildung muss systematisch gestärkt 
werden. Nur so decken wir langfristig den Bedarf an gut 
ausgebildeten und motivierten Fachkräften, die wir für 
die Digitalisierung und nachhaltige Transformation unse-
rer Wirtschaft so dringend brauchen. Um diese Fachkräfte 
von morgen zu gewinnen, müssen die Ausbildungsbedin-
gungen und die Qualität der Ausbildung schon heute ver-
bessert werden. Ohne attraktive Rahmenbedingungen 
wird es dabei nicht gehen. Wir fordern deshalb: 
→ Eine gesetzlich abgesicherte, umlagefinanzierte Aus-

bildungsgarantie für alle jungen Menschen, die nie-
manden zurücklässt. 

→ Eine umfassende Berufsorientierung bereits an allge-
meinbildenden Schulen, die den Namen auch verdient. 

→ Den Aus- und Aufbau eines systematischen Über-
gangsmanagements, das eine intensive Begleitung al-
ler Jugendlichen im Übergang von der Schule bis zum 
Abschluss einer Ausbildung sicherstellt. Junge Men-
schen brauchen Beratungsangebote, die sie dort ab-
holen, wo sie gerade sind. 

→ Die Einführung landesweiter Azubi-Tickets für den 
Nahverkehr und die flächendeckende Einrichtung kos-
tengünstiger Azubi-Wohnheime, damit der Zugang 
zur Ausbildung nicht vom Elternhaus oder Wohnort 
abhängt. 
 
 
 

Kristof Becker Elke Hannack 
DGB-Bundesjugend- Stellvertretende Vorsitzende  
sekretär des DGB
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Am besten bewerten in diesem Jahr – wie bereits vor 
der Corona-Pandemie – die angehenden Industriemecha-
niker*innen, Mechatroniker*innen und Verwaltungsfach-
angestellten die Qualität ihrer Ausbildung. Auf den Rän-
gen vier und fünf folgen mit den künftigen Elektroniker*in-
nen für Betriebstechnik sowie den Fachinformatiker*innen 
Berufe, die ebenfalls bereits in den zurückliegenden Jah-
ren immer wieder in der Spitzengruppe vertreten waren.  

Voraussetzung für ein gutes Abschneiden in der Ge-
samtbewertung sind durchgängig gute Bewertungen in 
allen vier Aspekten der Ausbildungsqualität, die im Aus-
bildungsreport berücksichtigt werden. Das heißt sowohl 
bei der Bewertung der Ausbildungszeiten und der Ausbil-
dungsvergütung als auch bei der Einschätzung der fach-
lichen Qualität der Ausbildung im Betrieb und der persön-
lichen Beurteilung der Ausbildung haben die genannten 
Berufe jeweils überdurchschnittlich gut abgeschnitten. 

Am unteren Ende der Skala rangieren mit den Köchin-
nen und Köchen sowie den Hotelfachleuten zwei Berufe 
aus dem Bereich des Hotel- und Gaststättengewerbes. 
Dies ist wenig verwunderlich: Die Ausbildung in diesen 
Berufen wurde bereits von den Auszubildenden in den 
Vorjahren überdurchschnittlich häufig schlecht bewertet. 
Zudem war das Hotel- und Gaststättengewerbe beson-
ders stark von den Folgen der Corona-Pandemie betrof-
fen. Ähnliches gilt für die übrigen drei Berufe im unteren 
Bereich des Rankings : die Kaufleute im Einzelhandel, Fri-
seur*innen sowie Zahnmedizinische Fachangestellte. 
Auch hier haben sich strukturelle Schwächen der Ausbil-
dung, die bereits seit mehreren Jahren im Rahmen des 
Ausbildungsreports identifiziert werden können, durch 
die pandemiebedingten Einschränkungen weiter verfes-
tigt.  

 
Betriebsgröße 
Nach wie vor gilt der Grundsatz: Je größer der Betrieb, 
desto höher die Zufriedenheit der Auszubildenden. Das 
gute Abschneiden von großen Betrieben kann auf der ei-
nen Seite durch gute personelle und materielle Voraus-
setzungen begründet werden, die eine strukturierte und 
qualitativ hochwertige Ausbildung gewährleisten. Zum 
anderen verfügen Großbetriebe eher über kollektive Mit-
bestimmungsstrukturen wie Betriebs- und Personalräte 
oder Jugend- und Auszubildendenvertretungen. Ihre Mit-
glieder achten darauf, dass Ausbildungspläne und gesetz-
liche Vorgaben eingehalten werden. 

Klein- und Kleinstbetriebe hingegen stehen oft vor der 
Herausforderung, mit wenig Personal flexibel auf Ange-
bot und Nachfrage reagieren zu müssen. Anderseits ge-
lingt es dort durchaus, mit großem Engagement Auszu-
bildende durch eine besondere Form der persönlichen 
Beziehung zu binden. 

71. Einordnung und Gesamtbewertung

1.1 
Die wichtigesten Ergebnisse 2022

Die Gesamtbewertung  
nach Ausbildungsberufen 
 
 
 

Industriemechaniker*in 
Mechatroniker*in 
Verwaltungsfachangestellte*r 
Elektroniker*in für Betriebstechnik 
Fachinformatiker*in 
 
 
Bankkaufmann*frau 
Industriekaufmann*frau 
Zerspanungsmechaniker*in 
Steuerfachangestellte*r 
Kaufmann*frau für Büromanagement 
Medizinische*r Fachangestellte*r 
Fachlagerist*in 
Kaufmann*frau im Groß und Außenhandel 
Anlagenmechaniker*in SHK1 
Fachkraft für Lagerlogistik 
Maler*in und Lackier*in 
Elektroniker*in 
Verkäufer*in 
KFZ-Mechatroniker*in 
Tischler*in 
 
 
Kaufmann*frau im Einzelhandel 
Friseur*in 
Zahnmedizinische*r Fachangestellte*r 
Hotelfachmann*frau 
Koch*Köchin 

 
 

Branche und Beruf 
Wie der Ausbildungsreport 2022 erneut zeigt, ist die Be-
wertung der Ausbildungsqualität stark abhängig vom je-
weiligen Ausbildungsberuf bzw. der Branche. Von kleine-
ren Schwankungen abgesehen ist die Verteilung der Be-
rufe im Ranking der Gesamtbewertung über die Jahre hin-
weg sehr konstant. Sowohl auf den Spitzenrängen als 
auch im hinteren Bereich finden sich häufig die gleichen 
Berufe wieder. Daran hat sich auch durch die Folgen der 
Corona-Pandemie nichts Grundlegendes geändert. 

Insgesamt wurden für den Ausbildungsreport 2022 
14.428 Auszubildenden befragt. Aufgrund der Corona-
Pandemie wurde der Befragungszeitraum für den vorlie-
genden Bericht ausgedehnt und erstreckte sich von Sep-
tember 2020 bis Frühjahr 2022, so dass die wesentliche 
Zeitspanne pandemiebedingter Einschränkungen und so-
mit Auswirkungen auch auf die berufliche Ausbildung ab-
gedeckt wird.  

1   Anlagenmechaniker*in für Sanitär, Heizungs- und Klimatechnik.

Berufe mit den besten Bewertungen           bbbbb

Berufe mit den schlechtesten Bewertungen            b

Berufe mit mittleren Bewertungen                     bbb
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Auch hier haben sich somit die langjährigen Tenden-
zen während der Corona-Pandemie grundsätzlich fortge-
setzt. Neu hinzu gekommen sind Befürchtungen, wegen 
der Folgen der Pandemie die Ausbildung nicht beenden 
zu können, die bei Auszubildenden in Klein- und Kleinst-
betrieben deutlich stärker ausgeprägt sind, als bei Auszu-
bildenden in größeren Unternehmen. 

 
Schwerpunktthema: Zugang zu Ausbildung und 
Berufsorientierung 
Für junge Menschen spielt das Interesse am Beruf die mit 
Abstand wichtigste Rolle bei der Berufswahl. Mehr als zwei 
Drittel (68,8 Prozent) der befragten Auszubildenden nann-
ten dieses Kriterium als entscheidend für ihre Berufswahl. 

Die Vorbereitung auf die Berufswahl im Rahmen der 
schulischen Berufsorientierung und durch die Berufsbera-
tung der Agentur für Arbeit wird von den Auszubildenden 
jedoch kritisch bewertet. Lediglich gut ein Viertel der 
Auszubildenden (27,8 Prozent) ist der Auffassung, dass ih-
nen die Angebote der Berufsorientierung in der allge-
meinbildenden Schule (sehr) dabei geholfen haben, ihre 
Berufswahlentscheidung zu treffen. Weniger als ein Drit-
tel der Befragten (28,9 Prozent) gab an, in diesem Prozess 
die Berufsberatung der Agentur für Arbeit in Anspruch ge-
nommen zu haben. 

Gleichzeitig liefern die Ergebnisse aber auch Hinweise 
darauf, dass eine qualitativ hochwertige und praxisorien-
tierte schulische Berufsorientierung einen wichtigen Bei-
trag zur Wahl des passenden Ausbildungsberufs leisten 
kann. Insbesondere betriebliche Praktika können hier eine 
zentrale Rolle spielen und jungen Menschen zu konkreten 
Einblicken und Erfahrungen in den unterschiedlichen Be-
rufsfeldern verhelfen.  

Auch die Weiterentwicklung der Berufsberatung zur 
»lebensbegleitenden Berufsberatung vor dem Erwerbsle-
ben« ist als richtiger Schritt hin zu einem ganzheitlichen 
Beratungsangebot anzusehen, dass sich an der Lebens-
welt der jungen Menschen orientiert. 

Insgesamt bedarf es im Bereich des Übergangs von 
der Schule in den Beruf einer verstärkten Kooperation und 
einer systematischen Zusammenarbeit aller beteiligten 
Akteure, um perspektivisch die Passungsprobleme auf 
dem Ausbildungsmarkt in den Griff zu bekommen. Eine 
zentrale Rolle bei der Koordination und Weiterentwick-
lung der Angebote im Übergang können die Jugendbe-
rufsagenturen vor Ort einnehmen. 

 
Überstunden 
Regelmäßige Überstunden gehörten auch während der 
Pandemie für etwa ein Drittel der Auszubildenden zum 
Ausbildungsalltag. Der Anteil der Befragten, die angaben, 
regelmäßig Überstunden zu leisten, ist jedoch erneut zu-
rückgegangen und liegt mit 32,8 Prozent um 1,3 Prozent-
punkte unter dem Wert des Jahres 2020. In der längerfris-
tigen Betrachtung zeigt sich, dass die Belastung der Aus-
zubildenden durch Überstunden in den letzten Jahren ge-

ringer ausfällt, als in den ersten Jahren des Ausbildungs-
reports, in denen immer wieder mehr als 40 Prozent der 
Auszubildenden angaben, regelmäßig Überstunden leis-
ten zu müssen. Dennoch sind es weiterhin viel zu viele 
Auszubildende, die Überstunden absolvieren müssen.  
(⟶ Kapitel 3.2.1). 
 
Jugendarbeitsschutz 
Für Auszubildende, die das 18. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben, gelten bezüglich der Ausbildungszeiten die 
gesetzlichen Vorgaben des Jugendarbeitsschutzgeset-
zes. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Anteil der minderjäh-
rigen Auszubildenden, die regelmäßig mehr als 40 Stun-
den pro Woche arbeiten müssen, um 3,8 Prozentpunkte 
auf 6,6 Prozent gesunken. Auch hier hat sich in der länger-
fristigen Betrachtung die Situation deutlich gebessert. 

Ebenfalls leicht gesunken ist der Anteil der minderjäh-
rigen Auszubildenden, die regelmäßig Überstunden ma-
chen: von 24,8 Prozent im Vorjahr auf 23,6 Prozent. 

Wieder etwas positiver gestaltet sich die Situation bei 
der Regelung des Überstundenausgleichs. Nachdem der 
Anteil der unter 18-jährigen Auszubildenden, die anga-
ben, für die geleisteten Überstunden einen Freizeitaus-
gleich zu bekommen, in den Vorjahren auf zuletzt 41,2 
Prozent gesunken war, ist aktuell ein Anstieg um 3,9 Pro-
zentpunkte auf 45,1 Prozent festzustellen. Hier bleibt ab-
zuwarten, ob es sich tatsächlich um eine Trendwende 
handelt oder um einen einmaligen pandemiebedingten 
Effekt. Noch immer konnte etwa ein Drittel (32,4 Prozent) 
der minderjährigen Auszubildenden keine Angaben dazu 
machen, ob und wenn ja in welcher Form Überstunden in 
ihrem Ausbildungsbetrieb ausgeglichen werden. 

Wenig Probleme scheint es nach wie vor beim Thema 
der Fünf-Tage-Woche zu geben. So liegt der Anteil der 
Auszubildenden unter 18 Jahren, die angaben, mehr als 
fünf Tage pro Woche im Betrieb zu arbeiten, bei lediglich 
2,2 Prozent – 1,7 Prozentpunkte weniger als 2020 (⟶ Ka-
pitel 3.2.5). 

Entwicklung Überstunden

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022

40,6%

38,1%

36,5% 36,6%

38,1%

34,8%

36,2%

36,3%

36,4%

34,1%
32,8%
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Ausbildungszufriedenheit 
Der Großteil der Auszubildenden (73,3 Prozent) ist mit der 
Ausbildung »zufrieden« oder sogar »sehr zufrieden«. Trotz 
der Einschränkungen der Corona-Pandemie ist dieser An-
teil im Vergleich zum Jahr 2020 sogar um zwei Prozent-
punkte auf den höchsten seit 2009 dokumentierten Wert 
gestiegen. 

Der Ausbildungsreport 2022 zeigt erneut deutlich, 
dass es einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen 
Ausbildungszufriedenheit und den relevanten erfragten 
Kriterien zur Bestimmung der Ausbildungsqualität gibt. 
Entsprechend groß fallen daher auch die Unterschiede 
zwischen den Ausbildungsberufen aus (⟶ Kapitel 3.4.1). 

Ausbildungsfremde Tätigkeiten 
Mit 11 Prozent ist der Anteil der Auszubildenden, die an-
gaben, im Betrieb »immer« oder »häufig« ausbildungs-
fremde Tätigkeiten ableisten zu müssen, im Vergleich 
zum Vorjahr um etwa einen Prozentpunkt gesunken. Die 
längerfristige Beobachtung ergibt, dass hier in den zu-
rückliegenden Jahren keine grundlegenden Verbesserun-
gen festzustellen sind (⟶ Kapitel 3.1.2). 

 
Fachliche Anleitung 
Wie bereits in den zurückliegenden Jahren hat der größte 
Teil der Auszubildenden eine*n Ausbilder*in (91,3 Pro-
zent). Das bedeutet im Umkehrschluss, dass 8,7 Prozent 
kein*e Ausbilder*in an der Ausbildungsstelle zur Verfü-
gung steht. Bei weiteren 11,6 Prozent der Auszubilden-
den mit einem*einer Ausbilder*in ist diese*r »selten« bis 
»nie« präsent. Beide Werte unterlagen in den zurücklie-
genden Jahren nur geringen Schwankungen (⟶ Kapitel 
3.1.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wahl des Ausbildungsberufs 
Die Wahl des richtigen Ausbildungsberufs ist eine wichti-
ge Voraussetzung für einen erfolgreichen Ausbildungs-
verlauf. Erfreulicherweise konnten 31,2 Prozent der im 
Ausbildungsreport befragten Auszubildenden ihren 
Wunschberuf und weitere 41,4 Prozent zumindest einen 
von mehreren für sie interessanten Berufen erlernen. Gut 
ein Fünftel der Auszubildenden (21,1 Prozent) machte sei-
ne Ausbildung allerdings in einem Beruf, der eigentlich 
nicht geplant war. 6,2 Prozent bezeichneten ihren Ausbil-
dungsberuf sogar nur als eine »Notlösung«.  

Weibliche Auszubildende können dabei offensichtlich 
seltener ihre Ausbildungswünsche realisieren. Mehr als ein 
Viertel von ihnen (25,2 Prozent), und damit deutlich mehr 
als von den männlichen Auszubildenden (18,6 Prozent), 
gaben an, bei ihrem Ausbildungsberuf handele es sich um 
eine Alternative, die sie eigentlich nicht geplant hatten. 7 
Prozent bezeichnen ihren Ausbildungsberuf als »Notlö-
sung« (männliche Auszubildende 5,7 Prozent).2 

Die Auszubildenden in den von ihnen »ungeplanten 

2   Für den Ausbildungsreport 2022 wurde auch die Geschlechtsangabe 
»divers« abgefragt. Aufgrund der geringen Zahl an Nennungen sind 
die Ergebnisse hier jedoch nicht repräsentativ und werden im Bericht 
daher nicht mit aufgeführt.

Entwicklung der Ausbildungszufriedenheit

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022

73,0%

72,5%

72,8%

71,4%

71,5%
71,7%

71,9%

70,2%

69,9%

71,3%

73,3%

Entwicklung Auszubildende bei denen Ausbilder*innen 
selten oder nie am Ausbildungsplatz verfügbar sind

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022

11,0%

10,1% 10,0%

10,8%

11,2%

10,1%
10,3%

10,9% 11,0%

10,5%

11,6%

Entwicklung Jugendliche unter 18, die regelmäßig  
mehr als 40 Stunden pro Woche arbeiten müssen

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022

18,0%

15,5%

16,5%

13,2%
12,6%

11,2%

11,6%

10,0%

11,9%

10,4%

6,6%



Bei mehr als jedem*r Zehnten befragten  
Auszubildenden steht der*die Ausbilder*in 
»selten « oder »nie « am Ausbildungsplatz 
zur Verfügung.
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Berufen« sind deutlich seltener (sehr) zufrieden mit ihrer 
Ausbildung (60,1 Prozent) als diejenigen in ihren Wunsch-
berufen (85,4 Prozent). Von den Auszubildenden, die ih-
ren Ausbildungsberuf als »Notlösung« bezeichneten, ist 
nur knapp jede*r Dritte (32,3 Prozent) mit der Ausbildung 
zufrieden. Gerade bei diesen Auszubildenden ist die Ge-
fahr einer Vertragslösung oder sogar eines Ausbildungs-
abbruchs entsprechend deutlich höher (⟶ Kapitel 3.4.5). 

 
Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Ausbildung 
Auch im Jahr 2022 zeigen sich geschlechtsspezifische Un-
terschiede in der Ausbildung: Zwar deuten die Ergebnisse 
darauf hin, dass die zweifellos bestehenden Benachteili-
gungen weiblicher Auszubildender insgesamt weniger 
auf individuelle geschlechtsspezifische Diskriminierungen 
am Arbeitsplatz zurückzuführen sind. Dennoch zeigt sich 
erneut, dass gerade die Berufe und Branchen, die weib-
lich konnotiert sind, schlechtere Ausbildungsbedingun-
gen haben. Hier zeigt sich eine deutliche strukturelle Be-
nachteiligung: Obwohl diese Berufe nicht unbedingt zu 
ihren Wunschberufen zählen, landen Frauen noch immer 
überdurchschnittlich häufig in diesen Ausbildungsberufen 
- auch weil Betriebe ihre Auswahl häufig noch nach tra-
dierten Rollenbildern treffen. In der Folge zeigen junge 
Frauen ein immer geringeres Interesse an einer dualen 
Ausbildung (⟶ Kapitel 4). 

 
Übernahme nach der Ausbildung 
Eine qualitativ hochwertige Ausbildung ist die Vorausset-
zung für einen guten Start in die Arbeitswelt und den 
Übergang von der Ausbildung in ein reguläres Arbeitsver-
hältnis. Nach wie vor jedoch gestaltet sich der Übergang 
von der Ausbildung in ein reguläres Arbeitsverhältnis für 
viele junge Menschen sehr schwierig. So wussten 58,8 
Prozent der Auszubildenden (2020: 56 Prozent) zum Zeit-
punkt der Befragung noch nicht, ob sie im Anschluss an 
ihre Ausbildung übernommen werden. Nur gut ein Drittel 
(35 Prozent, 2020: 37,8 Prozent) hatte bisher eine Zusage 
erhalten, und 6,3 Prozent (2020: 6,2 Prozent) wussten be-
reits, dass sie nicht übernommen werden. 

Erfreulich ist, dass der Anteil der Auszubildenden mit 
Übernahmeperspektive, denen ein Angebot für eine un-
befristete Stelle vorlag, mit 71,9 Prozent auf ähnlich ho-
hem Niveau lag wie 2020 (70,8 Prozent). Die übrigen hat-
ten befristete Angebote, größtenteils für ein Jahr (18,2 
Prozent).  

Von den Auszubildenden, die bereits eine Absage be-
kommen hatten, verfügten 37,7 Prozent zum Zeitpunkt 
der Befragung über keinerlei konkrete Perspektive, wie es 
mit ihnen im Anschluss an ihre Ausbildung weitergehen 
wird (⟶ Kapitel 3.4.3). 

 
Qualität der Berufsschule 
Der Lernort Berufsschule spielt im Rahmen der dualen 
Ausbildung eine ebenso wichtige Rolle wie der Ausbil-
dungsbetrieb. Jedoch bewerten erneut gerade einmal 59 
Prozent der befragten Auszubildenden die fachliche Qua-
lität des Berufsschulunterrichts als »sehr gut« oder »gut« 
(⟶ Kapitel 3.1.6). Dieser Anteil ist damit im Vergleich zum 
Jahr 2020 um 2,4 Prozentpunkte gestiegen, was ange-
sichts der pandemiebedingten Einschränkungen so nicht 
unbedingt zu erwarten war. Trotzdem stehen die Berufs-
schulen hier vor großen Herausforderungen, wie insbe-
sondere auch die 2021 veröffentlichte Corona-Ausbil-
dungsstudie der DGB-Jugend deutlich gemacht hat.3 

 

3   vgl. DGB-Jugend 2021: Corona-Ausbildungsstudie.
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1.2  
Lage auf dem Ausbildungsmarkt4  

 
Erwartungsgemäß hat die Corona-Pandemie auch die Si-
tuation auf dem Ausbildungsmarkt in den letzten beiden 
Jahren erheblich beeinflusst und geprägt. Dass die 
schlimmsten Befürchtungen nicht eingetreten sind und es 
nicht zu einer massenhaften Lösung von Ausbildungsver-
hältnissen gekommen ist, kann nicht zuletzt auch auf das 
zeitnah bereits im Juni 2020 durch das Bundeskabinett 
beschlossene Bundesprogramm »Ausbildungsplätze si-
chern« zurückgeführt werden. Einen großen Anteil an der 
Entwicklung und Umsetzung dieses Programms hatte die 
Allianz für Aus- und Weiterbildung. Bund, Länder, Ge-
werkschaften und Wirtschaftsverbände haben dort be-
reits unmittelbar nach Beginn der Pandemie im Frühjahr 
2020 die Grundzüge dieses Konzepts entwickelt.  

Vor dem Hintergrund der schwierigen Rahmenbedin-
gungen ist es daher sehr erfreulich, dass es nicht zu einem 
Anstieg der Vertragslösungsquote in der dualen Berufsaus-
bildung gekommen und die Lösungsquote sogar erstmals 
seit 2015 wieder zurückgegangen ist, von 26,9 Prozent im 
Jahr 2019 auf 25,1 Prozent im Jahr 2020. Analysen des BIBB 
zufolge »zeigen sich also zumindest für diejenigen, die ei-
nen Ausbildungsvertrag abschließen und den Ausbildungs-
platz auch antreten konnten (in 2020 oder zuvor) hinsicht-
lich des Vertragslösungsrisikos keine besonderen Risiken 
unter den Bedingungen der Corona-Pandemie.«5 

Auch hinsichtlich des Ausbildungserfolges, d.h. dem 
Bestehen der Abschlussprüfung, konnte das BIBB bislang 
keinen negativen Effekt der Corona-Pandemie identifizie-
ren. Trotz einer massiven Beeinträchtigung der Prüfungs-
vorbereitung und der damit einhergehenden Verunsiche-
rung vieler Auszubildender6 lag die Erfolgsquote, also der 
Anteil der erfolgreichen Prüfungen an allen Prüfungsteil-
nehmenden, bei 92 Prozent.7 Hier bleibt jedoch abzuwar-
ten, ob und wenn ja welche Auswirkungen die Pandemie 
ggf. auf den Ausbildungserfolg jener Auszubildenden ha-
ben wird, die in den nächsten Jahren ihre Ausbildung be-
enden werden. 

Einen deutlich stärkeren Effekt als auf bestehende 
Ausbildungsverhältnisse hatte die Pandemie auf die Ent-
wicklung der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge. 
Hier war bereits 2020 ein Rückgang um 57.600 bzw. 11 
Prozent gegenüber 2019 festzustellen gewesen. Im Jahr 
2021 kam es zwar wieder zu einem leichten Anstieg um 
1,2 Prozent. Insgesamt lag die Zahl neu abgeschlossener 
Ausbildungsverträge aber noch immer deutlich unter 
dem Niveau von 2019.  

7   BIBB 2021: Ausbildungsverlauf unter Pandemiebedingungen. 
 Vorzeitige Vertragslösungen und Abschlussprüfungen in der dualen 
Berufsausbildung im Jahr 2020, S.39.

4   Wo nicht gesondert ausgewiesen, beziehen sich die Angaben in die-
sem Kapitel auf folgende Datenquellen: BMBF: Berufsbildungsbericht 
2022; BIBB: Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2022; BIBB: Die 
Entwicklung des Ausbildungsmarktes im Jahr 2021.

5   BIBB 2021: Ausbildungsverlauf unter Pandemiebedingungen. 
 Vorzeitige Vertragslösungen und Abschlussprüfungen in der dualen 
Berufsausbildung im Jahr 2020, S.38.

6   vgl. DGB-Jugend 2021: Corona-Ausbildungsstudie.

Einen unterschiedlichen Verlauf hat die Entwicklung 
von Angebot und Nachfrage nach Ausbildungsplätzen 
während der Pandemie genommen. Während im Jahr 
2020 zunächst sowohl das Angebot als auch die Nachfra-
ge um etwa 9 Prozent zurückgegangen waren, ist die Zahl 
der angebotenen Ausbildungsstellen im Jahr 2021 wieder 
um 1,7 Prozent gestiegen, die Nachfrage nach Ausbildung 
jedoch erneut leicht um 0,9 Prozent gesunken. 

Ob dieser Befund auf einen generellen Rückgang des 
Ausbildungsinteresses bei jungen Menschen hindeutet 
oder es sich ausschließlich um eine Folge der pandemie-
bedingt stark eingeschränkten schulischen wie außer-
schulischen Berufsorientierungs- und Beratungsangebote 
sowie Praktikumsmöglichkeiten handelt, bleibt abzuwar-
ten. Bereits jetzt ist jedoch klar, dass durch die Pandemie 
bereits seit längerem bestehende strukturelle Probleme 
im System der beruflichen Ausbildung noch einmal deut-
licher zum Vorschein gekommen sind.  

In besonderer Weise betrifft dies die zunehmenden 
Passungsprobleme auf dem Ausbildungsmarkt. So lässt 
sich im Jahr 2021 ein deutlicher Anstieg der erweiterten 
Angebots-Nachfrage-Relation (eANR) feststellen. Die wei-
ter gesunkene Ausbildungsplatznachfrage und das wie-
der leicht angestiegene Ausbildungsplatzangebot führten 
dazu, dass die eANR im Jahr 2021 deutlich von 96,6 im 
Vorjahr auf 99,1 um 2,5 Punkte angestiegen ist. 

Dies führt auf der einen Seite dazu, dass sich die Stel-
lenbesetzungsprobleme vieler Betriebe weiter vergrö-
ßert haben. So ist die Zahl der betrieblichen Ausbildungs-
plätze, die unbesetzt geblieben sind, zwischen 2020 und 
2021 deutlich um 5,4 Prozent gestiegen. Insgesamt blie-
ben 63.176 Stellen unbesetzt, das entspricht einem Anteil 
von 12,2 Prozent. Im Jahr 2009 lag dieser Anteil noch bei 
3,3 Prozent.  

Auf der anderen Seite verbessert sich dadurch zumin-
dest rechnerisch die Situation ausbildungsnachfragender 
junger Menschen – tatsächlich ist die Zahl erfolglos su-
chender Nachfrager*innen 2021 auch um 10.419 bzw. 
13,3 Prozent gegenüber 2020 zurückgegangen. Bei nähe-
rer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass sich auch unter 
diesen vermeintlich sehr guten Rahmenbedingungen die 
Ausbildungschancen vieler junger Menschen nicht wirk-
lich verbessert haben.  

So liegt die Quote erfolgloser Nachfrager*innen nach 
Ausbildung mit 12,5 Prozent noch immer über der unbe-
setzter Berufsausbildungsstellen (12,2 Prozent), d.h. 
67.818 junge Menschen, die bei den Agenturen für Arbeit 
registriert waren, suchten auch Ende September 2021 
nach einem Ausbildungsplatz. Zudem hat die Verschie-
bung der Ausbildungs-Nachfragerelation nicht dazu ge-
führt, dass ein größerer Anteil Ausbildungssuchender in 
Ausbildung vermittelt wurde. Von den 433.543 gemelde-
ten Bewerber*innen sind lediglich 199.547 auch tatsäch-
lich in eine Ausbildung eingemündet, ein Anteil von gera-
de einmal 46 Prozent. 

 



»Noch nie waren so viele junge 
Menschen ohne Berufsabschluss. 
Deshalb brauchen wir jetzt eine 
Trendwende, um die Berufs -
ausbildung zu stärken. Das geht 
nur mit einer umlagefinanzierten 
Ausbildungsgarantie!« 
Elke Hannack,  
Stellvertretende Vorsitzende des DGB



Setzt man diese Zahl ins Verhältnis zu den insgesamt 
473.064 neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen, so 
verdeutlicht dies, dass lediglich gut 42 Prozent der Aus-
bildungsverträge unter Einschaltung der Berufsberatung 
der Agentur für Arbeit geschlossen wurden, d. h. der grö-
ßere Teil der Ausbildungsverhältnisse kommt zustande, 
ohne dass die jungen Menschen hierbei die Angebote der 
Berufsberatung in Anspruch nehmen.  

Dies gilt es auch bei der Bewertung des Ausbildungs-
geschehens insgesamt zu berücksichtigen, insofern die 
Daten der Ausbildungsmarktstatistik dieses nicht in ihrer 
Gesamtheit abbilden und betrifft insbesondere auch den 
Umfang der Nachfrage nach Ausbildung. So weist die 
Ausbildungsmarktstatistik für das Jahr 2021 lediglich 
433.543 Bewerber*innen aus, während insgesamt 
707.058 Ausbildungsinteressierte institutionell erfasst 
wurden.8 Ermittelt man die Nachfrage nach Ausbildung 
auf dieser Grundlage, so zeigt sich, dass nur etwa zwei 
Drittel aller Ausbildungsinteressierten (66,9 Prozent) im 
Jahr 2021 tatsächlich in eine Ausbildung einmündeten. 

Grundsätzlich stünden somit mehr als genug ausbil-
dungsinteressierte junge Menschen zur Verfügung, um 
die vorhandenen Ausbildungsstellen zu besetzen. Fak-
tisch gelingt es jedoch seit vielen Jahren nicht, diese Po-
tenziale zu erschließen.  

Das hat unterschiedliche Gründe: Neben regionalen 
Marktungleichgewichten spielen dabei insbesondere be-
rufliche Ungleichgewichte eine zentrale Rolle. So sind 
zwischen den Ausbildungsberufen Besetzungs- bzw. Ver-
sorgungsprobleme sehr unterschiedlich stark ausge-
prägt. Es ist dabei wenig verwunderlich, dass Berufe in 
der Gastronomie und im Lebensmittelhandwerk, die auch 
im Rahmen des DGB-Ausbildungsreports seit vielen Jah-
ren schlecht abschneiden, in hohem Maße von Beset-
zungsproblemen betroffen sind, während Versorgungs-
probleme beispielsweise oft in Medienberufen auftreten. 
Neben der Ausbildungsqualität spielt in diesem Zusam-
menhang aber auch das Image eines Berufes eine zentrale 
Rolle. So treten Besetzungsprobleme besonders häufig in 
sogenannten »Hauptschülerberufen« auf, die unter jun-
gen Menschen mit mittleren Abschlüssen oder Studienbe-
rechtigung als wenig attraktiv gelten und nur eine gerin-
ge soziale Anerkennung versprechen.  

8   Die Zahl der institutionell erfassten Ausbildungsinteressierten wird 
aus der Zahl neu abgeschlossener Ausbildungsverträge und der Zahl 
gemeldeter Bewerber*innen ermittelt, die nicht in eine Berufsausbil-
dung eingemündet sind.

Mit Blick auf den anhaltenden Trend zur Höherqualifi-
zierung könnten sich diese Probleme in den nächsten Jah-
ren noch weiter zuspitzen. Bereits 2021 verfügten über 40 
Prozent der gemeldeten Bewerber*innen über einen Re-
alschulabschluss und 23,5 Prozent über eine Fachhoch-
schulreife oder allgemeine Hochschulreife. Lediglich 28,1 
Prozent oder 121.951 junge Menschen hatten einen 
Hauptschulabschluss. Gleichzeitig wurden 255.304 Aus-
bildungsplätze angeboten, für die ein Hauptschulab-
schluss als ausreichend angegeben wurde. 

In diesem Zusammenhang ebenfalls zu beachten ist 
die Tatsache, dass im Jahr 2021 41,4 Prozent der Bewer-
ber*innen zuvor eine berufsbildende Schule besucht hat-
ten. Das bedeutet, dass eine große Zahl junger Menschen 
sich nicht mehr direkt nach der allgemeinbildenden Schu-
le um einen Ausbildungsplatz bemüht, sondern zunächst 
versucht, an einer berufsbildenden Schule einen (höher-
wertigen)9 Schulabschluss zu erreichen.  

Diese Strategie ist jedoch nicht unbedingt erfolgver-
sprechend: Einerseits ist keineswegs sicher, dass der an-
gestrebte Schulabschluss auch tatsächlich erreicht wird. 
Andererseits zeigt die Ausbildungsmarktstatistik, dass in-
zwischen Bewerber*innen mit mittlerem Abschluss die 
größte Gruppe unter den erfolglosen Ausbildungsplatz-
nachfragenden bilden (37,4 Prozent). 

Die aufgezeigten Passungsprobleme werden noch 
durch eine weitere Entwicklung verstärkt, die sich eben-
falls während der Corona-Pandemie fortgesetzt hat: den 
zunehmenden Rückzug junger Frauen aus der dualen Aus-
bildung. So ging die Zahl der institutionell erfassten aus-
bildungsinteressierten Männer im Jahr 2021 gegenüber 
dem Vorjahr um 1,8 Prozentpunkte bzw. um 8.400 auf 
446.600 zurück, während der Rückgang bei den Frauen 
schon bei 3,3 Prozentpunkten bzw. 9.000 (260.300) lag. 
Insgesamt wurde 2021 nur noch gut jeder dritte Ausbil-
dungsvertrag im dualen System mit einer Frau abge-
schlossen (36,3 Prozent). 

9   Zu dieser Gruppe zählen auch junge Menschen, die die allgemeinbil-
dende Schule ohne Abschluss verlassen haben und den Hauptschul-
abschluss an einer beruflichen Schule erwerben.
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Vor diesem Hintergrund kommt dem Schwerpunkt-
thema des vorliegenden Ausbildungsreports eine beson-
dere Bedeutung zu. Nur über eine systematische (schuli-
sche) Berufsorientierung, -beratung und Übergangsbe-
gleitung, die junge Menschen in enger Abstimmung und 
Zusammenarbeit zwischen den Schulen, Berufsberater*in-
nen, der Agentur für Arbeit und den Jugendberufsagen-
turen umfassend auf den Übergang von der Schule in den 
Beruf vorbereitet und bei Bedarf Übergänge individuell 
begleitet, lassen sich die beschriebenen Passungsproble-
me perspektivisch in den Griff bekommen. Unabdingbar 
ist hierbei auch die enge Einbindung der Betriebe vor Ort 
sowie weiterer relevanter Partner wie etwa die Kammern. 
Nur wenn alle Schüler*innen frühzeitig die Chance erhal-
ten, unterschiedliche Berufe wirklich kennen zu lernen 
und in der Praxis zu erleben, können sie eine qualifizierte 
und nachhaltige Berufswahlentscheidung treffen und die 
Motivation entwickeln, die für einen erfolgreichen Ausbil-
dungsverlauf nötig ist.  

Auch für die Betriebe lohnt sich eine enge Kooperati-
on mit schulischen wie außerschulischen Akteuren im 
Rahmen der beruflichen Orientierung. Insbesondere in 
Berufen, die mit Imageproblemen und infolgedessen häu-
fig mit einem Mangel an Bewerber*innen zu kämpfen ha-
ben, besteht für die Betriebe die Chance, junge Men-
schen von der Attraktivität dieser Berufe zu überzeugen 
und mit guten Ausbildungsbedingungen zu punkten. 

 

Die Gewerkschaftsjugend fordert: 
 
▶ Eine echte Trendwende auf dem Ausbildungsmarkt: 
Wir brauchen mehr betriebliche Ausbildungsplätze. Eine 
wirkliche Integration aller ausbildungsinteressierten 
Menschen in den Arbeitsmarkt bietet nur eine umlagefi-
nanzierte Ausbildungsgarantie: Ein gesetzlich garantier-
ter Anspruch auf einen Ausbildungsplatz in Verbindung 
mit einer solidarischen Umlagefinanzierung der Ausbil-
dungskosten durch alle Unternehmen. 
 
▶ Eine bessere schulische Berufsorientierung: Junge 
Menschen sollten bereits in allgemeinbildenden Schulen 
eine frühzeitige und interessenbezogene Berufsorientie-
rung erhalten. Dafür sind eine Verankerung im Lehrplan, 
ausreichend qualifiziertes Personal und einheitliche län-
derübergreifende Qualitätsstandards notwendig. 
 
▶ Ein systematisches Übergangsmanagement: Der un-
übersichtliche Übergangsbereich von der Schule in den 
Beruf muss von Maßnahmen, die nicht in einen vollquali-
fizierenden Berufsabschluss münden, bereinigt und sys-
tematisch neu aufgebaut werden. Wir brauchen dafür 
bessere, flächendeckende und sichtbarere Jugendbe-
rufsagenturen sowie eine intensive Zusammenarbeit aller 
beteiligten Akteure. 
 
▶ Schluss mit Rollenstereotypen: Berufsorientierung 
muss zwingend geschlechtersensibel erfolgen und be-
stehende gesellschaftliche Rollenstereotype aufbrechen. 
 
▶ Mobilität ermöglichen: Junge Menschen, die eine Aus-
bildung fernab ihres Wohnorts aufnehmen, sind auf aus-
reichende Mobilitätsangebote und bezahlbaren Wohn-
raum angewiesen. Wir fordern daher ein kostenloses 
Azubi-Ticket für den ÖPNV und kostengünstige Azubi-
Appartements. 
 
▶ Unbefristete Übernahme für alle: Junge Menschen 
brauchen Planungssicherheit und klare Perspektiven. Wir 
fordern deshalb die unbefristete Übernahme aller Auszu-
bildenden nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer Aus-
bildung. 
 
▶ Mehr Mitbestimmung in der Ausbildung: Wir fordern 
die im Betriebsverfassungsgesetz geregelte Mitbestim-
mung sowie die Mitbestimmung in den Berufsschulen 
auszubauen. Konkret sollen die Betriebsräte/JAVen volle 
Mitbestimmungsrechte in allen Angelegenheiten erhal-
ten, die Berufsausbildung und Fortbildung betreffen. Wir 
wollen mitbestimmen, wie viele Auszubildende zu wel-
chen Kriterien eingestellt und übernommen werden! 

 



2.  
Schwerpunkt: 
Zugang zu 
Ausbildung und 
Berufsorientierung
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Seit vielen Jahren bestätigen die Ergebnisse des Ausbil-
dungsreports immer wieder, dass die Zufriedenheit mit 
der Ausbildung und infolgedessen auch der Verbleib im 
Ausbildungsberuf nach dem Ende der Ausbildung in ho-
hem Maße von der Wahl des richtigen Ausbildungsberufs 
abhängen. 

Noch immer aber gibt regelmäßig mehr als ein Viertel 
der Auszubildenden, die für den Ausbildungsreport be-
fragt wurden, an, die Ausbildung in einem Bereich zu ab-
solvieren, den sie nicht geplant hatten bzw. ihren Ausbil-
dungsberuf sogar als Notlösung zu empfinden. Vor die-
sem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, wenn noch 
immer etwa ein Viertel aller Ausbildungsverträge vorzei-
tig gelöst wird. 

Darüber hinaus gelingt es trotz des durchaus vorhan-
denen Ausbildungsplatzangebots bei weitem nicht allen 
ausbildungsinteressierten jungen Menschen, überhaupt 
einen Zugang zu Ausbildung zu erhalten. Dies führt zu den 
oben beschriebenen Passungsproblemen (vgl. Kapitel 
1.2). 

Diese Entwicklung geht einher mit starken strukturel-
len Veränderungen sowohl auf der Angebots- als auch auf 
der Nachfrageseite des Ausbildungsmarkts. Im Zuge der 
digitalen und grünen Transformation verändern sich viele 
Ausbildungsberufe – und damit auch die Anforderungen 
an Auszubildende: Insbesondere für junge Menschen mit 
ungünstigen Ausgangsvoraussetzungen wird es unter 
diesen Bedingungen immer schwerer, einen geeigneten 
Ausbildungsberuf zu finden.  

Parallel dazu hält auch bei den Schüler*innen der 
Trend zur Höherqualifizierung unvermindert an. Das Gros 
der Bewerber*innen (40,1 Prozent) verfügte 2021 über ei-
nen Realschulabschluss, lediglich 28,1 Prozent über einen 
Hauptschulabschluss. Dazu passt auch der Befund, dass 
41,4 Prozent der Bewerber*innen zuvor eine berufsbilden-
de Schule besucht haben und weniger als die Hälfte (47 
Prozent) direkt nach dem Verlassen der allgemeinbilden-
den Schule auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz 
war. Damit verlagert sich auch die konkrete Berufswahl-
entscheidung häufig von den allgemeinbildenden in die 
berufsbildenden Schulen. 

In der Folge ist der Anteil der Auszubildenden mit 
Hauptschulabschluss zwischen 2010 und 2020 von 32,7 
Prozent auf 24,3 Prozent zurückgegangen, während der 
Anteil studienberechtigter Auszubildender von 20,9 Pro-
zent auf 29,2 Prozent gestiegen ist. 

Vor diesem Hintergrund und den sich daraus ergeben-
den Herausforderungen liegt der thematische Schwer-
punkt des Ausbildungsreports 2022 auf dem Thema Zu-
gang zu Ausbildung und Berufsorientierung. Die Auszubil-
denden wurden in diesem Zusammenhang sowohl zu für 
sie wichtigen Berufswahlkriterien befragt, als auch dazu, 
wie hilfreich aus ihrer Sicht die Angebote der Berufsorien-
tierung an den Schulen sowie die Unterstützungsangebo-
te der Berufsberatung der Agentur für Arbeit für sie wa-
ren. 

Um mögliche Effekte der pandemiebedingten Ein-
schränkungen der Berufsorientierung an Schulen sowie 
der Berufsberatung identifizieren zu können, wurden bei 
der Auswertung die Angaben jener Auszubildenden, die 
ihre Ausbildung bereits vor der Pandemie begonnen hat-
ten, gesondert betrachtet und mit den Einschätzungen 
der Auszubildenden verglichen, die während der Pande-
mie in die Ausbildung gestartet sind. Hierbei hat sich je-
doch gezeigt, dass sich die zum Teil durchaus gravieren-
den Auswirkungen der Pandemie auf die Gestaltungs-
spielräume der berufsorientierenden Angebote und der 
Berufsberatung nicht in den Antworten der Auszubilden-
den widerspiegeln, d. h., dass die Einschätzungen in die-
ser Hinsicht weitgehend konstant geblieben sind, was so 
nicht unbedingt zu erwarten war. 

Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse darge-
stellt. 

 

Einleitung



Im Rahmen der Befragung wurden die Auszubildenden 
gebeten, aus einer Liste mit insgesamt 14 vorgeschlage-
nen Kriterien bis zu drei auszuwählen, die ihnen bei der 
Wahl ihres Ausbildungsberufes am wichtigsten waren. 

Die Ergebnisse zeigen, dass für mehr als zwei Drittel 
der befragten Auszubildenden (68,8 Prozent) das »Inte-
resse am Beruf« eine zentrale Rolle spielt. An zweiter Stel-
le folgt mit 39,1 Prozent bereits die »örtliche Nähe zum 
Wohnort«. Dies deutet darauf hin, dass die räumliche Mo-
bilität der Auszubildenden nicht besonders ausgeprägt 
ist, was insbesondere mit Blick auf die bestehenden 
 regionalen Marktungleichgewichte auf dem Ausbildungs-
markt von Relevanz ist. Weitere häufig genannte Berufs-
wahlkriterien sind »ein gutes Arbeitsklima im Ausbil-
dungsbetrieb« (35,5 Prozent) sowie »gute Aufstiegsmög-
lichkeiten nach der Ausbildung« (31 Prozent) und die 
»Aussicht auf Übernahme nach der Ausbildung« (24,1 Pro-
zent). Jede*r fünfte Auszubildende (20,7 Prozent) gab zu-
dem an, »gute Erfahrungen aus dem Praktikum« seien 
maßgeblich für die Wahl des Ausbildungsberufs gewe-
sen. Dies verdeutlicht, dass Praktika, wenn sie sorgfältig 
vorbereitet und die Praktikumsberufe bewusst gewählt 
werden, eine gute Basis für eine qualifizierte Berufswahl-
entscheidung bieten. Dementsprechend gaben Auszubil-
dende, die »gute Erfahrungen aus dem Praktikum« als 
wichtiges Kriterium benannt haben auch deutlich häufi-
ger (42,8 Prozent) an, die Ausbildung in ihrem Wunschbe-
ruf zu absolvieren, als Auszubildende, bei denen ein Prak-
tikum keinen entscheidenden Einfluss auf die Berufswahl 
hatte (28,3 Prozent). 

Vergleichsweise selten gaben die Auszubildenden an, 
ihren Ausbildungsberuf aufgrund des »Wunschs der El-
tern oder der Familie« (5,9 Prozent) oder des »Rufs des 
Berufes in der Öffentlichkeit« (5,7 Prozent) gewählt zu ha-
ben. Trotzdem sollte die Bedeutung dieser Kriterien nicht 
unterschätzt werden, da beide Faktoren durchaus auch 
indirekt Berufswahlentscheidungen beeinflussen können, 
ohne dass dies den jungen Menschen immer bewusst ist. 
So hat beispielsweise die 18. Shell Jugendstudie10 die 
große Bedeutung der Eltern für junge Menschen auch im 
und nach dem Ablösungsprozess vom Elternhaus deutlich 
gemacht. Und auch die Autor*innen der Sinus-Jugendstu-
die 202011 gelangen zu der Einschätzung, dass die Familie 
beim Thema »Berufsorientierung« eine zentrale Rolle 
spielt. 

10  vgl. Shell Deutschland Holding (Hg.): Jugend 2019. Eine Generation 
meldet sich zu Wort. 

11   vgl. Calmbach u.a 2020: Wie ticken Jugendliche? 2020.

Geschlechtsspezifische Unterschiede bei den Berufs-
wahlkriterien sind insofern festzustellen, als für männliche 
Auszubildende das Interesse am Beruf eine noch stärkere 
Bedeutung hat (71,4 Prozent) als für weibliche (64,9 Pro-
zent). Weiterhin spielt für junge Frauen die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf mehr als doppelt so häufig eine 
wichtige Rolle bereits bei der Berufswahl (11,3 Prozent) 
als für junge Männer (5,8 Prozent). Ebenfalls eine größere 
Bedeutung für junge Frauen als für junge Männer haben 
ein »gutes Arbeitsklima« (40,3 Prozent gegenüber 32,7 
Prozent) sowie die »Ausbildungsbedingungen und -zei-
ten« (17,9 Prozent gegenüber 12,2 Prozent).  
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Interesse am Beruf

Basis: n=13.598

Bei der Wahl meines Ausbildungsberufs waren für mich 
folgende Kriterien von Bedeutung:

68,8%

örtliche Nähe zum Wohnort

39,1%

gutes Arbeitsklima im Ausbildungsbetrieb

35,5%

gute Aufstiegsmöglichkeiten nach der Ausbildung

31,0%

Aussicht auf Übernahme nach der Ausbildung

24,1%

gute Erfahrungen aus Praktikum

20,7%

Krisensicherheit des  Berufs

18,8%

Höhe der Ausbildungsvergütung

18,7%

Höhe des Gehalts nach dem Abschluss der Aubildung

16,4%

Ausbildungsbedingungen und -zeiten

14,4%

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

8,0%

Familienangehörige oder Bekannte arbeiten bereits im Betrieb

7,3%

Wunsch der Eltern bzw. der Familie

5,9%

Ruf des Berufs in der Öffentlichkeit

5,7%

2.1  
Wichtige Berufswahlkriterien



bzw. 72,2 Prozent der Auszubildenden  
sagen, dass ihnen die Angebote der Berufs -
orientierung an allgemeinbildenden Schulen 
weniger oder gar nicht geholfen haben.

¾



2.2 
Berufsorientierung an der  
allgemeinbildenden Schule

Auch das Alter der Auszubildenden hat einen Einfluss 
auf die Bedeutung einzelner Berufswahlkriterien. Wäh-
rend etwa für 44,4 Prozent der minderjährigen Auszubil-
denden die »örtliche Nähe zum Wohnort« eine große Rol-
le spielt, sinkt dieser Anteil mit zunehmendem Alter bis 
30,6 Prozent bei den über 25-Jährigen. Gleichzeitig hat für 
diese erwartungsgemäß die »Höhe des Gehalts nach der 
Ausbildung«, die »Krisensicherheit des Berufes« sowie die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf deutlich häufiger eine 
zentrale Bedeutung.  

Ebenfalls deutliche Unterschiede lassen sich bezüglich 
einzelner Kriterien mit Blick auf die Ausgangsqualifikation 
der Auszubildenden feststellen. Während das »Interesse 
am Beruf« für alle Auszubildenden unabhängig von ihrem 
Schulabschluss eine große Rolle spielt, gewinnen die Aus-
bildungsbedingungen, die Krisensicherheit des Berufs so-
wie »gute Aufstiegsmöglichkeiten« und die »Höhe des 
Gehalts nach der Ausbildung« mit steigender Ausgangs-
qualifikation an Bedeutung.  

Die Bedeutung der Praktika für die Berufswahl hinge-
gen lässt mit steigender Ausgangsqualifikation nach. 
Während 29,5 Prozent der Auszubildenden mit Haupt-
schulabschluss »gute Erfahrungen aus dem Praktikum« als 
ein zentrales Kriterium bei der Berufswahl angaben, spiel-
te dieser Aspekt nur für 22,5 Prozent der Auszubildenden 
mit mittlerem Abschluss und für 14,1 Prozent der studien-
berechtigten Auszubildenden eine wichtige Rolle. Dies 
verdeutlicht, dass in Bildungsgängen, die zu einem 
Hauptschul- bzw. Berufsreifeabschluss führen, der inten-
siven und individuellen Vor- und Nachbereitung von Prak-
tika sowie der Praktikumsbegleitung eine besonders gro-
ße Beachtung zukommen muss. 

Keinen entscheidenden Einfluss auf die Relevanz ein-
zelner Kriterien für die Wahl des Ausbildungsberufs 
scheint hingegen die Corona-Pandemie gehabt zu haben. 
So lassen sich zwischen Auszubildenden, die bereits vor 
der Pandemie ihr Ausbildung begonnen hatten und sol-
chen, die während der Pandemie eingestiegen sind, in 
diesem Bereich keine signifikanten Unterschiede feststel-
len. 

 

Lediglich gut ein Viertel der Auszubildenden (27,8 Pro-
zent) ist der Auffassung, dass ihnen die Angebote der Be-
rufsorientierung in der allgemeinbildenden Schule (sehr) 
geholfen haben, ein weiteres Viertel (25,4 Prozent) gab 
an, die Angebote hätten weniger geholfen und knapp die 
Hälfte (46,8 Prozent) war sogar der Meinung, die schuli-
sche Berufsorientierung habe ihnen bei der Berufswahl-
entscheidung gar nicht geholfen.  

Mit Blick auf die dargestellten Herausforderungen und 
die große Bedeutung, die einer qualitativ hochwertigen 
Berufsorientierung eigentlich zukommen müsste, sind 
diese Befunde ernüchternd. Vor allem, weil auch hier kein 
Einfluss der Corona-Pandemie auf das Antwortverhalten 
festzustellen ist. Unterm Strich: Auszubildende, die be-
reits vor den pandemiebedingten Einschränkungen die 
Angebote der Berufsorientierung an der Schule wahrge-
nommen haben, beurteilen diese ebenso negativ wie die 
Ausbildungsanfänger*innen der Jahre 2020 und 2021. Es 
muss daher davon ausgegangen werden, dass strukturel-
le Gründe ausschlaggebend sind für die schlechten Be-
wertungen und nicht die temporären Einschränkungen 
während der Pandemie. 

sehr geholfen 
5,3%

geholfen 
22,5%

gar nicht 
geholfen 
46,8%

weniger 
geholfen 
25,4%

n=13.926

Die Angebote der Berufsorientierung in der  
allgemeinbildenden Schule haben mir geholfen,  
meine Berufswahlentscheidung zu treffen:
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chen Berufsfeldern zu eröffnen und ihnen die Möglichkeit 
zu geben, sich zu erproben. 

Wie die Ausbildungsstatistik verdeutlicht, stellen Aus-
bildungssuchende mit mittlerem Abschluss seit mehreren 
Jahren die größte Gruppe unter den unversorgten Bewer-
ber*innen. Dies zeigt, dass ein höherer Schulabschluss 
nicht unbedingt zu einer reibungslosen Integration in Aus-
bildung führt. Insbesondere dann nicht, wenn damit auch 
die Ansprüche an den künftigen Ausbildungsberuf stei-
gen. Bestätigt werden diese Befunde auch durch die Er-
gebnisse des Ausbildungsreports, insofern der Schulab-
schluss der befragten Auszubildenden nur einen ver-
gleichsweise geringen Einfluss darauf hat, ob diese eine 
Ausbildung in ihrem Wunschberuf absolvieren. Hier steht 
die schulische Berufsorientierung zunächst vor der gro-
ßen Herausforderung jungen Menschen zu vermitteln, 
dass auch ein mittlerer Abschluss ihnen nicht zwangsläu-
fig einen Zugang zu den von ihnen gewünschten Berufen 
eröffnet und gleichzeitig die Motivation zu erzeugen, sich 
auch auf andere Berufe einzulassen, die bis dahin als we-
nig attraktiv bewertet wurden, sowohl von den jungen 
Menschen selbst als oft auch durch ihr soziales Umfeld in 
Familie und Peer-Group. 

Generell gilt, dass im Rahmen der schulischen Berufs-
orientierung auch der psychischen Gesundheit junger 
Menschen große Beachtung geschenkt werden muss. So 
wiesen bereits vor der Corona-Pandemie rund 18 bis 20 
Prozent der Kinder und Jugendlichen psychische Auffäl-
ligkeiten auf. Solche Störungen kommen häufiger (24,5 
Prozent) bei Schüler*innen von Haupt-, Real- oder Ge-
samtschulen vor, gegenüber 15,3 Prozent bei Gymnasial-
schüler*innen.13 Zahlreiche Studien belegen zudem, dass 
die psychischen Belastungen und die damit einhergehen-
den gesundheitlichen Probleme im Zuge der Pandemie 
deutlich angestiegen sind.14 Dies kann erhebliche Folgen 
auch für die berufliche Integration der betroffenen jungen 
Menschen haben. Insbesondere dann, wenn psychische 
Störungen nicht als solche erkannt und behandelt werden 
und Symptome leichtfertig beispielsweise als fehlende 
Motivation oder geringes Durchhaltevermögen der Schü-
ler*innen gedeutet werden. Die enge und systematische 
Einbindung der Schulsozialarbeit in die schulische Berufs-
orientierung ist daher zentral, um Probleme im persönli-
chen Bereich sowie im sozialen Umfeld der jungen Men-
schen frühzeitig identifizieren und angemessen darauf 
reagieren zu können.  

Dass eine qualitativ hochwertige schulische Berufsori-
entierung einen wichtigen Beitrag zur Wahl des passen-
den Ausbildungsberufs leisten kann, zeigt sich unter an-
derem daran, dass von den Auszubildenden, die dieses 
Angebot als hilfreich bewerten, 38,7 Prozent eine Ausbil-
dung in einem Wunschberuf absolvieren, hingegen ledig-

13  vgl. Paulus, Peter 2022: Psychische Gesundheit von Schulkindern in 
Zeiten der Corona-Pandemie, in DGUV Forum 1–2/2022, S.32ff.

14  Vgl. a.a.O., S.34.

keinen Abschluss

Hauptschulabschluss (Berufsreife) 

Realschulabschluss (Mittlere Reife)

n=13.848

schulische Berufsorientierung hat bei Berufswahlentscheidung geholfen: 
■ (sehr) geholfen  ■ weniger / gar nicht geholfen

Bewertung der schulischen Berufsorientierung  
nach Schulabschluss

45,4% 54,6%

40,4% 59,6%

28,9% 71,1%

Abitur/Fachabitur (Fachhochschul- oder Hochschulreife)

19,6% 80,4%

Insbesondere in Bildungsgängen, die zum Abitur bzw. 
Fachabitur führen, scheint der Berufsorientierung ein sehr 
geringer Stellenwert beigemessen zu werden. So gaben 
lediglich 19,6 Prozent der studienberechtigten Auszubil-
denden an, die Angebote der Berufsorientierung hätten 
ihnen bei der Berufswahlentscheidung (sehr) geholfen. 
Von den Auszubildenden mit mittlerem Abschluss waren 
es 28,9 Prozent und von den Auszubildenden mit Haupt-
schulabschluss 40,4 Prozent.  

Zu vermuten ist, dass in den Bildungsgängen der Se-
kundarstufe II häufig davon ausgegangen wird, eine sub-
stanzielle Berufsorientierung sei nicht nötig, da die Absol-
vent*innen ohnehin die Aufnahme eine Studiums anstreb-
ten. Vergegenwärtigt man sich jedoch, dass inzwischen 
fast jede*r dritte Auszubildende (2020: 29,2 Prozent12) 
über eine Studienberechtigung verfügt, wird deutlich, 
dass eine solche Einschätzung in keiner Weise der Reali-
tät entspricht. 

Aber auch in den Bildungsgängen, die zu einem 
Hauptschulabschluss führen, ist die Situation alles andere 
als zufriedenstellend. Hier gilt es zu berücksichtigen, dass 
es für die Schüler*innen noch stärker als in anderen Bil-
dungsgängen eine Herausforderung darstellt, einen ihren 
Interessen entsprechenden und dabei für sie auch er-
reichbaren Ausbildungsberuf zu finden. Erschwerend 
kommt hinzu, dass viele dieser jungen Menschen nicht auf 
die nötige Unterstützung durch das Elternhaus zurück-
greifen können, weder in finanzieller Hinsicht noch mit 
Blick auf berufliche oder gesellschaftliche Kontakte, die 
einen Berufseinstieg erleichtern könnten. Es ist vor die-
sem Hintergrund von zentraler Bedeutung, den jungen 
Menschen bereits frühzeitig Zugänge zu unterschiedli-

12  Vgl. Berufsbildungsbericht 2022, S.59.



lich 28,1 Prozent der Auszubildenden, denen die Berufs-
orientierung in der Schule wenig oder gar nicht geholfen 
hat. Von ihnen ist zudem ein deutlich größerer Anteil in 
Berufen gelandet, die eine ungeplante Alternative (23,5 
Prozent gegenüber 14,8 Prozent) oder eine Notlösung 
darstellen (7,0 Prozent gegenüber 4,2 Prozent). 

Darüber hinaus erhöht eine gute schulische Berufsori-
entierung auch die Wahrscheinlichkeit, in Kontakt mit 
Ausbildungsbetrieben zu kommen und von diesen über-
nommen zu werden. So gaben 46,7 Prozent der Auszubil-
denden, die die schulische Berufsorientierung als hilfreich 
empfanden, an, ihren jetzigen Ausbildungsbetrieb bereits 
während der Schulzeit kennengelernt zu haben. Bei Aus-
zubildenden, die sich negativ über ihre Erfahrungen mit 
der Berufsorientierung äußern, liegt dieser Anteil nur bei 
30,4 Prozent. 

Insgesamt hat gut ein Drittel der Auszubildenden (34,9 
Prozent) den jetzigen Ausbildungsbetrieb bereits wäh-
rend der Schulzeit kennengelernt. Erwartungsgemäß ist 
dieser bei jüngeren Auszubildenden deutlich höher als bei 
älteren. So gaben 53,1 Prozent der minderjährigen Auszu-
bildenden an, ihren Ausbildungsbetrieb bereits während 
der Schulzeit kennengelernt zu haben, aber lediglich noch 
19,3 Prozent der 22- bis 25-Jährigen bzw. 17,6 Prozent der 
über 25-Jährigen.  

 
 
 
 
 

Ebenfalls deutliche Abweichungen lassen sich bezüg-
lich der schulischen Ausgangsqualifikationen feststellen. 
Während fast die Hälfte (47,5 Prozent) der Auszubilden-
den mit Hauptschulabschluss die Ausbildung in einem Be-
trieb absolviert, den sie bereits während der Schulzeit 
kennengelernt haben, trifft dies nur für knapp ein Viertel 
der studienberechtigten Auszubildenden zu (23,5 Pro-
zent). 

Unabhängig von der Ausgangsqualifikation gaben 
männliche Auszubildende (38,5 Prozent) deutlich häufiger 
an als weibliche (29,6 Prozent), ihren Ausbildungsbetrieb 
bereits während der Schulzeit kennengelernt zu haben. 

Das zeigt erneut die zentrale Bedeutung, die Praktika 
bei der Berufswahlentscheidung haben können: Mehr als 
ein Drittel (35,1 Prozent) der Auszubildenden, die ihren 
Ausbildungsbetrieb bereits während der Schulzeit ken-
nengelernt haben, gab an, »gute Erfahrungen aus dem 
Praktikum« seien für sie entscheidend bei der Wahl ihres 
Ausbildungsberufs gewesen. Hingegen lediglich 11,5 Pro-
zent derer, die ihren Ausbildungsbetrieb erst später ken-
nengelernt haben. Sie sind zudem deutlich häufiger in ih-
rem Wunschberuf tätig (39,5 Prozent) als Auszubildende, 
bei denen der Kontakt zum Ausbildungsbetrieb nicht 
schon während der Schulzeit zustande gekommen ist 
(26,6 Prozent). 

Insgesamt belegen diese Befunde sehr eindeutig das 
Potenzial einer qualitativ hochwertigen und praxisbezo-
genen schulischen Berufsorientierung mit Blick auf eine 
qualifizierte und damit auch nachhaltige Berufswahlent-
scheidung junger Menschen. Sie verdeutlichen aber auch, 
dass dieses Potenzial bisher noch viel zu selten genutzt 
wird. In allen Schulformen gilt es daher, mit jeweils unter-
schiedlichen Schwerpunkten die Ausgestaltung der be-
rufsorientierenden Angebote deutlich zu verbessern und 
an die bestehenden Bedarfe und Rahmenbedingungen 
anzupassen. Insbesondere ist hier auf eine noch engere 
und systematische Einbindung von Betrieben zu achten.  
Der hohe Anteil an Auszubildenden, die inzwischen aus ei-
ner berufsbildenden Schule in eine Ausbildung einmün-
den verdeutlicht zudem, dass sich diese Angebote nicht 
auf die allgemeinbildenden Schulen beschränken dürfen, 
sondern insbesondere die vollzeitschulischen Bildungs-
gänge an den berufsbildenden Schulen viel stärker in den 
Blick genommen werden müssen, als dies derzeit der Fall 
ist. 
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ja 
34,9%

nein 
65,1%

n=13.920

Meinen jetzigen Ausbildungsbetrieb habe ich  
bereits während meiner Schulzeit kennengelernt: 



Auch Auszubildende, die bereits 
vor der Pandemie in die Ausbil-
dung gestartet sind, haben im 
Vorfeld vergleichsweise selten 
Kontakt zur Berufsberatung 
gesucht.



2.3 
Inanspruchnahme und Bewertung der  
Berufsberatung der Agentur für Arbeit

Wenig verwunderlich ist, dass viele Auszubildende, die 
während der Corona-Pandemie ihre Ausbildung begon-
nen haben, dies ohne die Inanspruchnahme der Berufsbe-
ratung der Agentur für Arbeit getan haben. So konnten 
die Berufsberater*innen weder während der Lockdown-
Phasen in den Schulen präsent sein, noch ihre Beratung 
außerhalb der Schulen wie gewohnt in Präsenzform an-
bieten. Erstaunlich hingegen ist, dass auch Auszubilden-
de, die bereits vor Beginn der Pandemie in die Ausbil-
dung gestartet sind, im Vorfeld vergleichsweise selten 
den Kontakt zur Berufsberatung gesucht haben. In dieser 
Gruppe lag der Anteil mit 29,5 Prozent lediglich um einen 
Prozentpunkt über der Gruppe Auszubildender, die in den 
Jahren 2020 und 2021 ihre Ausbildung begonnen haben 
(28,5 Prozent). Insgesamt gab somit weniger als ein Drit-
tel (28,9 Prozent) der befragten Auszubildenden an, bei 
ihrer Berufswahlentscheidung die Berufsberatung der 
Agentur für Arbeit in Anspruch genommen zu haben. 

Bei weiblichen Auszubildenden liegt die Inanspruch-
nahme der Berufsberatung mit 32 Prozent etwas höher als 
bei männlichen (26,9 Prozent). Zudem sinkt mit steigen-
dem Alter der Auszubildenden der Anteil derer, die das 
Beratungsangebot genutzt haben. Während von den 
minderjährigen Auszubildenden noch knapp ein Drittel 
(31,6 Prozent) Kontakt zur Arbeitsagentur hatte, war es 
von den über 25-Jährigen weniger als ein Fünftel (18,9 
Prozent). Keinen nachweisbaren Einfluss hat hingegen die 
Vorqualifikation der Auszubildenden. Zwischen den ver-
schiedenen Abschlussarten variieren die Anteile nur ge-
ringfügig. 

Ein vergleichbares Ergebnis, lediglich auf nochmals 
niedrigerem Niveau, lässt sich bei den Antworten auf die 
Frage feststellen, ob der jetzige Ausbildungsplatz durch 
die Agentur für Arbeit vermittelt worden sei. Insgesamt 
bejahten nur 12,2 Prozent der Auszubildenden diese Fra-
ge, wobei auch hier kein Einfluss der Corona-Pandemie 
auf das Antwortverhalten festgestellt werden kann.  

Auch geschlechts- und altersbezogene Unterschiede 
sind sehr gering ausgeprägt. Lediglich bezüglich des 
Schulabschlusses der Auszubildenden lässt sich hier eine 
Tendenz feststellen. So hat von den jungen Menschen 
ohne Schulabschluss, denen es gelungen ist, einen Aus-
bildungsplatz zu erhalten, knapp ein Viertel (23,3 Prozent) 
diesen durch die Agentur für Arbeit vermittelt bekom-
men. Bei Auszubildenden mit Hauptschul- bzw. Berufsrei-
feabschluss lag dieser Anteil bei 16,9 Prozent und bei Aus-
zubildenden mit mittlerer Reife bei 12,4 Prozent. Von den 
studienberechtigten Auszubildenden hingegen gab we-
niger als jede*r Zehnte (9,1 Prozent) an, durch die Agen-
tur für Arbeit zum jetzigen Ausbildungsplatz gekommen 
zu sein. 

Die geringe Inanspruchnahme der Berufsberatung ist 
insofern bedauerlich, als Auszubildende, die dies getan 
haben, mit der Unterstützung mehrheitlich zufrieden sind. 
Auf die Frage, ob Berufsberatung ihnen geholfen habe, 
ihre Berufswahlentscheidung zu konkretisieren, gaben 
15,5 Prozent der Befragten an, die Beratung habe ihnen 
sehr geholfen, weitere 44,1 Prozent waren der Auffas-
sung, die Berufsberatung habe geholfen. 22,7 Prozent der 
Auszubildenden, die Kontakt zur Berufsberatung hatten, 

ja 
12,2%

nein 
87,8%

n=13.920

Mein jetziger Ausbildungsplatz wurde mir durch  
die Agentur für Arbeit vermittelt

ja 
28,9%

nein 
71,1%

n=14.089

Bei meiner Berufswahlentscheidung habe ich mich von  
der Berufsberatung der Agentur für Arbeit beraten lassen

24 Ausbildungsreport 2022



252. Schwerpunkt: Zugang zu Ausbildung und Berufsorientierung

nommenen konzeptionellen Anpassungen15 als Schritte in 
die richtige Richtung anzusehen, um jungen Menschen 
den Zugang zu den Angeboten zu erleichtern und diese 
insgesamt stärker an deren Lebenswelt auszurichten.  

So sollen Berufsorientierungsveranstaltungen früher 
ansetzen als bisher und das Angebot insgesamt an allen 
Schulformen deutlich ausgeweitet werden, etwa auch in 
Bildungsgängen, die zu einer Studienberechtigung füh-
ren. Als ein zentrales Element ist der Ausbau der Präsenz 
an Schulen anzusehen, so dass Beratungsgespräche und 
Sprechzeiten überwiegend an den Schulen stattfinden 
können. Die zunehmende Verankerung und Sichtbarkeit 
der Berufsberater*innen im Schulalltag kann entschei-
dend dazu beitragen, Vertrauen aufzubauen und den 
Schüler*innen einen niedrigschwelligen Zugang zu den 
Unterstützungsleistungen zu ermöglichen. Da Probleme 
junger Menschen beim Übergang von der Schule in Aus-
bildung häufig mit familiären und persönlichen Problemen 
einhergehen bzw. dort ihre Ursachen haben, ist es zudem 
wichtig, dass die Zusammenarbeit mit externen Part -
ner*in nen einen deutlichen Fokus als Bestandteil der Ar-
beit der Berufsberater*innen erhält.  

Insbesondere der letzte Punkt macht deutlich, dass 
eine bedarfsgerechte Übergangsbegleitung in Ausbil-
dung das systematische Zusammenwirken vieler Akteure 
nötig macht. Weder die Schulen noch die Berufsberatung 
allein können hier alle relevanten Aspekte abdecken. Viel-
mehr müssen die institutionen- und rechtskreisübergrei-
fende Zusammenarbeit weiter gestärkt und die inzwi-
schen vielerorts bereits vorhandenen Jugendberufsagen-
turen noch stärker eingebunden werden und eine koordi-
nierende Rolle übernehmen. In Jugendberufsagenturen 
arbeiten die Sozialleistungsträger aus den Rechtskreisen 
SGB II, SGB III und SGB VIII sowie teilweise bereits auch 
Schulen, Schulverwaltungen und andere Akteure gemein-
sam an dem Ziel, junge Menschen bei ihrem Übergang 
von der Schule in den Beruf zu begleiten und zu unterstüt-
zen. Wenn diese Zusammenarbeit funktioniert, bieten Ju-
gendberufsagenturen strukturelle und fachliche Voraus-
setzungen, um einerseits junge Menschen ganzheitlich 
beim Einstieg ins Erwerbsleben zu unterstützen und an-
dererseits Betrieben bei der Bewältigung ihrer Nach-
wuchssorgen zu helfen. 

 

15  Vgl. Bundesagentur für Arbeit 2018: Weisung 201810016 vom 
26.10.2018 – Lebensbegleitende Berufsberatung – Fachliche Umset-
zung der Beratung vor dem Erwerbsleben.
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Die Berufsberatung hat mir geholfen,  
meine Berufswahlentscheidung zu konkretisieren

erachten die Unterstützung als weniger hilfreich und 17,8 
Prozent als gar nicht hilfreich. 

Die geringe Inanspruchnahme der Berufsberatung ist 
darüber hinaus auch deshalb kritisch zu sehen, als die 
Agenturen für Arbeit über die Beratung hinaus vielfältige 
Möglichkeiten haben, um Übergangsprozesse zu unter-
stützen. Von der »Berufseinstiegsbegleitung (BerEb)« 
 bereits an Schulen über »Berufsvorbereitende Bildungs-
maßnahmen (BvB)« bis hin zur »Assistierten Ausbildung 
flexibel (AsAflex)« für junge Menschen, die ohne Unter-
stützung eine Berufsausbildung nicht aufnehmen oder 
fortsetzen können bzw. voraussichtlich Schwierigkeiten 
haben werden, die Berufsausbildung abzuschließen, ste-
hen vor Ort vielfältige Instrumente zur Verfügung, um 
dem individuellen Bedarf der jungen Menschen entspre-
chende Hilfen anbieten zu können. Leider sind diese viel-
fältigen  Instrumente in der Praxis oft sehr unübersichtlich 
und münden zum Teil nicht in der Aufnahme einer vollqua-
lifizierenden Berufsausbildung. 

Vor dem Hintergrund der vorliegenden Befunde ist es 
daher erfreulich, dass die Bundesagentur für Arbeit ihr Be-
ratungsangebot mit der flächendeckenden Einführung 
der »Lebensbegleitenden Berufsberatung vor dem Er-
werbsleben« weiterentwickelt und an die sich verändern-
den gesellschaftlichen wie ausbildungs- und arbeitsmark-
bezogenen Rahmenbedingungen angepasst hat. Auch 
wenn diese ab 2019 bundesweit umgesetzten Reformen 
ihre Wirkungen wegen der Corona-Pandemie bislang 
noch nicht vollständig entfalten konnten, sind die vorge-



3.  
Ergebnisse zur 
Ausbildungsqualität



3.1  
Fachliche Qualität der Ausbildung

Indikatoren für das Ranking 
In die Bewertung »Fachliche Qualität der Ausbildung im 
Betrieb« fließen die Antworten zu folgenden Fragen in 
das Ranking mit ein:  

 
→ Einhaltung des Ausbildungsplans  
→ Verrichtung von ausbildungsfremden Tätigkeiten  
→ Vorhandensein und Verfügbarkeit von Ausbilder*in-

nen am Arbeitsplatz  
→ Zufriedenheit mit der Erklärung von Arbeitsvorgän-

gen  
→ Grundsätzliche Bewertung der fachlichen Ausbil-

dungsqualität im Betrieb  
 

Berufe und Branchen 
Wie in der Gesamtbewertung kommt es auch hier zu gro-
ßen Unterschieden zwischen den Ausbildungsberufen 
und den Branchen. Die Rangfolge der Berufe bleibt dabei 
über die Jahre hinweg recht konstant. Auch 2022 zeigt 
sich, dass es eine hohe Übereinstimmung zwischen der 
Bewertung der fachlichen Qualität der Ausbildung und 
der Gesamtbewertung über alle vier betrachteten Berei-
che16 hinweg gibt. So schnitten auch beim Thema »Fach-
liche Qualität der Ausbildung im Betrieb« die angehenden 
Mechatroniker*innen und Industriemechaniker*innen wie 
bei der Gesamtbewertung am besten ab, gefolgt von den 
Elektroniker*innen für Betriebstechnik, den Fachinforma-
tiker*innen und den Bankkaufleuten. 

Auf den hinteren Plätzen befinden sich mit den Hotel-
fachleuten, den Kaufleuten im Groß- und Außenhandel so-
wie den Köchinnen und Köchen ebenfalls Berufe, die auch 
im Gesamt-Ranking schlecht abschneiden. 

16  Siehe Kapitel 6. Die Bereiche lauten: Fachliche Qualität der Ausbil-
dung, Ausbildungszeit und Überstunden, Ausbildungsvergütung, Per-
sönliche Beurteilung der Ausbildungsqualität.

Fachliche Qualität der Ausbildung im Betrieb  
nach Ausbildungsberufen 
 
 
 

Mechatroniker*in 
Industriemechaniker*in 
Elektroniker*in für Betriebstechnik 
Fachinformatiker*in 
Bankkaufmann*frau 
 
 
Verwaltungsfachangestellte*r 
Steuerfachangestellte*r 
Verkäufer*in 
Industriekaufmann*frau 
Anlagenmechaniker*in 
Friseur*in 
Zerspanungsmechaniker*in 
Maler*in und Lackier*in 
Kaufmann*frau für Büromanagement 
KFZ-Mechatroniker*in 
Zahnmedizinische*r Fachangestellte*r 
Medizinische*r Fachangestellte*r 
Fachlagerist*in 
Elektroniker*in 
Tischler*in 
 
 
Kaufmann*frau im Einzelhandel 
Kaufmann*frau im Groß und Außenhandel 
Koch*Köchin 
Fachkraft für Lagerlogistik 
Hotelfachmann*frau

Berufe mit den besten Bewertungen           bbbbb

Berufe mit den schlechtesten Bewertungen            b

Berufe mit mittleren Bewertungen                     bbb
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3.1.1  
Einhalten des Ausbildungsplans

Gesetzliche Regelung 
Für jeden Ausbildungsberuf gibt es nach § 5 des Berufs-
bildungsgesetzes (BBiG) einen rechtlich bindenden Aus-
bildungsrahmenplan, der die sachliche und zeitliche Glie-
derung der Ausbildung beschreibt. Dieser muss vom Aus-
bildungsbetrieb in einen betrieblichen Ausbildungsplan 
übersetzt werden. Dort ist geregelt, in welchem Zeitraum 
welche Ausbildungsinhalte im Betrieb von wem vermit-
telt werden sollen. Der betriebliche Ausbildungsplan soll 
dem Ausbildungsvertrag beigefügt und dem Auszubil-
denden ausgehändigt werden (§ 11 BBiG).  

 
Branchenunterschiede 
Von den befragten Auszubildenden hat nach eigenen An-
gaben gut ein Drittel (34,5 Prozent) keinen betrieblichen 
Ausbildungsplan vorliegen – und dies, obwohl die Aus-
gabe an die Auszubildenden gesetzlich vorgeschrieben 
ist. Sie haben somit keine Möglichkeit zu überprüfen, ob 
ihnen alle Inhalte vermittelt werden, die zum Erreichen 
des Ausbildungsziels notwendig sind. 

Wie bereits in den zurückliegenden Jahren gibt es hier 
große Unterschiede zwischen den Ausbildungsberufen. 
Während die überwiegende Mehrheit der angehenden 
Bankkaufleute (95,3 Prozent) einen Ausbildungsplan be-
kamen, konnten nur 36,5 Prozent der Maler*innen und La-
ckierer*innen sowie 35,8 Prozent der Tischler*innen diese 
Frage bejahen.  

 
Einhalten des Ausbildungsplans 
Von den 1.379 Auszubildenden, die ihren Ausbildungs-
plan »sehr gut« kennen und die bei diesem Punkt geant-
wortet haben, gaben 61,6 Prozent an, dass der Ausbil-
dungsplan »immer« eingehalten wird. Es wurden bewusst 

nur jene Auszubildenden berücksichtigt, die angegeben 
haben, ihren Ausbildungsplan »sehr gut« zu kennen. Nur 
sie können auch tatsächlich beurteilen, ob die Ausbil-
dungspläne eingehalten werden. Die Vermutung liegt 
nahe, dass der Ausbildungsplan bei den Auszubildenden, 
die diesen nicht kennen oder gar keinen erhalten haben, 
noch seltener eingehalten wird – und die Auszubildenden 
somit noch viel häufiger ausbildungsfremde Tätigkeiten 
verrichten müssen.  
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Vorliegen des betrieblichen Ausbildungsplans

Mehr als ein Drittel der 
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hat keinen betrieblichen 
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Einhalten des Ausbildungsplans

Bei 2,4 Prozent der  
Auszubildenden wird der 
Ausbildungsplan »selten« 
oder »nie« eingehalten,  
nur bei etwas mehr als  
60 Prozent »immer«.

▶ Aus dem »Dr. Azubi«-Forum 
Von: Konrad | 02.März 2022 

Ausbildung nicht nach Ausbildungsrahmenplan 

Hallo Dr. Azubi, 

ich mache derzeit eine Ausbildung zum Bankkauf-
mann. Diese Ausbildung beinhaltet, dass ich in 
verschiedenen Abteilungen eingesetzt werde.  
Das erste Jahr meiner Ausbildung habe ich in einer 
Bankfiliale absolviert, in der sehr viel Wert auf die 
Ausbildung gelegt wurde – alles lief wunderbar. 

Aufgrund persönlicher Umstände musste ich von 
meinem vorherigen Wohnort wegziehen und konnte 
meine Ausbildung hier fortführen. Ich habe einen sehr 
engagierten Ausbilder, dem aber leider allzu oft die 
Hände gebunden sind. So hat er von seinem Chef die 
Order erhalten, dass ich nur in einer bestimmten 
Abteilung bis zum Ende der Ausbildung eingesetzt 
werde (hier herrscht akuter Personalmangel und es ist 
schon jetzt geplant, dass ich nach meiner Ausbildung 
hier weiterarbeite). 



34,5 Prozent bzw. mehr als ein 
Drittel der Auszubildenden  
hat keinen betrieblichen  
Ausbildungsplan, obwohl  
dieser gesetzlich  
vorgeschrieben ist.
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3.1.2  
Verrichtung von  
ausbildungsfremden Tätigkeiten

Die Gewerkschaftsjugend fordert 
 

Eine qualitative Ausbildung kann nur stattfinden, wenn 
die Ausbildungsinhalte eingehalten werden. Auszubil-
dende können die Inhalte nur kontrollieren, wenn ihnen 
ein auf den Betrieb abgestimmter Ausbildungsplan vor-
liegt und dem Ausbildungsvertrag beiliegt. Daher bedarf 
es eines gesonderten rechtlichen Anspruchs auf einen 
betrieblichen Ausbildungsplan und einer gesetzlichen 
Konkretisierung im § 11 Berufsbildungsgesetz (BBiG). In 
§ 5 BBiG soll darüber hinaus festgelegt werden, dass Ab-
weichungen vom Ausbildungsplan nicht gestattet sind.  

Gesetzliche Grundlage 
Bei ausbildungsfremden Tätigkeiten müssen Auszubilden-
de Aufgaben ausführen, die nicht dem gültigen Ausbil-
dungsplan entsprechen. Bei diesen Arbeiten handelt es 
sich häufig um gering qualifizierte Aufgaben oder um 
Routinetätigkeiten, die immer wieder ausgeführt werden 
und nicht mehr dem Lernerfolg dienen. Darüber hinaus 
kann es vorkommen, dass Privatdienste für die Vorgesetz-
ten erledigt werden, Putzarbeiten anstehen oder die Aus-
zubildenden drei Jahre lang in einer einzigen Abteilung 
eingesetzt werden. Ausbildungsfremde Tätigkeiten und 
ausbildungsfremde Routinearbeiten sind nach dem § 14 
Berufsbildungsgesetz verboten. Die fehlenden Ausbil-
dungsinhalte werden dann häufig mit Überstunden »auf-
geholt«, in der Freizeit angeeignet oder im schlimmsten 
Fall überhaupt nicht vermittelt. Diese Wissenslücken fal-
len spätestens in der Prüfung auf oder werden im späte-
ren Berufsleben mit allen Konsequenzen aufgedeckt. 

 

Es gab diverse Gespräche zwischen meinem 
Ausbilder und seinem Chef, aber sein Chef rückt nicht 
davon ab, dass ich bis zum Ende der Ausbildung in 
der Abteilung bleiben soll. Mein Ausbilder verweigert 
mittlerweile auch das Abzeichnen meines Berichts-
heftes (erfolgt hier noch nicht in elektronischer 
Form).  

Ich weiß wirklich nicht, was ich noch machen soll. Ich 
war zunächst froh hier meine Ausbildung fortsetzen 
zu dürfen, denn viele Banken wollten meine Ausbil-
dung nicht fortführen und somit stand meine 
gesamte Ausbildung auf der Kippe. Ich weiß auch, 
dass wenn ich jetzt weitere rechtliche Schritte 
unternehme, dass nicht nur ich Schwierigkeiten 
bekomme, sondern mein Ausbilder auch, was ich in 
keinem Fall will. Ich bin noch bis zum Ende dieses 
Monats in der Probezeit und habe tatsächlich pure 
Angst, dass ich diese nicht überstehe, sofern ich 
signalisiere, dass ich mit der Vorgehensweise nicht 
einverstanden bin. Gibt es irgendwas, was ich 
trotzdem machen kann? 

Nochmal zum Hintergrund: Aufgrund des nicht 
vollziehbaren Abteilungswechsels fehlen mir die 
praktischen Kenntnisse, die ich aber für die Ab-
schlussprüfung benötige, ich möchte dadurch auch 
nicht mit einer schlechten Note abschließen zumal 
mir der Beruf sehr viel Freude bereitet.  

Beitrag aus dem Online-Beratungsforum »Dr. Azubi« (jugend.dgb.de/dr-azubi).  
Zum Schutz der Betroffenen wurden Klarnamen und personenbezogene  
Angaben geändert bzw. entfernt.

▶ Aus dem »Dr. Azubi«-Forum 
Von: kaufba | 05.Mai 2022 

Ausbildungsfremde Tätigkeiten 

Hallo Dr. Azubi, 

ich befinde mich derzeit im 2. Ausbildungsjahr zum 
Kaufmann für Versicherungen und Finanzen. Leider 
kommt es wiederholt vor, dass ich ausbildungsfrem-
de Tätigkeiten übernehmen muss.  

Im Februar 2021 sollte ich den Schnee vor der 
Agentur und dem Parkplatz der Geschäftsführung 
räumen. Mit einem anderen Azubi soll ich zusammen 
die Bestellung von Kaffee, Seife, Milch, Kaffeesahne 
etc. übernehmen. Außerdem muss ich die Kaffeema-
schine entkalken, obwohl ich diese nicht mal selbst 
nutze. Die Müllbeutel muss ich auch leeren, sowie die 
Mikrowelle putzen.  

Die Aufgaben werden allerdings nur auf die Azubis 
abgewälzt, andere Mitarbeiter brauchen diese 
Aufgaben nicht erledigen. Einmal musste ich sogar 
ein Fahrzeug anmelden. Diese Aufgaben muss ich 
doch nicht übernehmen? Denn mein Ansprechpartner 
behauptet, dass ich dies zu tun habe. 

Beitrag aus dem Online-Beratungsforum »Dr. Azubi« (jugend.dgb.de/dr-azubi).  
Zum Schutz der Betroffenen wurden Klarnamen und personenbezogene  
Angaben geändert bzw. entfernt.
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Häufigkeit ausbildungsfremder Tätigkeiten 
Ähnlich wie 2020 gab nur ein Drittel (32,5 Prozent) der be-
fragten Auszubildenden, die ihren Ausbildungsplan »sehr 
gut« oder »gut« kennen und objektiv einschätzen können, 
ob eine zu verrichtende Tätigkeit ausbildungsfremd ist, 
an, »nie« für ausbildungsfremde Tätigkeiten eingesetzt zu 
werden. Dabei regeln das Berufsbildungsgesetz und die 
dazugehörigen Ausbildungsrahmenpläne eindeutig, wel-
che Aufgaben und Tätigkeiten zu den Pflichten eines*ei-

ner Auszubildenden gehören. In Teilen der Ausbildungs-
betriebe werden die Regelungen missachtet: Mehr als 
jede*r zehnte befragte Auszubildende (11 Prozent) ist 
nach eigener Aussage »immer« bzw. »häufig« mit ausbil-
dungsfremden Tätigkeiten befasst. 

Wiederum gibt es hier große Unterschiede zwischen 
den einzelnen Ausbildungsberufen: 21,4 Prozent der an-
gehenden zahnmedizinischen Fachangestellten und 19,1 
Prozent der künftigen Hotelfachleute müssen »immer« 
bzw. »häufig« ausbildungsfremde Tätigkeiten verrichten, 
jedoch »nur« 2,9 Prozent der künftigen Verwaltungsfach-
angestellten. 

 
Betriebsgröße 
Bei den ausbildungsfremden Tätigkeiten zeigt sich erneut 
ein Zusammenhang zur Betriebsgröße, auch wenn sich 
dieser in den zurückliegenden Jahren verringert hat. So 
geben 16,1 Prozent der Auszubildenden aus Firmen mit 
unter fünf Beschäftigten an, »immer« oder »häufig« zu 
Aufgaben herangezogen zu werden, die nicht in ihren 
Ausbildungsplänen zu finden sind (2020: 18,9 Prozent). 
Bei Firmen mit mehr als 500 Beschäftigten waren dies le-
diglich 7,8 Prozent (2020: 8,1 Prozent). Auf der anderen 
Seite geben 60,5 Prozent der Auszubildenden aus Firmen 
mit bis zu fünf Mitarbeiter*innen an, »selten« oder »nie« 
mit Tätigkeiten beschäftigt zu werden, die nicht zu ihrer 
Ausbildung gehören. Auch dieser Wert stellt sich bei Fir-
men mit mehr als 500 Beschäftigten erheblich besser dar: 
Hier werden 74,3 Prozent »selten« oder »nie« für ausbil-
dungsfremde Tätigkeiten in Anspruch genommen. 

 
Die Gewerkschaftsjugend fordert 

 
Verstöße und die Nichteinhaltung gesetzlicher Regelun-
gen und Verordnungen sind keine Kavaliersdelikte und 
wirken sich negativ auf die Qualität der Ausbildung aus. 
Daher sind regelmäßige Kontrollen durch die zuständi-
gen Stellen (i.d.R. die Kammern) notwendig. In gravie-
renden Fällen darf dabei auch vor Sanktionen – bis hin 
zum Entzug der Ausbildungsberechtigung – nicht zurück-
geschreckt werden.  
Die im Rahmen der Allianz für Aus- und Weiterbildung 
entwickelten Pilotprojekte für ein niederschwelliges Be-
schwerdemanagement müssen geprüft und evaluiert 
werden. Wenn die zuständigen Stellen und die Kammern 
ihrer Kontrollfunktion nicht nachkommen können, müs-
sen unabhängige Stellen geschaffen werden, die dann 
für die Qualitätssicherung und -entwicklung zuständig 
sind. 

nie  
32,5%

immer 3,5%häufig 
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selten  
35,3%

n=5.400

Ausbildungsfremde Tätigkeiten

11 Prozent der  
Auszubildenden müssen 
»immer« oder »häufig« 

ausbildungsfremde  
Tätigkeiten ausüben.  
Bei nur knapp einem  
Drittel ist dies »nie«  

der Fall.

▶ Aus dem »Dr. Azubi«-Forum 
Luisa: 21.02.2022 

Probleme in der Ausbildung 

Hallo Dr. Azubi, 

ich habe schon seit Beginn Probleme in der Ausbil-
dung, dies bedeutet, dass ich unglücklich bin und 
mich ausgenutzt fühle. Mein Chef lässt mich oft allein 
im Hotel, einfach nur zum Boden wischen, ich musste 
schon Stunden lang im Regen Unkraut zupfen und 
auch weitere solcher Aufgaben erledigen. 

Ich will die Ausbildung auf alle Fälle durchziehen, 
habe aber keine Ahnung wie ich die drei Jahre so 
weiter machen soll. Habt ihr irgendwelche Ratschlä-
ge für mich? (Mit dem Arbeitgeber reden funktioniert 
nicht habe ich bereits versucht) 

Lg Luisa 

Beitrag aus dem Online-Beratungsforum »Dr. Azubi« (jugend.dgb.de/dr-azubi).  
Zum Schutz der Betroffenen wurden Klarnamen und personenbezogene  
Angaben geändert bzw. entfernt.

https://jugend.dgb.de/ausbildung/beratung/dr-azubi


gen Regelung gaben 29,1 Prozent der Auszubildenden 
an, ihren Ausbildungsnachweis »nie« während der Ausbil-
dungszeit zu führen, weitere 9,6 Prozent machen dies nur 
»selten«.  

Starke Unterschiede sind hier zwischen den einzelnen 
Berufen festzustellen. Während lediglich 2,5 Prozent der 
künftigen Verwaltungsfachangestellten und 5,4 Prozent 
der Industriekaufleute ihren Ausbildungsnachweis »nie« 
während der Ausbildungszeit führen, sind es bei den an-
gehenden medizinischen Fachangestellten (57,1 Prozent) 
deutlich mehr als die Hälfte der Auszubildenden. 

Das Ausfüllen des Berichtshefts im Betrieb ist notwen-
dig, da dort auch Rücksprachen mit dem*der Ausbilder*in 
möglich sind, der Lernprozess gemeinsam reflektiert wer-
den kann und eine effektivere Orientierung am betriebli-
chen Ausbildungsplan möglich ist. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Gewerkschaftsjugend fordert  
 

Als zentrales Dokument zur Überprüfung der fachlichen 
Qualität der Ausbildung und des aktuellen Lernstandes 
der Auszubildenden muss das Berichtsheft im Betrieb 
und während der Ausbildungszeit geführt werden. Nur so 
können Lernprozesse gemeinsam reflektiert werden. 
Dies gilt auch und gerade für digitale Ausbildungsnach-
weise. 
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Den Ausbildungsnachweis (Berichtsheft)  
führe ich während der Ausbildungszeit

Fast ein Drittel der  
Auszubildenden muss  

das Berichtsheft immer 
außerhalb der  

Ausbildungszeit führen

▶ Aus dem »Dr. Azubi«-Forum 
benni20031709: 28.01.2022 | 

Monatsberichte 

Hallo,  

ich habe folgendes Problem: Mein Meister ist der 
Meinung meine Monatsberichte nicht zu unterschrei-
ben da er sie zu ungenau und zu unsauber findet bzw. 
Rechtschreibfehler. Außerdem verlangt er die 
Berichte zu Hause zu schreiben. 

Monatsberichte sind doch gar nicht prüfungsrelevant, 
oder? Prüfungsrelevant sind doch nur die Tagesbe-
richte bzw. Wochenberichte. 

Was soll ich dagegen tun? Was kann ich machen? Ich 
und meine Azubikollegen aus den 1. und 2. wissen 
nicht mehr weiter. 

Beitrag aus dem Online-Beratungsforum »Dr. Azubi« (jugend.dgb.de/dr-azubi).  
Zum Schutz der Betroffenen wurden Klarnamen und personenbezogene  
Angaben geändert bzw. entfernt.

3.1.3  
Ausbildungsnachweis

Gesetzliche Grundlage 
Das Führen der schriftlichen Ausbildungsnachweise (Be-
richtsheft) wird in den Ausbildungsordnungen der meis-
ten Ausbildungsberufe als verpflichtend vorgeschrieben 
und ist Zulassungsvoraussetzung für die Teilnahme an der 
Abschlussprüfung. In das Berichtsheft werden alle Tätig-
keiten, die Auszubildende im Rahmen ihrer Ausbildung 
ausführen, sowie die Berufsschulthemen eingetragen. Die 
Einträge sind in der Ausbildungszeit vorzunehmen und 
müssen nach § 14 Berufsbildungsgesetz (BBiG) regelmä-
ßig vom Ausbildungsbetrieb kontrolliert und unterschrie-
ben werden. Der § 13 des BBiG ermöglicht es, den Aus-
bildungsnachweis auch in elektronischer Form zu führen. 
Damit diese Variante genutzt werden kann, müssen Be-
triebe entsprechende digitale Geräte zur Verfügung stel-
len.  

Für die Auszubildenden bietet das Berichtsheft eine 
gute und einfache Überprüfung des eigenen Lernstandes. 
Der Abgleich der eigenen Dokumentation mit dem be-
trieblichen Ausbildungsplan verdeutlicht schnell, welche 
Ausbildungsinhalte noch fehlen. Werden notwendige 
Ausbildungsinhalte nicht vermittelt, dient der Ausbil-
dungsnachweis auch als wichtiges juristisch verwertba-
res Dokument bei eventuellen Streitigkeiten zwischen 
Auszubildenden und Betrieben. 

 
Führen des Berichtshefts 
Da das Berichtsheft integraler Bestandteil der Ausbildung 
ist, müssen Arbeitgeber den Auszubildenden laut Berufs-
bildungsgesetz die Möglichkeit geben, das Berichtsheft 
in ihrer Ausbildungszeit zu führen. Trotz dieser eindeuti-

https://jugend.dgb.de/ausbildung/beratung/dr-azubi
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Gesetzliche Grundlage 
Im Berufsbildungsgesetz (BBiG) ist die Frage der fachli-
chen Anleitung klar definiert. Laut § 28 Absatz 1 BBiG darf 
nur ausbilden, wer »persönlich und fachlich geeignet ist«. 
Allerdings wird in der Praxis in vielen Betrieben davon ab-
gewichen. 

 
Präsenz der Ausbilder*innen 
Der überwiegende Teil der Befragten gibt zwar an, formal 
zugeteilte Ausbilder*innen zu haben (91,3 Prozent), doch 
sind sie bei 11,6 Prozent dieser Auszubildenden »selten« 
bis »nie« präsent. Am häufigsten kommt dies in mittleren 
Betrieben mit 21 bis 500 Beschäftigen vor (13 Prozent). In 
kleineren Betrieben bis 20 Mitarbeiter*innen berichteten 
11,4 Prozent der Auszubildenden von einer mangelnden 
Präsenz ihrer Ausbilder*innen. Und in Großbetrieben äu-
ßerten 9,1 Prozent der Befragten, dass ihnen selten oder 
nie ein*e Ausbilder*in zur Verfügung steht.  

Sind die Ausbilder*innen nicht ansprechbar, sind die 
Auszubildenden auf Unterstützung hilfsbereiter (aber evtl. 
fachlich nicht geeigneter) Kolleg*innen angewiesen. 
Noch schlimmer ist es, wenn Auszubildende sich das Wis-
sen selbst aneignen müssen – ohne die Möglichkeit, nach-
fragen zu können. Dabei wird häufig an ihre Flexibilität 
und Eigenverantwortlichkeit appelliert, obwohl die Vor-
gesetzten meist selbst wissen, dass dies in einem Lern-
verhältnis wie dem der Berufsausbildung an vielen Stellen 
schlicht nicht möglich ist. Dementsprechend fällt auch die 
Zufriedenheit der Auszubildenden mit den Erklärungen 
der Arbeitsvorgänge unterschiedlich aus: 83,3 Prozent 
der Auszubildenden, deren Ausbilder*innen »häufig« oder 

»immer« vor Ort sind, waren mit den Erklärungen zufrie-
den; wohingegen dies nur für 17 Prozent der Auszubilden-
den zutraf, deren Ausbilder*innen »selten« oder »nie« an-
sprechbar sind. 

 
Betreuung durch Ausbilder*innen 
Von den Auszubildenden, denen Ausbilder*innen zur Ver-
fügung stehen, gaben lediglich gut zwei Drittel (70,5 Pro-
zent) an, dass sie »immer« oder »häufig« eine gute Be-
treuung erhalten. Dagegen haben 13,2 Prozent den Ein-
druck, eher »selten« bzw. »nie« die Arbeitsvorgänge zu 
ihrer Zufriedenheit erklärt zu bekommen. Intensives Erklä-
ren und »sich Zeit nehmen« für Nachfragen sind jedoch 
unerlässliche Kriterien für eine nachhaltige und qualitativ 
hochwertige Berufsausbildung.  

Etwa jede*r vierte Auszubildende17 in Deutschland löst 
seinen*ihren Ausbildungsvertrag vor dem Ende der vor-
gesehenen Ausbildungsdauer auf. Eine zentrale Rolle 
spielen dabei Konflikte mit Ausbilder*innen und eine man-
gelnde Ausbildungsqualität:18 Werden Ausbildungsinhal-
te schlecht vermittelt, fühlen sich die Jugendlichen allein-
gelassen und bei möglichen Fehlern zu Unrecht kritisiert. 
Mit dem Bewusstsein, dass dringend benötigtes Fachwis-
sen fehlt, steigen Prüfungsdruck und Angst, nicht gut ge-
nug ausgebildet zu sein. 

 

17  vgl. Berufsbildungsbericht 2022 (Vorabversion), S. 89: Im Jahr 2020 
wurden bundesweit 137.784 Ausbildungsverträge vorzeitig aufgelöst, 
dies entspricht einer Quote von 25,1 Prozent.

18  vgl. Berufsbildungsbericht 2022 (Vorabversion), S. 90.

nie 4,7%

immer 
37,6%

häufig 
32,9%

manchmal  
16,3%

selten 
8,5%

n=12.895. Angaben zu: »Mein*e Ausbilder*in erklärt mir Arbeitsvorgänge zu meiner 
vollsten Zufriedenheit.«

Betreuung durch Ausbilder*innen

13,2 Prozent  
der Auszubildenden  

bekommen Arbeitsvorgänge 
durch ihre Ausbilder*innen 

»selten« oder »nie«  
zufriedenstellend  

erklärt.

3.1.4  
Fachliche Anleitung und Betreuung 
durch den*die Ausbilder*in

▶ Aus dem »Dr. Azubi«-Forum 
Sarah | 30.April 2022 

Ausbilderwechsel 

Ich habe ein kleines Problem: Zum 01.04.2022 hatte 
meine Ausbilderin gekündigt. Da kam in der Standort-
leitung das Problem auf, wer mich nun ausbildet. Mein 
Teamchef (der seit dem 01.12.2021 im Betrieb ist) hat 
einen Ausbilderschein, aber für den Einzelhändler. 
Nun ging der Fall an die IHK und die sollte prüfen, ob 
er mich ausbilden darf. Die IHK hat grünes Licht 
gegeben. Doch seitdem meine Ausbilderin weg ist, 
läuft nichts mehr richtig und ich muss meinen jetzigen 
Ausbilder alles erklären, wie er mich auszubilden hat.  

Ich habe das Gefühl er kann mich nicht für die 
Prüfungen und mein späteres Leben vorbereiten. Ich 
möchte am liebsten mein Betrieb wechseln, weiß 
aber nicht so recht, wie das mit der Kündigung nach 
der Probezeit klappen soll.  

Beitrag aus dem Online-Beratungsforum »Dr. Azubi« (jugend.dgb.de/dr-azubi).  
Zum Schutz der Betroffenen wurden Klarnamen und personenbezogene  
Angaben geändert bzw. entfernt.

https://jugend.dgb.de/ausbildung/beratung/dr-azubi


Die Gewerkschaftsjugend fordert  
 

Die Rolle der Ausbilder*innen hat sich in den letzten Jah-
ren verändert. Kompetenzveränderungen im Zuge der 
Digitalisierung verlangen einen Paradigmenwechsel im 
Schul- und Ausbildungsverständnis. 
Die rechtlichen Grundlagen müssen hier Schritt halten: 
Gute Qualität in der Ausbildung benötigt gut qualifizier-
tes Ausbildungspersonal. Die Ausbildung der Ausbil -
der*in nen muss deshalb nach einem einheitlichen berufs-
pädagogischen Standard erfolgen. Methodisch-didakti-
sche, arbeitspädagogische und soziale Kompetenzen so-
wie eine Weiterqualifizierungsverpflichtung müssen in 
die Ausbildungseignungsverordnung (AEVO) verpflich-
tend aufgenommen werden, um eine qualitativ hochwer-
tige Ausbildung zu gewährleisten. 
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3.1.5  
Die fachliche Qualität  
der Ausbildung im Betrieb

▶ Aus dem »Dr. Azubi«-Forum 
Von: whativeneversaid | 24.Februar 2022 

Ausbildung läuft nicht, wie sie soll. 

Hallo, 

ich wende mich nun letztendlich an dieses Portal, 
weil ich nicht mehr weiter weiß! 

Einige denken jetzt wahrscheinlich, dass ich mich hier 
viel zu spät melde. Leider hat man irgendwie ja immer 
die Hoffnung, dass sich noch etwas ändert oder es 
sich bessert. Außerdem durfte ich mir zu oft Sprüche 
anhören von wegen »Lehrjahre wären keine Herren-
jahre« usw. Man muss dazu sagen, dass einige Azubis 
vor mir schon hier ihre Ausbildung abgebrochen 
haben und es sicherlich nicht anders bei ihnen lief, als 
bei mir. 

Ich befinde mich nun im 3. Lehrjahr zur Kauffrau im 
Groß- und Außenhandel. In meinem Betrieb läuft es 
mehr als schlecht, was die Ausbildung angeht und 
das auch schon von Tag 1 an. Wirklich etwas gelernt 
habe ich bisher in der Ausbildung noch nicht und 
werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr in diesem 
Betrieb, da man mich definitiv loshaben möchte. 
Ständiges Putzen und sinnlose Aufgaben, die nicht in 
die Ausbildung zählen, gehören auch dazu. Regale 
auffüllen ist noch normal und erträglich und gehört 
natürlich dazu. Klar muss auch mal etwas geputzt 
werden, aber nicht 365 Tage im Jahr. Meine Noten in 
der Schule sind leider dementsprechend auch absolut 
beschissen, weil ich leider ein Mensch bin, der die 
Praxis braucht, um die Theorie zu verstehen und diese 
wird mir hier definitiv nicht geboten. Bei der IHK in 
meinem Ort war ich schon 2x. Beide Male wurde mir 
nicht geholfen. Beim 2. Mal wurde nur gesagt ich 
wolle die Ausbildung ja sowieso abbrechen und 
deswegen war es dann wahrscheinlich auch egal. 
Und man hat mich logischerweise weggeschickt. 

Den Rahmenplan meiner Ausbildung besitze ich 
ebenfalls und keiner der Punkte wurde mir beige-
bracht. Ich bin ratlos gehe jeden Tag nur noch 
motivationslos zur Arbeit, weil ich weiß das ich 8h 
meines Lebens wieder verschwende, um so zutun als 
hätte ich etwas zu tun. 

Selbst mein Körper teilt mir seit 2 Jahren mit, dass all 
das hier nur Mist ist und ich habe einen Reizdarm 
entwickelt.  Ich habe 3 Jahre meines Lebens wegge-
worfen und keiner tut etwas dagegen? Welche Mittel 
bleiben mir denn jetzt noch? 

Beitrag aus dem Online-Beratungsforum »Dr. Azubi« (jugend.dgb.de/dr-azubi).  
Zum Schutz der Betroffenen wurden Klarnamen und personenbezogene  
Angaben geändert bzw. entfernt.

https://jugend.dgb.de/ausbildung/beratung/dr-azubi
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3.1.6  
Die fachliche Qualität der  
Ausbildung in der Berufsschule 

Ein Großteil (72,4 Prozent) der befragten Auszubildenden 
ist mit der fachlichen Qualität im Ausbildungsbetrieb zu-
frieden und bewertet sie mit »gut« oder »sehr gut«. Im 
Vergleich zu 2020 (72 Prozent) ist dieser Anteil konstant 
geblieben. Fast jede*r zehnte Auszubildende (9,5 Prozent) 
hingegen bewertet die fachliche Qualität der Ausbildung 
im Betrieb nur als »ausreichend« oder »mangelhaft«. 

 
Betriebsgröße 
Die Betriebsgröße spielt bei der Frage nach der fachli-
chen Qualität nach wie vor eine zentrale Rolle. So beur-
teilen 28,3 Prozent der befragten Auszubildenden aus 
kleinen Betrieben mit bis zu 20 Beschäftigten die fachli-
che Qualität als »sehr gut«. In Großbetrieben mit mehr als 
500 Beschäftigten waren es hingegen 40,3 Prozent, wäh-
rend in Betrieben mit 21 – 500 Beschäftigten lediglich 
etwa ein Viertel der Auszubildenden sehr zufrieden mit 
der fachlichen Qualität ihrer Ausbildung war (26 Prozent). 
Dies deutet darauf hin, dass sich die professionellen Aus-
bildungsstrukturen in Großbetrieben positiv auf die Beur-
teilung der fachlichen Qualität der Ausbildung auswirken. 
Aber auch der persönliche Kontakt in kleinen Betrieben 
scheint hierauf einen gewissen Einfluss zu haben. 

Bedeutung der Berufsschule 
Die Berufsschule spielt im Rahmen der dualen Ausbildung 
eine zentrale Rolle. Neben dem Betrieb ist sie der zweite 
eigenständige Lernort für die Auszubildenden. Sie vertieft 
das im Betrieb erlangte praktische Wissen, vermittelt eine 
berufliche Grund- und Fachbildung und legt darüber hi-
naus einen Schwerpunkt auf allgemeine Bildung. Ein guter 
Berufsschulunterricht kann dazu beitragen, dass Auszubil-
dende Inhalte ihrer Ausbildung, die ihnen durch ausbil-
dungsfremde Tätigkeiten oder mangelnde Präsenz von 
Ausbilder*innen entgangen sind, wenigstens teilweise 
über die theoretische Wissensvermittlung kompensieren 
können. Zudem bietet die Berufsschule den Auszubilden-
den die Möglichkeit, ihren Wissensstand mit Kolleg*innen 
aus verschiedenen Betrieben abzugleichen. Lehrer*innen 
fungieren im Fall von Defiziten oder anderen Problemen 
im Ausbildungsalltag oftmals als Vermittler*innen zwi-
schen Auszubildendem und Betrieb. Damit leisten sie eine 
immens wichtige und allzu oft ehrenamtliche Arbeit, mit 
der Ausbildungsabbrüche vermieden werden können. 

 
Beurteilung der Qualität des Berufsschulunterrichts 
Wie in den Vorjahren betrachtet die Mehrheit der befrag-
ten Auszubildenden (59 Prozent) die fachliche Qualität 
des Unterrichts in der Berufsschule als »gut« oder »sehr 
gut«. Gegenüber dem Jahr 2020 ist dieser Anteil sogar 
leicht gestiegen, was angesichts pandemiebedingter Ein-
schränkungen im Schulalltag so nicht unbedingt zu erwar-
ten gewesen wäre. Mehr als ein Viertel (27,2 Prozent) be-
zeichnet die Unterrichtsqualität allerdings nur als »befrie-
digend« –13,8 Prozent bewerten sie sogar nur mit »aus-
reichend« oder »mangelhaft«. 
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n=14.338

Fachliche Qualität der Ausbildung im Betrieb

Fast jede*r zehnte  
Auszubildende ist mit der 

Qualität der Ausbildung im 
Betrieb nicht zufrieden.

▶ Aus dem »Dr. Azubi«-Forum 
Von: jk | 06.Mai 2022 

Abschlussprüfung 

Hallihallo, 

ich hätte eine Frage. Ich besuche eine Berufsschule, 
die nicht in dem gleichen Bundesland ist, als meine 
Prüfungskommission. Da ich in der Schule anderes 
Unterrichtsmaterial bekomme, lerne ich ganz viel 
nicht, was in meiner Prüfung gefragt wird. Ist es 
eigentlich gesetzlich erlaubt, dass ich in der Prüfung 
Sachen gefragt werde, was ich gar nicht in der 
Berufsschule gelernt habe? 

Beitrag aus dem Online-Beratungsforum »Dr. Azubi« (jugend.dgb.de/dr-azubi).  
Zum Schutz der Betroffenen wurden Klarnamen und personenbezogene  
Angaben geändert bzw. entfernt.

https://jugend.dgb.de/ausbildung/beratung/dr-azubi


Ansätze zur Verbesserung 
Damit bleibt die Zufriedenheit der Auszubildenden mit 
der Berufsschule wie in den vergangenen Jahren deutlich 
hinter der betrieblichen Zufriedenheit zurück. Häufig wird 
seitens der Arbeitgeberverbände die Schuld bei den Leh-
rer*innen gesucht oder die Qualität der Lehrerbildung an 
den Universitäten in Frage gestellt.  

Wie jedoch bereits der Ausbildungsreport 2012 und 
zuletzt der Ausbildungsreport 2017 verdeutlichten, haben 
eine Vielzahl von Faktoren Einfluss auf die Bewertung der 
fachlichen Qualität des Berufsschulunterrichts. Von gro-
ßer Bedeutung sind dabei die infrastrukturellen Rahmen-
bedingungen an den einzelnen Schulen. Eine zeitgemäße 
Ausstattung der Berufsschulen mit Unterrichtsmaterial, 
Schulbüchern, technischen Geräten und Ähnlichem ist un-
abdingbar, soll das Lernen im Unterricht erfolgreich un-
terstützt werden. Insbesondere die neuen Anforderungen 
an die Vermittlung digitaler und Medienkompetenz ver-
langt eine entsprechende Infrastruktur an den Berufsschu-
len. Hier hat die im letzten Jahr veröffentlichte Corona-
Ausbildungsstudie der DGB-Jugend erneut einen großen 
Nachholbedarf identifiziert: Weniger als die Hälfte der be-
fragten Auszubildenden beurteilte dort die digitale Aus-
stattung an ihrer Berufsschule als »sehr gut« oder »gut«, 
weniger als ein Drittel war der Ansicht, dass sich die digi-
tale Ausstattung seit Beginn der Corona-Pandemie ver-
bessert hat.19 

Eine gute Ausstattung allein sichert jedoch noch kei-
nen qualitativ hochwertigen Berufsschulunterricht. Hierzu 
bedarf es in jedem Fall auch einer engen Kooperation und 
Abstimmung mit den ausbildenden Betrieben, damit das 
theoretische Wissen eine Relevanz für die berufliche Pra-
xis gewinnen kann – und somit zu nachhaltigen Lernpro-
zessen einerseits und einem konkreten Wissenstransfer in 
den betrieblichen Alltag andererseits beitragen kann.  

Der Einsatz digitaler Medien und Technologien im 
Kontext von Lernen und Unterricht ist für die Lehrkräfte 
zum Teil mit erheblichen technischen und zeitlichen Be-
lastungen verbunden, zum Beispiel durch Ausstattungs- 
und Wartungsprobleme, die Einarbeitung in neue Unter-
richtstechnologien, das Erschließen von digitalen Bil-
dungsmedien oder auch die Verlagerung von Verant-
wortlichkeiten im Zuge der digitalen Dokumentation von 
Leistungen. Aus diesen Gründen ist eine erhebliche Ver-
besserung der personellen Ausstattung an beruflichen 
Schulen notwendig, um die vorhandenen Lehrkräfte zu 
entlasten und eine Arbeitsteilung zu ermöglichen. Der Be-
ruf der Berufsschullehrer*innen muss zudem aufgewertet 
werden. Mehr Sicherheit, gleiche Bezahlung für gleiche 
Arbeit, den Abbau von Befristungen sowie prekärer Ar-
beitsverhältnisse an beruflichen Schulen gilt es voranzu-
treiben – auch für das pädagogische Personal sowie für 
Sprachlehrer*innen, die an beruflichen Schulen eingesetzt 
werden.  

19  vgl. DGB-Jugend 2021: Corona-Ausbildungsstudie 2021.

Schließlich darf bei der methodischen und inhaltlichen 
Gestaltung des Unterrichts – neben der Einbindung der 
Ausbildungsbetriebe – auch die Partizipation der Auszu-
bildenden selbst nicht vergessen werden. Eine adäquate 
Beteiligung von Schüler*innen bei Fragen der Unterrichts-
planung und -gestaltung erhöht deren Motivation und 
kann dazu beitragen, die Qualität des Berufsschulunter-
richts zu verbessern und an den Bedürfnissen der Schü-
ler*innen auszurichten. 

Nachdem in den Jahren 2012 bis 2017 in keinem der 
genannten Bereiche des Ausbildungsreports substanziel-
le Verbesserungen festgestellt werden konnten,20 ist es 
wenig verwunderlich, wenn die Zufriedenheit der Auszu-
bildenden mit der Berufsschule deutlich hinter der be-
trieblichen Zufriedenheit zurückbleibt: Vor dem Hinter-
grund von Haushaltszwängen und Schuldenbremsen wur-
de massiv im Bildungsbereich gekürzt, Personalstellen 
wurden nicht neu besetzt. Ein unhaltbarer Zustand, der 
dann auch noch auf dem Rücken der Lehrer*innen ausge-
tragen wird.  

Auch der als grundsätzlich positiv zu bewertende »Di-
gitalpakt Schule« der Bundesregierung fördert lediglich 
die digitale Ausstattung und Infrastruktur der Schulen. Be-
nötigt wird jedoch allem voran mehr Personal sowie eine 
ausreichende Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten. 
Hier hinkt man den aktuellen Entwicklungen leider noch 
immer hinterher.  

 

20  Siehe: Ausbildungsreporte 2012 und 2017, mit den Schwerpunkten 
»Lernbedingungen an den Berufsschulen« und »Qualität der Berufs-
schule«.
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3.2  
Ausbildungszeiten  
und Überstunden

Die Gewerkschaftsjugend fordert 
 

Die Rahmenbedingungen, unter denen in den Berufs-
schulen gelehrt und gelernt wird, müssen nachhaltig ver-
bessert werden. Die Berufsschulen müssen deutlich mehr 
finanzielle Unterstützung bekommen als bisher, um ihrer 
Aufgabe in angemessener Form nachkommen zu können. 
Dazu gehört in erster Linie eine bessere materielle und 
personelle Ausstattung. Denn nur mit den passenden 
Rahmenbedingungen können die Berufsschullehrer*in-
nen angemessen auf die Auszubildenden mit ihren jewei-
ligen Bedürfnissen eingehen, Lerninhalte auf hohem Ni-
veau vermitteln, mögliche bestehende theoretische De-
fizite der betrieblichen Ausbildung ausgleichen und die 
Herausforderungen der Digitalisierung im Unterricht 
meistern. 

Indikatoren für das Ranking 
In die Bewertung »Ausbildungszeiten und Überstunden« 
fließen die folgenden Aspekte ein: 

 
→ Nacharbeiten der Zeiten des Berufsschulunterrichts  
→ Regelmäßig zu leistende Überstunden 
→ Anzahl der Überstunden 
→ Vergütung bzw. Freizeitausgleich der Überstunden 

 
Im Vergleich zum Ausbildungsreport 2020 haben sich in 
diesem Bereich keinerlei Veränderungen ergeben, d.h. 
sowohl die am besten als auch die am schlechtesten be-
werteten Berufe sind weitestgehend identisch mit denen 
von vor zwei Jahren. 

 
Ausbildungszeiten und Überstunden  
nach Ausbildungsberufen 
 
 
 

Industriemechaniker*in 
Zerspanungsmechaniker*in 
Mechatroniker*in 
Verwaltungsfachangestellte*r 
Industriekaufmann*frau 
 
 
Steuerfachangestellte*r 
Elektroniker*in für Betriebstechnik 
Fachinformatiker*in 
Bankkaufmann*frau 
Kaufmann*frau für Büromanagement 
Fachkraft für Lagerlogistik 
Fachlagerist*in 
Medizinische*r Fachangestellte*r 
Elektroniker*in 
Tischler*in 
Maler*in und Lackier*in 
Kaufmann*frau im Groß und Außenhandel 
Kaufmann*frau im Einzelhandel 
KFZ-Mechatroniker*in 
Anlagenmechaniker*in 
 
 
Verkäufer*in 
Zahnmedizinische*r Fachangestellte*r 
Friseur*in 
Hotelfachmann*frau 
Koch*Köchin

Berufe mit den besten Bewertungen           bbbbb

Berufe mit den schlechtesten Bewertungen            b

Berufe mit mittleren Bewertungen                     bbb



3.2.1  
Regelmäßigkeit von Überstunden

Etwa ein Drittel (32,8 Prozent) der befragten Auszubilden-
den leistet nach eigenen Angaben regelmäßig Überstun-
den. Gegenüber 2020 (34,1 Prozent) hat sich dieser Anteil 
somit geringfügig verringert. 

 
Branchenunterschiede 
Nach wie vor groß sind die Unterschiede zwischen den 
Ausbildungsberufen. Trotz der pandemiebedingten Ein-
schränkungen sind noch immer besonders Auszubildende 
aus dem Hotel- und Gaststättengewerbe von Überstun-
den betroffen. Auch wenn die entsprechenden Werte 
etwa zehn Prozentpunkte unter denen des Jahres 2020 la-
gen, gaben noch immer 48,2 Prozent der befragten Ho-
telfachleute und 45,7 Prozent der Köchinnen und Köche 
an, regelmäßig Überstunden ableisten zu müssen. 

Dass diese Werte selbst während der Corona-Pande-
mie noch immer so hoch ausgefallen sind, lässt befürch-
ten, dass sich die Situation mit dem Ende der pandemie-
bedingten Restriktionen im Hotel- und Gaststättengewer-
be deutlich zuspitzen wird. Es dürfte zu einer noch gravie-
renderen Missachtung geltender gesetzlicher und tarif-
vertraglicher Regelungen kommen. 

Demgegenüber gaben nur 13,5 Prozent der angehen-
den Zerspanungsmechaniker*innen und 21,9 Prozent der 
Elektroniker*innen für Betriebstechnik sowie Industrieme-
chaniker*innen an, regelmäßig länger arbeiten zu müssen.  

 

Ausmaß der Überstunden 
Gerade für junge Menschen, die neu ins Berufsleben ein-
treten, ist es häufig schwierig, sich gegen das Ableisten 
von Überstunden zu wehren. Insbesondere zu Beginn, 
aber auch zum Ende der Ausbildung – wenn die Übernah-
me unsicher ist – wollen sie einen guten Eindruck hinter-
lassen. Sie sehen sich nicht in der Verhandlungsposition, 
regelmäßige Überstunden abzulehnen oder nach einem 
entsprechenden Ausgleich zu fragen.  

Der Großteil (87,6 Prozent) der Auszubildenden, die 
angeben, regelmäßig Überstunden machen zu müssen, 
leistet bis zu fünf Überstunden pro Woche, weitere 10,1 
Prozent zwischen sechs und zehn Überstunden. 
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zusätzlich.

▶ Aus dem »Dr. Azubi«-Forum 
Von: Nancy | 19.Mai 2022 | 

Hilflos, Ratlos. Was nun? 

Hallo Dr. Azubi,  

ich bin seit 02.2021 eine Auszubildende im Verkauf in 
einem Bäckerbistro. Es war anfangs okay, hat auch 
Spaß gemacht, aber mit der Zeit wurde es immer 
unerträglicher dort. Ich musste an einigen Tagen 
10std mit 15min Pause arbeiten und immer regelmä-
ßig für andere einspringen und habe trotz Nachfrage 
keinen Urlaub genehmigt bekommen. Obwohl der 
Chef sagte ich brauche dafür nur eine Woche vorher 
Bescheid sagen, wann ich den nehmen möchte. 

Beitrag aus dem Online-Beratungsforum »Dr. Azubi« (jugend.dgb.de/dr-azubi).  
Zum Schutz der Betroffenen wurden Klarnamen und personenbezogene  
Angaben geändert bzw. entfernt.

https://jugend.dgb.de/ausbildung/beratung/dr-azubi


⅓
bzw. 32,8 Prozent  
der Auszubildenden  
muss regelmäßig  
Überstunden machen.



3.2.2  
Freizeitausgleich oder Bezahlung 
von Überstunden

Durchschnittswerte für Überstunden 
Es ist erschreckend, festzustellen, dass es tatsächlich Aus-
zubildende gibt, die regelmäßig mehr als 20(!) Überstun-
den pro Woche leisten (0,9 Prozent). Der Durchschnitts-
wert für alle Berufe liegt bei rund 3,6 Stunden – und damit 
um 0,3 Stunden unter dem Wert von 2020. 

Mit durchschnittlich 5,9 Überstunden pro Woche lie-
gen Köchinnen und Köche an der Spitze der 25 Berufe, 
dicht gefolgt von den Maler*innen und Lackierer*innen 
mit 5,8 Stunden. Die niedrigsten durchschnittlichen Über-
stunden mussten wie in den Vorjahren Steuerfachange-
stellte leisten (zwei Stunden). 

 
Betriebsgröße 
Deutlich verringert hat sich der Zusammenhang zwischen 
dem Anteil der Auszubildenden, die regelmäßig Über-
stunden leisten müssen, und der Betriebsgröße: So gaben 
von den Auszubildenden aus Firmen mit bis zu 20 Beschäf-
tigten 33,7 Prozent (2020 36,5 Prozent) an, regelmäßig 
Überstunden ableisten zu müssen, in Betrieben zwischen 
21 und 500 Beschäftigten waren es 33,4 Prozent. In Groß-
betrieben mit mehr als 500 Beschäftigten lag dieser Anteil 
bei 31,2 Prozent.  

Größer sind die Unterschiede nach wie vor bei der An-
zahl der durchschnittlich geleisteten Überstunden, wo 
Großbetriebe ebenfalls am besten abschneiden. Bei 93,9 
Prozent der Auszubildenden in Großbetrieben fallen 
durchschnittlich maximal fünf Überstunden pro Woche 
an, während es bei Betrieben mit bis zu 20 Beschäftigten 
lediglich 83,8 Prozent sind.  

 

Gesetzliche Regelung 
Überstunden sollten in der Ausbildung eigentlich über-
haupt nicht anfallen. Passiert dies doch, gibt es im § 17 
Berufsbildungsgesetz eine klare gesetzliche Regelung: 
Überstunden sind »besonders zu vergüten oder durch 
entsprechende Freizeit auszugleichen«. Doch auch hier 
gibt es eine Diskrepanz zwischen gesetzlicher Regelung 
und Ausbildungspraxis. 

 
Ausgleich für Überstunden 
Mehr als zwei Drittel (67,6 Prozent) der Befragten geben 
an, die geleisteten Überstunden entweder finanziell ver-
gütet zu bekommen (13 Prozent) oder die Möglichkeit zu 
haben, sie durch zusätzliche Freizeit auszugleichen (54,6 
Prozent). 11,6 Prozent der Befragten erhalten keinerlei 
Ausgleich für die geleisteten Überstunden, obwohl das 
gesetzlich vorgeschrieben ist.  

 
Branchenunterschiede 
Oftmals regeln Betriebs- bzw. Dienstvereinbarungen den 
Ausgleich von Überstunden. Ohne solche Vereinbarun-
gen scheuen sich Auszubildende häufig, den*die Ausbil-
der*in darauf anzusprechen. Hinzu kommt, dass Überstun-
den in einigen Berufen als »normal« angesehen werden 
und dies dann auch für Auszubildende vorausgesetzt 
wird.  

Im Vergleich zu den Vorjahren sind die Unterschiede 
zwischen den einzelnen Ausbildungsberufen im Rahmen 
der vorliegenden Befragung deutlich geringer ausge-
prägt, was jedoch vermutlich einen Sondereffekt in Folge 
der Corona-Pandemie darstellen dürfte. Trotzdem gab 
noch immer fast ein Viertel der angehenden zahnmedizi-
nischen Fachangestellten (23,6 Prozent) und jeweils ein 
Fünftel der künftigen Friseur*innen und Hotelfachleute an, 
keinen Ausgleich für geleistete Überstunden zu erhalten. 

 

▶ Aus dem »Dr. Azubi«-Forum 
Von: baklava1 | 03.Mai 2022 

Problem in der Ausbildung 

Aufgrund von Kündigungen und Ausfällen wegen 
Krankheit muss ich Überstunden leisten, werde dafür 
aber nicht entlohnt. Was kann ich hier tun? 

Beitrag aus dem Online-Beratungsforum »Dr. Azubi« (jugend.dgb.de/dr-azubi).  
Zum Schutz der Betroffenen wurden Klarnamen und personenbezogene  
Angaben geändert bzw. entfernt.
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3.2.3  
Wöchentliche Ausbildungszeit

Die teilweise hohe Anzahl von Überstunden hat Auswir-
kungen auf die wöchentliche Ausbildungszeit. Der Groß-
teil der Auszubildenden arbeitet wöchentlich bis zu 40 
Stunden (89,6 Prozent). Die durchschnittliche wöchentli-
che Ausbildungszeit über alle Berufe und Ausbildungsjah-
re hinweg liegt wie bereits 2020 bei 39,3 Stunden. Aller-
dings gaben 8,2 Prozent der Befragten an, wöchentlich 
mehr als 40 Stunden zu arbeiten. Selbst regelmäßige wö-
chentliche Ausbildungszeiten von mehr als 45 Stunden 
gehören für immerhin 2,1 Prozent der Befragten zum All-
tag. Das ist bei weitem mehr, als die gesetzliche Grundla-
ge zulässt. 

 
Gesetzliche Regelung 
Das Jugendarbeitsschutzgesetz regelt in § 8: »Minderjäh-
rige Auszubildende dürfen nicht mehr als 40 Stunden pro 
Woche arbeiten.«  

Und im Arbeitszeitgesetz wird für alle volljährigen Ar-
beitnehmer*innen bzw. Auszubildenden in § 3 geregelt: 
»Die werktägliche Arbeitszeit darf acht Stunden nicht 
überschreiten. Sie kann auf bis zu zehn Stunden nur ver-
längert werden, wenn innerhalb von sechs Kalendermo-
naten oder innerhalb von 24 Wochen im Durchschnitt 
acht Stunden werktäglich nicht überschritten werden.«  

Gesetzlicher Anspruch und Realität gehen jedoch in 
vielen Betrieben weit auseinander. 

 

Wöchentliche Arbeitstage 
Anlass zu Kritik gibt nach wie vor auch die Anzahl der Ar-
beitstage, die Auszubildende im Betrieb verbringen müs-
sen. So gaben insgesamt 3,6 Prozent der befragten Aus-
zubildenden an, an mehr als fünf Tagen pro Woche im Be-
trieb zu arbeiten. Nach wie vor lassen sich hierbei erheb-
liche Unterschiede zwischen den Ausbildungsberufen 
feststellen. So hat von den angehenden Köchinnen und 
Köchen (10,4 Prozent), Kaufleuten im Einzelhandel (11,5 
Prozent) sowie Verkäufer*innen (12,6 Prozent) mehr als 
jede*r Zehnte keine Fünf-Tage-Woche. Darüber hinaus ist 
für so manchen Auszubildenden die Freistellung für die 
Berufsschule ein regelrechter Kampf mit dem Betrieb. Er-
holungszeiten sind ebenfalls keine Selbstverständlichkeit. 

 
Folgen für die Auszubildenden 
Viele Auszubildende haben Probleme, sich in ihrer knapp 
bemessenen Freizeit vom beruflichen Alltag zu erholen. 
Ihnen fehlt es an Zeit zum Lernen für die Berufsschule so-
wie für Freund*innen und Familie. Aber auch für das ge-
sellschaftlich so wichtige kontinuierliche freiwillige En-
gagement in Vereinen und Verbänden – da hilft auch kein 
soziales Pflichtjahr nach dem Schulabschluss. 

Ein solcher Ausbildungsalltag ist auf lange Sicht nicht 
durchzuhalten, das zeigen insbesondere die hohen Ver-
tragslösungsquoten gerade in den am schlechtesten be-
werteten Ausbildungsberufen sehr deutlich.21 Auszubil-
dende sind von überlangen Arbeitstagen, unregelmäßi-

21  vgl. Berufsbildungsbericht 2022 , S. 91: Die höchste Vertragslösungs-
quote wies im Jahr 2020 der Beruf Friseur/-in auf (44,8 Prozent). Auch 
die Lösungsquoten in Berufen des Hotel- und Gastgewerbes fielen 
überdurchschnittlich hoch aus.

▶ Aus dem »Dr. Azubi«-Forum 
Von: Lofili | 02.März 2022 

Ausbildungsrahmenplan nicht eingehalten, Überstun-
den und rassistische Kommentare von Kollegen 

Hallo Dr. Azubi, 

Ich bin im 2. Lehrjahr und werde seit Anfang meiner 
Ausbildung nur für einen bestimmten schwierigen 
und anstrengenden Teilbereich meines Berufes 
eingesetzt. In diesem Bereich sind wir regelmäßig auf 
Montage, teilweise auch im Ausland. Auf diesen 
Montage-Baustellen kommt es dann regelmäßig zu 
10–11 Stunden am Tag. In meinem Vertrag ist aber 
nur von 40 Stunden die Rede. Überstunden sind im 
Vertrag nicht geregelt. Auf diesen Montagen kommt 
es dann leider auch vor, dass wir Samstags und 
Sonntags durcharbeiten, sprich kein Wochenende 
haben und die kommende Woche normal weiter 
arbeiten. Wenn ich dann das Gespräch suche, um 
einen Ausgleich für Überstunden und das Arbeiten am 
Wochenende zu bekommen, werde ich nur abge-
blockt und bekomme nur ein Teil der Stunden als 
Freizeit Ausgleich zurück. 

Liebe Grüße und danke im Voraus 

Beitrag aus dem Online-Beratungsforum »Dr. Azubi« (jugend.dgb.de/dr-azubi).  
Zum Schutz der Betroffenen wurden Klarnamen und personenbezogene  
Angaben geändert bzw. entfernt.
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3.2.4  
Anrechnung des Berufsschul -
unterrichts auf die Ausbildungszeit

ger Schichtarbeit und ständiger Erreichbarkeit auch au-
ßerhalb der Ausbildungszeit betroffen, wie die Ergebnisse 
des Ausbildungsreports 2018 aufzeigen konnten. Dass die 
Lage der Ausbildungszeit sowie Schichtdienste und unzu-
längliche Regelungen bezüglich der Pausenzeiten Auswir-
kungen auf die Situation der Auszubildenden haben, wur-
de im Ausbildungsreport 2016 ausführlich dargestellt.  

 
Die Gewerkschaftsjugend fordert  

 
Trotz der klaren Festlegungen im Ausbildungsrahmen-
plan, der die zeitliche Gliederung der Ausbildung regelt, 
zeigt sich, dass Überstunden für viele Auszubildende all-
täglich sind. Daher bedarf es auch einer Verschärfung 
des Berufsbildungsgesetzes (BBiG): Die Beschäftigung 
darf nicht über die vereinbarte regelmäßige, wöchentli-
che Ausbildungszeit hinausgehen. Wochenendarbeit für 
Auszubildende darf nur zulässig sein, wenn die Ausbil-
dungsinhalte nicht unter der Woche vermittelt werden 
können. Dies gilt ebenso für Schichtdienste.  

 

Gesetzliche Regelung 
Seit dem 1. Januar 2020 gilt ein neues Berufsbildungsge-
setz (BBiG). Die Gewerkschaftsjugend hatte sich hier ve-
hement für Verbesserungen eingesetzt. Und die neuen 
Regelungen bringen Positives bei der Anrechnung von 
Berufsschulzeiten. 

Allen Auszubildenden, unabhängig vom Alter, wird eine 
gesetzlich abgesicherte Anrechnung der Berufsschulzeit 
auf die Ausbildungszeit gewährt.  Damit dürfen nun auch 
volljährige Auszubildende nach einem langen Berufsschul-
tag nicht mehr verpflichtet werden, in den Betrieb zurück-
zukehren. Der Gesetzgeber hat damit die Regelungen des 
Jugendarbeitsschutzgesetzes auf das BBiG übertragen. 

Einmal pro Woche gilt: Wenn der Berufsschultag 
mehr als fünf Unterrichtsstunden (mindestens je 45 Minu-
ten) hat, wird der Tag mit der durchschnittlichen tägli-
chen Ausbildungszeit angerechnet (§ 15 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 
BBiG). Er gilt damit als kompletter Ausbildungstag. Aus-
zubildende können nicht mehr verpflichtet werden, in 
den Betrieb zurückzukehren. 

In Berufsschulwochen mit einem planmäßigen Block-
unterricht von mindestens 25 Stunden an mindestens fünf 
Tagen, muss die Woche mit der durchschnittlichen wö-
chentlichen Ausbildungszeit angerechnet werden (§ 15 
Abs. 1 S. 2 Nr. 4 BBiG). Die Berufsschulwoche gilt in die-
sem Fall als komplette Arbeitswoche. Auszubildende dür-
fen dann nicht mehr im Betrieb beschäftigt werden. 
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▶ Aus dem »Dr. Azubi«-Forum 
Von: Melea | 24.März 2022 

Freier Tag, Nachmittage nach Berufsschule 

Hallo Dr. Azubi,  

ich bitte um rasche Hilfe.  

Bisher habe ich an beiden Berufsschulnachmittagen 
gearbeitet. Montags habe ich 8 Schulstunden. Nun 
habe ich meiner Ausbilderin mitgeteilt, dass ich 
montags nach der Berufsschule nicht mehr kommen 
möchte. Erst hat Sie behauptet, das wäre rechtssi-
cher, dass sie verlangt, dass ich arbeite. Später hat sie 
mir mitgeteilt, dass sie sich geirrt hat. Ich habe jetzt 
montags und mittwochs nach der Schule frei, dafür 
möchte sie mir jetzt den freien Tag streichen. Es ging 
aber lediglich darum, dass ich montags nach der 
Schule frei habe. Wie ist die rechtliche Lage?  

Auch hat sie mir unmittelbar vor meiner Prüfung 
Urlaub mit einem verkaufsoffenen Sonntag eingetra-
gen. Für diesen Sonntag zieht sie mir einen Tag 
Urlaub ab. Wie ist hier die Rechtslage?  

Vorab schon mal vielen Dank für Antworten.  

Beitrag aus dem Online-Beratungsforum »Dr. Azubi« (jugend.dgb.de/dr-azubi).  
Zum Schutz der Betroffenen wurden Klarnamen und personenbezogene  
Angaben geändert bzw. entfernt.

https://jugend.dgb.de/ausbildung/beratung/dr-azubi
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3.2.5  
Blickpunkt  
Jugendarbeitsschutzgesetz

Für allen anderen Tage gilt: Die Zeiten des Unterrichts 
– mit Pausen, ausfallenden Zwischenstunden sowie der 
Wegezeit zwischen Berufsschule und Betrieb – werden  
auf die Ausbildungszeit angerechnet, aber nur bis zur ge-
setzlichen Höchstarbeitszeit.  

Weiterhin gilt ein generelles Beschäftigungsverbot 
von Auszubildenden vor einem vor 9 Uhr beginnenden 
Berufsschulunterricht (§ 15 Abs. 1 Satz 1 BBiG). Vor 9 Uhr 
dürfen Auszubildende nicht zur Arbeit im Betrieb ver-
pflichtet werden. 

Dennoch müssen nach der Vorstellung nicht weniger 
Unternehmen die Berufsschulzeiten von der betrieblichen 
Ausbildungszeit abgezogen, also »nachgeholt« werden. 
Ist das der Fall, können Auszubildende weit über ihre ver-
traglich festgelegte Arbeitszeit hinauskommen – eine gro-
ße Belastung für die Betroffenen.  

Als Gewerkschaftsjugend kämpfen wir dafür, dass 
nicht nur ein Berufsschultag in der Woche voll angerech-
net wird, sondern alle Tage. 

 
Trotz der angepassten gesetzlichen Regelungen gaben 
noch immer 4,2 Prozent der Befragten an, die Zeiten des 
Berufsschulunterrichts »immer« oder »häufig« im Betrieb 
nacharbeiten zu müssen (2020: 5,4 Prozent), bei weiteren 
12,4 Prozent ist dies immerhin »manchmal« oder »selten« 
der Fall (2020: 11,7 Prozent).  

In einigen Ausbildungsberufen können sich nur etwa 
drei Viertel der Auszubildenden sicher sein, die Zeiten des 
Berufsschulunterrichts nicht nacharbeiten zu müssen. 
Dazu zählen neben den Köchinnen und Köchen, die Hotel-
fachleute, Friseur*innen, Verkäufer*innen und Kaufleute 
im Einzelhandel.  

 
Die Gewerkschaftsjugend fordert 

 
Jeder Berufsschultag in der Woche soll, unabhängig von 
seinem Umfang, grundsätzlich als voller Ausbildungstag 
berücksichtigt werden. Die aktuelle Gesetzlage be-
schränkt diese Regelung auf nur einen Tag in der Woche. 
Dadurch werden Auszubildende mit zwei oder mehr Be-
rufsschultagen benachteiligt. Von ihnen kann an diesen 
Tagen verlangt werden, dass sie nach der Berufsschule 
wieder in den Betrieb zurückkehren. 

 

Gesetzliche Regelung 
Auszubildende, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollen-
det haben, stehen unter dem besonderen Schutzmantel 
des Jugendarbeitsschutzgesetzes (JArbschG). 

Bei der Arbeitszeit wird für minderjährige Auszubil-
dende eine maximale Arbeitszeit von 40 Stunden wö-
chentlich und acht Stunden täglich geregelt. Auch wenn 
Überstunden geleistet werden, darf eine tägliche Arbeits-
zeit von 8,5 Stunden sowie die wöchentliche Höchstgren-
ze auf keinen Fall überschritten werden (§ 8 JArbschG).  

Darüber hinaus ist geregelt, dass Jugendliche nur an 
fünf Tagen in der Woche arbeiten dürfen (§ 15 JArbschG), 
sie für die Berufsschule von der Arbeit freigestellt werden 
müssen und die Berufsschulzeit auf die Arbeitszeit ange-
rechnet wird (§ 9 JArbschG).  

 

bis  
40 Stunden 
93,4%
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40 Stunden 
6,6%

n=2.512

Durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit  
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Verstöße gegen das Gesetz 
Auch wenn der Anteil der befragten Auszubildenden un-
ter 18 Jahren, die angaben, durchschnittlich mehr als 40 
Stunden in der Woche zu arbeiten, im Vergleich zu 2020 
von 10,4 Prozent auf 6,6 Prozent gesunken ist, gestaltet 
sich die Situation nach wie vor nicht zufriedenstellend. So 
entspricht es nicht den gesetzlichen Intentionen, wenn 
immer noch etwa jede*r vierte minderjährige Auszubil-
dende regelmäßig zu Überstunden herangezogen wird 
(23,6 Prozent).   

Die Fünf-Tage-Woche scheint ebenfalls noch immer 
nicht für alle Auszubildenden unter 18 Jahren die Regel zu 
sein: Immerhin 3,9 Prozent der minderjährigen Auszubil-
denden gaben an, entgegen der gesetzlichen Vorgaben 
an mehr als fünf Tagen pro Woche im Betrieb zu arbeiten. 

 
Nacharbeiten der Berufsschulzeiten 
Auch andere Vorgaben des Jugendarbeitsschutzgesetzes 
werden oftmals missachtet: So muss nach eigenen Anga-
ben mehr als jede*r zehnte (10,6 Prozent) minderjährige 
Auszubildende22 die Zeiten des Berufsschulunterrichts zu-
mindest in einzelnen Fällen im Betrieb nacharbeiten. 

22  Anteil derjenigen Auszubildenden unter 18 Jahren, die angegeben 
haben, „immer“, „häufig“, „manchmal“ oder „selten“ die Zeiten des 
Berufsschulunterrichts im Betrieb nacharbeiten zu müssen.

Die Gewerkschaftsjugend fordert 
 

Die weiterhin fortbestehenden Verstöße gegen das Ju-
gendarbeitsschutzgesetzt (JArbSchG) zeigen: Es handelt 
sich nicht um Einzelfälle! Sie sind leider in manchen Bran-
chen an der Tagesordnung. Die damit einhergehenden 
Belastungen sind gravierend für Jugendliche. Deshalb 
müssen die zuständigen Aufsichtsbehörden aktiv gegen 
Verstöße vorgehen. Verstärkte Betriebskontrollen und 
mehr Personal sind hierfür notwendig. Vor Sanktionen bis 
hin zum Entzug der Ausbildereignung darf im Einzelfall 
nicht zurückgeschreckt werden. Eine Aushebelung des 
JArbschG in einzelnen Branchen hätte erhebliche Auswir-
kungen auf die Ausbildungsqualität und die psychische 
Belastung der Auszubildenden. 
Vor dem Hintergrund eines immer weiter ansteigenden 
Eintrittsalters in die Ausbildung – mittlerweile liegt es bei 
durchschnittlich 19,9 Jahren 23 – ist eine Ausweitung des 
Geltungsbereichs des JArbSchG auf alle Auszubildenden 
notwendig. Das Gesetz soll zu einem allgemeinen Ausbil-
dungsschutzgesetz ausgebaut werden.  
Zum besseren Schutz der jungen Menschen sind darüber 
hinaus die bestehenden Öffnungsklauseln und Ausnah-
meregelungen im JArbSchG zu streichen und die bisher 
geltenden Höchstgrenzen für die Schichtzeit von Ju-
gendlichen und Auszubildenden zu verkürzen. 

 

23  vgl. BIBB: Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2022 – Vorversion, 
S. 157.
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3.3  
Ausbildungsvergütung

Gesetzliche Regelung 
Seit dem 1. Januar 2020 gilt ein neues Berufsbildungsge-
setz (BBiG). Mit ihm wurde die Mindestausbildungsvergü-
tung (MiAV) eingeführt. 

Für eine Mindestvergütung in der Berufsausbildung 
hat die Gewerkschaftsjugend sehr lange gekämpft. Jetzt 
gibt es endlich die gesetzlich abgesicherte Untergrenze 
für Ausbildungsvergütungen. Der extremen Ausbeutung 
von Auszubildenden mit Billigvergütungen kann damit 
Einhalt geboten werden: Die Mindestvergütung hilft vor 
allem dort, wo es keine Tarifverträge gibt und die Arbeit-
geber sich weigern, Tarifverhandlungen zu führen. 

Die MiAV gilt nur für neu abgeschlossene Ausbildungs-
verträge ab diesem Jahr. Ältere Verträge, die vor 2020 ab-
geschlossen wurden, sind von der Regelung nicht erfasst. 
Damit fallen die im Ausbildungsreport dargestellten Ver-
gütungen noch nicht alle unter die MiAV.  

Auszubildende, die ihren Vertrag nach dem 1. Januar 
2020 geschlossen haben, haben nach § 17 Berufsbil-
dungsgesetz (BBiG) den gesetzlich abgesicherten An-
spruch, während ihrer Ausbildung eine »angemessene 
Vergütung« zu erhalten. In § 17 Abs. 1 BBiG heißt es wei-
ter: »Die Vergütung steigt mit fortschreitender Berufsaus-
bildung, mindestens jährlich, an«.  

Was »angemessen« ist, wird im Gesetz mittels zweier 
Haltelinien definiert: 

Die erste Haltelinie ist die sogenannte 80-Prozent-Re-
gel (§ 17 Abs. 4 BBiG). Sie besagt, dass die Ausbildungs-
vergütung mindestens 80 Prozent der branchenüblichen 
tariflichen Vergütung betragen muss. Zahlen die Betriebe 
weniger, ist dies rechtswidrig. Damit wurden eine jahre-
lange Rechtsprechungspraxis des Bundesarbeitsgerichts 
und eine Forderung der DGB-Jugend in Gesetzesform ge-
gossen. 

Die zweite Haltelinie bilden die im Gesetz genannten 
Festbeträge (§ 17 Abs. 2 BBiG). Sie gelten in der Einfüh-
rungsphase bis 2023. Ab dem Jahr 2024 gibt es dann eine 
automatische, jährliche Steigerung. Sie orientiert sich an 
den durchschnittlichen Erhöhungen der allgemeinen Aus-
bildungsvergütungen in Deutschland. 

Für Ausbildungsverträge, die noch vor dem 1. Januar 
2020 geschlossen wurden, gilt: Auszubildende haben 
nach § 17 BBiG einen gesetzlich abgesicherten Anspruch 
auf eine »angemessene Vergütung«. Eine genaue Höhe ist 
nicht festgelegt. 

Nach der aktuellen Rechtsprechung hat die Ausbil-
dungsvergütung drei wesentliche Funktionen: Sie soll 
während der Ausbildung eine finanzielle Hilfe sein, die 
Ausbildung qualifizierter Nachwuchsfachkräfte sichern 
und eine Entlohnung darstellen. 

Darüber hinaus drückt eine angemessene Vergütung 
auch eine Anerkennung gegenüber den Auszubildenden 
und ihrem Engagement aus. Sie trägt damit zu ihrer Moti-
vation bei. 

 
 

Rolle von Tarifverträgen 
Für tarifgebundene Ausbildungsbetriebe sind die tarifli-
chen Vergütungen verbindliche Mindestbeträge. Niedri-
gere Zahlungen sind hier unzulässig, übertarifliche Zu-
schläge dagegen möglich.  

Bei nicht-tarifgebundenen Betrieben darf nach derzei-
tiger Rechtsprechung die in der Branche und Region gel-
tende tarifliche Ausbildungsvergütung um maximal 20 
Prozent unterschritten werden.24  Zum großen Nachteil 
der Auszubildenden geht der Anteil der tarifgebundenen 
Betriebe in den letzten Jahren immer stärker zurück, wie 
das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut 
(WSI) in der Hans-Böckler-Stiftung ermittelt hat.25 

Zudem bieten einige Arbeitgeberverbände seit eini-
gen Jahren ihren Mitgliedern sogenannte »OT-Mitglied-
schaften« an. »OT« steht dabei für »ohne Tarifbindung« 
und bedeutet, dass das Unternehmen in den Genuss aller 
Privilegien und Dienstleistungen des Arbeitgeberverban-
des kommt, ohne dabei aber geltende Tarifverträge an-
wenden zu müssen. Dies kommt letztlich einer Aushöh-
lung der Tarifautonomie gleich, führt zu einer abnehmen-
den Tarifbindung und somit auch zu niedrigeren Ausbil-
dungsvergütungen. 

 
Die Gewerkschaftsjugend fordert 

 
Die Gewerkschaftsjugend setzt sich für eine an den Be-
dürfnissen junger Menschen ausgerichtete Ausbildungs-
vergütung ein, die sie befähigt, eigenständig ihre Exis-
tenz zu sichern. Um diese existenzsichernde Ausbil-
dungsvergütung zu gewährleisten, muss die Tarifbin-
dung gestärkt und die MiAV auf 80 Prozent der branchen-
übergreifenden durchschnittlichen tariflichen Ausbil-
dungsvergütung angepasst werden. 

 
Durchschnittliche tarifliche Vergütung 
Mit der Datenbank der Ausbildungsvergütungen hat das 
BIBB die tariflichen Vergütungsdurchschnitte pro Beruf 
auf der Grundlage der unterschiedlichen Vereinbarungen 
aus rund 500 wichtigen Tarifbereichen in Deutschland be-
rechnet. Demnach erhöhten sich 2021 die tariflichen Aus-
bildungsvergütungen für die Auszubildenden bundesweit 
über alle Ausbildungsjahre hinweg um 2,5 Prozent auf ei-
nen Gesamtdurchschnitt von 987 Euro.26 

 

24  Die Mindestausbildungsvergütung gilt für Verträge, die ab dem 1.Ja-
nuar 2020 abgeschlossen wurde. Die Befragten im Ausbildungsreport 
2022 sind von dieser Regelung noch nicht alle erfasst.

25  vgl. WSI: Tarifbindung in den Bundesländern. Entwicklungslinien und 
Auswirkungen auf die Beschäftigten. April 2022. 

26  vgl. BIBB: Tarifliche Ausbildungsvergütungen 2021, S.5 ff.
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Tarifliche Unterschiede zwischen  
Ost- und Westdeutschland 
Die Ausbildungsvergütung in Ostdeutschland ist im Jahr 
2021 geringfügig stärker gestiegen als im Westen und hat 
damit durchschnittlich 98 Prozent des Westniveaus er-
reicht. In den alten Bundesländern stieg die tariflich gere-
gelte Ausbildungsvergütung um 2,5 Prozent auf durch-
schnittlich 989 Euro im Monat. In den neuen Bundeslän-
dern gab es ein Plus von 2,8 Prozent auf 965 Euro.  

 
Tarifliche Unterschiede zwischen Berufen und 
Branchen27 
Ebenso sind für die unterschiedlichen Branchen bzw. Be-
rufsbilder bundesweit erhebliche Unterschiede in der ta-
rifvertraglich geregelten Bezahlung der Auszubildenden 
festzustellen. So verdienen angehende Bankkaufleute 
(1.138 Euro), Anlagenmechaniker*innen (1.105 Euro) und 
Kaufleute für Büromanagement (1.094) Euro) durch-
schnittlich fast doppelt so viel wie angehende Friseur*in-
nen (650 Euro).  

In Ostdeutschland ist der Unterschied noch gravieren-
der. Hier beträgt die tarifliche Ausbildungsvergütung der 
angehenden Friseur*innen nur 415 Euro, lediglich zwei 
Drittel der auch im Westen (660 Euro) schon geringen 
Vergütung.28 

 

27  vgl. BIBB: Tarifliche Ausbildungsvergütungen 2021 in Deutschland ins-
gesamt.

28  vgl. BIBB: Tarifliche Ausbildungsvergütungen 2021 in Ost- und West-
deutschland.

Vergütung der befragten Auszubildenden 
Die tatsächlich gezahlte Vergütung kann von diesen tarif-
lich geregelten Durchschnittswerten erheblich abwei-
chen, wie die Angaben der Auszubildenden, die für den 
Ausbildungsreport befragt wurden, zeigen. Sie bekom-
men im Gesamtdurchschnitt (alle Ausbildungsjahre, alle 
Ausbildungsberufe, Ost und West zusammengefasst) 881 
Euro pro Monat und damit – wie auch in den zurückliegen-
den Jahren – deutlich weniger als der Gesamtdurch-
schnitt der tariflich geregelten Vergütungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Branchenunterschiede  
Zwischen den verschiedenen Ausbildungsberufen beste-
hen dabei weiterhin erhebliche Unterschiede hinsichtlich 
der Ausbildungsvergütung. So verdienen beispielsweise 
angehende Bankkaufleute (1.193 Euro), Mechatroniker*in-
nen (1.126 Euro), Verwaltungsfachangestellte (1.123 
Euro) und Industriemechaniker*innen (1.092 Euro) im drit-
ten Ausbildungsjahr mehrere Hundert Euro mehr als Fri-
seur*innen (728 Euro). Trotzdem ist hier insofern eine po-
sitive Entwicklung feststellbar, als die durchschnittliche 
Ausbildungsvergütung der angehenden Friseur*innen im 
dritten Ausbildungsjahr im Vergleich zu 2020 um 241 Euro 
oder 50 Prozent gestiegen ist. Dies kann als Hinweis da-
rauf gedeutet werden, dass die 2020 eingeführte Min-
destausbildungsvergütung (MiAV) beginnt ihre Wirkung 
zu entfalten. 

Durchschnittlich verdienten die befragten Auszubil-
denden im dritten Ausbildungsjahr 963 Euro.  

 

1. Ausbildungsjahr

2. Ausbildungsjahr

3. Ausbildungsjahr

Durchschnitt:  
881 Euro

n=13.154 (davon 12.789 im ersten bis dritten Ausbildungsjahr)

Ausbildungsvergütung (brutto)  
nach Ausbildungsjahr (Durchschnittswerte)

Im Durchschnitt (über alle Berufe und  
Ausbildungsjahre) haben die befragten  
Auszubildenden 881 Euro im Monat  
Ausbildungsvergütung erhalten – deutlich  
weniger als die durchschnittliche tariflich 
geregelte Ausbildungsvergütung.

834 Euro

883 Euro

963 Euro
▶ Aus dem »Dr. Azubi«-Forum 
Von: L.M. | 24.August 2021 

Darf mein Chef wegen des Berichtshefts meine 
Vergütung einbehalten? 

Hallo, 

die Frage bezieht sich auf einen Freund. Er ist 
Schreiner-Azubi und hat sein Ausbildungsgehalt 
verweigert bekommen, mit der Begründung, sein 
Berichtsheft wäre nicht schön genug (Verwendung 
von Tipex usw.). Ist das rechtlich in Ordnung? Gerne 
mit Gesetzesbeleg, damit wir es nachweisen können. 
Danke! 

Beitrag aus dem Online-Beratungsforum »Dr. Azubi« (jugend.dgb.de/dr-azubi).  
Zum Schutz der Betroffenen wurden Klarnamen und personenbezogene  
Angaben geändert bzw. entfernt.

https://jugend.dgb.de/ausbildung/beratung/dr-azubi


3.4  
Persönliche Beurteilungen  
der Ausbildungsqualität

Geschlechtsspezifische Unterschiede 
Unterschiede hinsichtlich der Ausbildungsvergütungen 
bestehen auch weiterhin zwischen den beiden Ge-
schlechtern. Vergleicht man die Zahlen für das dritte Aus-
bildungsjahr, so wird ersichtlich, dass in den »männlich 
dominierten Berufen«29 die Auszubildenden mit 937 Euro 
noch immer mehr verdienen als ihre Kolleg*innen in 
»weiblich dominierten Berufen«, die im Durchschnitt nur 
auf 911 Euro im Monat kommen.30 

 
Mindestausbildungsvergütung 
Die vorliegenden Ergebnisse verweisen bereits auf die 
hohe Bedeutung, die die Einführung der Mindestausbil-
dungsvergütung (MiAV) hat – auch wenn sie in den vorlie-
genden Daten noch nicht ihre vollständige Wirkung ent-
falten konnte.  

Die DGB-Jugend wird ihre Entwicklung auch in den 
kommenden Jahren kritisch begleiten. Denn ihre Höhe 
bleibt hinter unseren Forderungen zurück: Wir fordern, 
dass die Höhe der MiAV mindestens 80 Prozent der bran-
chenübergreifenden durchschnittlichen tariflichen Ausbil-
dungsvergütung für das jeweilige Ausbildungsjahr betra-
gen soll. Konkret würden dadurch vor allem Auszubilden-
de in den Branchen profitieren, in denen niedrige Vergü-
tungen gezahlt werden. Gerade angesichts der hohen In-
flation herrscht hier dringender politischer Handlungsbe-
darf! 

Die Höhe der für euch geltenden MiAV könnt ihr fol-
gender Tabelle entnehmen:

29  Eine Definition der »männlich« bzw. »weiblich dominierten Berufe« 
findet sich in Kapitel 4.

30  Da innerhalb weniger Jahre mit den Restaurantfachleuten und Fach-
verkäufer*innen im Lebensmittelhandwerk zwei »weiblich dominierte 
Berufe« aus der Gruppe der 25 häufigsten Ausbildungsberufe heraus-
gefallen sind, musste die Methodik zur Ermittlung geschlechtsspezifi-
scher Unterschiede angepasst werden. Dadurch sind die diesjährigen 
Ergebnisse nur zum Teil vergleichbar mit den Ergebnissen des Ausbil-
dungsreports 2020. Eine ausführlichere Erläuterung findet sich in 
 Kapitel 4.

Indikatoren für das Ranking 
In diesem Abschnitt steht die subjektive Gesamteinschät-
zung der Auszubildenden im Vordergrund.  

In das Ranking »Persönliche Beurteilung der Ausbil-
dungsqualität« fließen die folgenden Aspekte ein:  

 
→ Korrekte Behandlung durch Ausbilder*innen 
→ Zufriedenheit mit der Ausbildung insgesamt 
→ Gefühlte Über- bzw. Unterforderung  

in der Ausbildung 
→ Probleme, sich in der Freizeit zu erholen 
→ Der Wunsch, nach der Ausbildung weiter im 

erlernten Beruf tätig zu sein 
 

Auch in diesem Bereich kann seit vielen Jahren eine hohe 
Konstanz hinsichtlich der jeweils am besten bzw. am 
schlechtesten bewerteten Ausbildungsberufe festgestellt 
werden. Daran hat sich auch durch die Folgen der Coro-
na-Pandemie nichts geändert. 
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1. Ausbildungsjahr

2. Ausbildungsjahr (+ 18%)*

3. Ausbildungsjahr (+ 35%)*

Jahr des Ausbildungsbeginns
2021 2022 2023

* Bezogen auf der erste Ausbildungsjahr

Vergütungsstufen bis 2023 (Stand August 2022) 

4. Ausbildungsjahr (+ 40%)*

721 Euro 770 Euro 819 Euro 868 Euro

695,25 Euro 742,50 Euro 789,75 Euro 837 Euro

607,70 Euro 649 Euro 690,30 Euro 731,60 Euro

515 Euro 550 Euro 585 Euro 620 Euro

Persönliche Beurteilung der Ausbildungsqualität 
 
 
 

Industriemechaniker*in 
Mechatroniker*in 
Elektroniker*in für Betriebstechnik 
Fachinformatiker*in 
Verwaltungsfachangestellte*r 
Industriekaufmann*frau 
 
 
Anlagenmechaniker*in 
Zerspanungsmechaniker*in 
Kaufmann*frau für Büromanagement 
Maler*in und Lackier*in 
Bankkaufmann*frau 
Steuerfachangestellte*r 
Kaufmann*frau im Groß und Außenhandel 
Fachkraft für Lagerlogistik 
Tischler*in 
Fachlagerist*in 
Medizinische*r Fachangestellte*r 
KFZ-Mechatroniker*in 
Elektroniker*in 
Koch*Köchin 
 
 
Friseur*in 
Verkäufer*in 
Kaufmann*frau im Einzelhandel 
Zahnmedizinische*r Fachangestellte*r 
Hotelfachmann*frau

Berufe mit den besten Bewertungen           bbbbb

Berufe mit den schlechtesten Bewertungen            b

Berufe mit mittleren Bewertungen                     bbb

2020
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3.4.1  
Zufriedenheit mit der Ausbildung

Persönliche Zufriedenheit durch gute  
Ausbildungsqualität 
Bei einem Vergleich der persönlichen Beurteilung der 
Ausbildungsqualität mit der Gesamtbewertung über alle 
bewerteten Ausbildungsaspekte fällt erneut auf, dass es 
kaum Abweichungen zwischen diesen beiden Rankings 
gibt. Die persönliche Zufriedenheit ist also im hohen Maße 
abhängig von der fachlichen Qualität und den strukturel-
len Rahmenbedingungen der Ausbildung. Dies belegen 
auch die im Folgenden dargestellten Ergebnisse.  

Insgesamt waren 73,3 Prozent der befragten Auszubil-
denden mit ihrer Ausbildung »sehr zufrieden« (28,3 Pro-
zent) oder »zufrieden« (44,9 Prozent). Nachdem 2019 
erstmals in der Geschichte des Ausbildungsreports die 
70-Prozent-Marke unterschritten wurde, hat sich die Zu-
friedenheit der Auszubildenden nun zum zweiten Mal in 
Folge leicht erhöht. Insbesondere der Anteil der sehr zu-
friedenen Auszubildenden ist trotz der pandemiebe-
dingten Einschränkungen um vier Prozentpunkte gestie-
gen. 

20,4 Prozent der Auszubildenden gaben an, mit ihrer 
Ausbildung »teilweise zufrieden« zu sein und 6,2 Prozent 
äußerten sich »eher unzufrieden« (4,6 Prozent) oder »sehr 
unzufrieden« (1,6 Prozent). Die Ausbildungszufriedenheit 

Industriemechaniker*in

n=14.125 ■ (sehr) zufrieden  ■ teilweise zufrieden  ■ eher/sehr unzufrieden

Zufriedenheit mit der Ausbildung nach Ausbildungsberufen

86,5%

5,7%

6,1%

6,9%

7,1%

7,2%

6,9%

8,7%

8,7%

10,8%

7,6%

Mechatroniker*in 86,2% 11,5%

Verwaltungsfachangestellte*r 83,0% 14,5%

Elektroniker*in für Betriebstechnik 80,2% 15,9%

Fachinformatiker*in 80,0% 16,8%

Maler*in und Lackierer*in 79,4% 15,8%

Industriekaufmann*frau 78,7% 16,1%

Bankkaufmann*frau 76,8% 19,0%

Anlagenmechaniker*in 76,6% 19,9%

Zerspanungsmechaniker*in 75,3% 18,4%

KFZ-Mechatroniker*in 74,4% 20,1%

Kaufmann*frau für Büromanagement 73,5% 20,8%

Tischler*in 73,4% 21,3%

Fachlagerist*in 73,2% 20,6%

Medizinische*r Fachangestellte*r 72,8% 20,7%

Kaufmann*frau im Groß- und Außenhandel 72,4% 20,3%

Fachkraft für Lagerlogistik 72,2% 20,9%

Elektroniker*in 71,1% 21,8%

Steuerfachangestellte*r 69,1% 23,7%

Zahnmedizinische*r Fachangestellte*r 68,6% 24,5%

Kaufmann*frau im Einzelhandel 66,8% 24,5%

Koch*Köchin 66,8% 24,5%

Verkäufer*in 66,1% 23,2%

Friseur*in 64,8% 26,7%

Hotelfachmann*frau 53,1% 33,8%

2,4%

3,9%

4,9%

3,2%

5,2%

4,1%

6,3%

5,3%

3,5%

5,5%

6,4%

7,3%

13,1%

2,5%

10,0% 3,5%



wird dabei von verschiedenen Faktoren maßgeblich be-
einflusst. 

Wie die folgende Grafik verdeutlicht, variiert die Aus-
bildungszufriedenheit zwischen den Ausbildungsberufen 
zum Teil erheblich. Während jeweils mehr als 86 Prozent 
der angehenden Industriemechaniker*innen und Mecha-
troniker*innen mit ihrer Ausbildung »(sehr) zufrieden« 
sind, trifft dies nur für etwa zwei Drittel der Auszubilden-
den im Einzelhandel, im Hotel- und Gaststättengewerbe 
sowie im Friseurhandwerk zu. Insbesondere von den an-
gehenden Hotelfachleuten ist nur gut die Hälfte mit ihrer 
Ausbildung zufrieden (53,1 Prozent). Dabei ist davon aus-
zugehen, dass die Folgen der Corona-Pandemie und die 
damit verbundene temporäre Schließung vieler Betriebe 
einen besonders starken Einfluss auf die Ausbildungszu-
friedenheit haben dürfte. 

Betreuung durch Ausbilder*innen 
Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen der Aus-
bildungszufriedenheit und der korrekten Behandlung 
durch die Ausbilder*innen. Von den befragten Auszubil-
denden, die angaben, von ihren Ausbilder*innen »immer« 
korrekt behandelt zu werden, waren 90,6 Prozent mit ih-
rer Ausbildung »sehr zufrieden«, bzw. »zufrieden«. Aber 
nur knapp ein Viertel (23,2 Prozent) derer, die sich selten 
oder nie korrekt behandelt fühlen. Dementsprechend füh-
len sich drei Viertel (75,2 Prozent) derjenigen Auszubil-
denden, die »sehr unzufrieden« sind, von ihren Ausbil -
der*in nen nach eigener Aussage nur »manchmal« (26,7 
Prozent), »selten« (28,6 Prozent) oder »nie« (19,9 Prozent) 
korrekt behandelt. 

 
Die Gewerkschaftsjugend fordert 
 
Die Zufriedenheit der Auszubildenden und die Qualität 
der Ausbildung sind maßgeblich abhängig von der Prä-
senz und der Betreuung durch die Ausbilder*innen. Aus 
Sicht der Gewerkschaftsjugend ist eine Aktualisierung 
und Modernisierung der Ausbildereignungsverordnung – 
AEVO dringend notwendig. Die Ausbildung der Ausbil-
der*innen muss nach einheitlichen berufspädagogischen 
Standards erfolgen. Es braucht eine Konkretisierung der 
persönlichen Eignung, z.B. um methodisch-didaktische, 
arbeitspädagogische und soziale Komponenten sowie 
eine Weiterqualifizierungsverpflichtung der Ausbilder*in-
nen.  
Um eine ausreichende Betreuung zu gewährleisten, soll-
te ein*e Ausbilder*in nicht für mehr als acht Auszubilden-
de verantwortlich sein. 

 
Überstunden 
Überstunden haben starke Auswirkungen auf die Ausbil-
dungszufriedenheit: Während 31,2 Prozent der Auszubil-
denden, die nach eigenen Angaben nicht regelmäßig 
Überstunden machen, mit ihrer Ausbildung »sehr zufrie-
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keine regelmäßigen Überstunden

regelmäßige Überstunden

n=13.893

■ sehr zufrieden  ■ zufrieden  ■ teilweise zufrieden   
■ eher unzufrieden  ■ sehr unzufrieden

Zufriedenheit mit der Ausbildung  
in Abhängigkeit zu den Überstunden

Auszubildende, die regelmäßig Überstunden 
machen müssen, sind weniger zufrieden  
mit ihrer Ausbildung.

31,2% 17,6%46,4%

25,9% 6,9
%41,8%22,9%

3,5% 1,2%

2,5%

▶ Aus dem »Dr. Azubi«-Forum 
Von: millionenstreit | 10.März 2022 

Ausbildungsbetrieb zum 2. Mal wechseln 

Hallo, 

Ich habe folgendes Anliegen: Ich stehe kurz vor 
meiner Abschlussprüfung, jedoch halte ich es kaum in 
meinem Ausbildungsbetrieb aus. Ich werde jeden Tag 
fertig gemacht, werde für Fehler anderer verantwort-
lich gemacht, werde ständig ignoriert oder angeme-
ckert. Etwas dazwischen gibt es nicht. Ich werde 
einfach komplett im Stich gelassen.  

Ich habe mehrfach Gespräche mit meinen Chefs 
geführt, aber die interessieren sich nicht dafür und 
ich sehe für meine Prüfung langsam schwarz, weil ich 
jeden Abend total fertig ankomme. Ich soll häufig 
Überstunden machen, weil wir unterbesetzt sind. Ich 
kann es mir nicht mehr erlauben, ich muss schließlich 
für meine Prüfungen üben und an der Arbeit werde 
ich blöd angemacht, wenn ich mal etwas Luft habe 
und Zeit zum Üben hätte.  

Ich würde so gerne aus diesem »Saftladen« raus. Ich 
habe jedoch schonmal den Betrieb gewechselt (in 
dem anderen waren ähnliche Zustände). Ich habe 
Sorge, dass es im Lebenslauf blöd kommt, wenn ich 
zwei Mal den Betrieb gewechselt habe. Ich habe auch 
schon bei der Kammer gefragt, ob ich nicht als 
externer Prüfling teilnehmen darf, aber die haben 
mich ebenfalls total doof angemacht, sodass ich mich 
total im Stich gelassen fühle und nicht weiß, wie ich 
mich verhalten soll. Aufgrund einer Krankheit bin ich 
bereits häufig ausgefallen, sodass ich leider genau 
10% der Fehlzeiten erreicht habe, sodass ich mich ja 
nicht mal mehr krankschreiben lassen kann. 

Beitrag aus dem Online-Beratungsforum »Dr. Azubi« (jugend.dgb.de/dr-azubi).  
Zum Schutz der Betroffenen wurden Klarnamen und personenbezogene  
Angaben geändert bzw. entfernt.

https://jugend.dgb.de/ausbildung/beratung/dr-azubi
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den« sind, trifft dies nur für 22,9 Prozent der Auszubilden-
den zu, die regelmäßig zu Überstunden herangezogen 
werden. 

 
Ausbildungsfremde Tätigkeiten 
Ebenso wirkt sich das häufige Verrichten von ausbil-
dungsfremden Tätigkeiten unmittelbar auf die Ausbil-
dungszufriedenheit aus: 89,1 Prozent der Auszubilden-
den, die angeben, »selten« oder »nie« ausbildungsfremde 
Tätigkeiten verrichten zu müssen, sind mit ihrer Ausbil-
dung »sehr zufrieden« oder »zufrieden«. Unter den Be-
fragten, die »immer« oder »häufig« zu Tätigkeiten heran-
gezogen werden, die nicht in ihrem Ausbildungsplan ste-
hen, liegt der Anteil der »sehr Zufriedenen« oder »Zufrie-
denen« bei 63,3 Prozent. 

 
Über- oder Unterforderung 
Eine mögliche Über- oder Unterforderung kann ebenfalls 
Einfluss auf die Ausbildungszufriedenheit haben. Unter 
denjenigen Auszubildenden, die insgesamt »sehr zufrie-
den« oder »zufrieden« sind, fühlen sich 84,9 Prozent we-
der unter- noch überfordert. Hohe Anteile an Auszubil-
denden, die sich weder unter- noch überfordert sehen, 
finden sich insbesondere bei den angehenden Mechatro-
niker*innen (87,6 Prozent), Industriemechaniker*innen 
(86,2 Prozent) sowie Zerspanungsmechaniker*innen (85,0 
Prozent). Die niedrigsten Werte entfallen auf die Fri -
seur*innen (64,1 Prozent) sowie die Köchinnen und Köche 
(69,3 Prozent).  

Unter den Auszubildenden, die »unzufrieden« oder 
»sehr unzufrieden« sind, sinkt der Anteil derer, die sich 
weder unter- noch überfordert fühlen, auf 43,6 Prozent. 
24,1 Prozent klagen über eine Überforderung und 32,3 
Prozent über eine Unterforderung. Am häufigsten über-
fordert fühlen sich Friseur*innen (20,6 Prozent) und Zahn-
medizinische Fachangestellte (19,8 Prozent), der höchste 
Anteil einer Unterforderung entfällt auf die Verwaltungs-
fachangestellten (19,6 Prozent). 

 
Weiterempfehlen der Ausbildung im eigenen  
Ausbildungsbetrieb 
Auszubildende, die mit ihrer Ausbildung nicht zufrieden 
sind, würden auch seltener die Ausbildung in ihrem Be-
trieb weiterempfehlen, als zufriedene. Während insge-
samt 62,6 Prozent der Auszubildenden die Ausbildung in 
ihrem Betrieb weiterempfehlen würden, sinkt dieser An-
teil bei den (sehr) Unzufriedenen bis auf 5,5 Prozent, wäh-
rend von den (sehr) Zufriedenen 79,5 Prozent ihre Ausbil-
dung weiterempfehlen würden. 

Insgesamt würden weniger als zwei Drittel der Auszu-
bildenden (62,6 Prozent) eine Ausbildung in ihrem Betrieb 
weiterempfehlen, 16,1 Prozent verneinen dies und 21,3 
Prozent sind sich bei dieser Frage nicht sicher. Angesichts 
des Klagens vieler Ausbildungsbetriebe, es mangele an 
Bewerber*innen, sind diese Werte wenig befriedigend. 

 

Auffällig ist dabei, dass anscheinend die Begeisterung 
vieler Auszubildender im Laufe der Ausbildung abnimmt. 
Während im ersten Ausbildungsjahr noch deutlich mehr 
als zwei Drittel (71,2 Prozent) der Befragten angaben, die 
Ausbildung in ihrem Betrieb weiterzuempfehlen, ist es im 
dritten (54,4 Prozent) und vierten Ausbildungsjahr (48,6 
Prozent) nur noch etwa die Hälfte. Auch wenn eine gewis-
se »Desillusionierung« durch den Arbeitsalltag, bis zu ei-
nem gewissen Grad nachvollziehbar ist sollte es die Ent-

ja 
62,6%

weiß nicht 
21,3%

nein 
16,1%

n=14.112

Weiterempfehlen der Ausbildung im eigenen Betrieb 
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teilweise zufrieden
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Würdest du die Ausbildung in deinem Betrieb weiterempfehlen? 
■ ja  ■ weiß nicht  ■ nein

Weiterempfehlen der Ausbildung im Betrieb  
in Korrelation mit der Zufriedenheit mit der Ausbildung
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Auszubildenden würden eine Ausbildung im 
eigenen Ausbildungsbetrieb weiterempfehlen.
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3.4.2  
Zufriedenheit durch  
Interessenvertretung

scheider*innen in den Ausbildungsbetrieben durchaus 
nachdenklich stimmen, dass zum Ende der Ausbildung 
nur noch jede*r zweite Auszubildende die Ausbildung im 
eigenen Betrieb weiterempfehlen würde. 

Dass die Betriebe Einfluss auf diese Entwicklung ha-
ben, zeigen die folgenden Ergebnisse: So würden vier 
von fünf Auszubildenden, denen am Ausbildungsplatz im-
mer ein Ausbilder zur Verfügung steht (78 Prozent) und 
denen ihre Ausbilder*innen die Arbeitsvorgänge immer 
zur vollsten Zufriedenheit erklären (84,5 Prozent), die Aus-
bildung im eigenen Betrieb weiterempfehlen. Das gleiche 
gilt für 91,3 Prozent der Auszubildenden, die insgesamt 
die fachliche Qualität der Ausbildung in ihrem Betrieb mit 
sehr gut bewerten. Eine qualitativ hochwertige Ausbil-
dung ist gerade in Zeiten demografischen Wandels ein 
immer wichtiger werdender Faktor auch im Hinblick auf 
eine nachhaltige Fachkräftesicherung. 

 

Wichtig für Auszubildende ist eine Interessenvertretung 
im Betrieb, d.h. eine Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung (JAV) oder ein Betriebs- bzw. Personalrat. Dort fin-
den sie Kolleg*innen, an die sie sich mit Problemen wen-
den können, die die internen Strukturen des Betriebs ken-
nen und dabei helfen können, die Positionen der Auszu-
bildenden rechtlich abzusichern. Entsprechend lässt sich 
auch in diesem Jahr wieder ein Zusammenhang zwischen 
den Aussagen zur Gesamtzufriedenheit mit der Ausbil-
dung und dem Bestehen einer Interessenvertretung im 
Betrieb feststellen. Auszubildende, in deren Betrieben es 
eine betriebliche Interessenvertretung gibt (39,8 Pro-
zent)31, sind deutlich zufriedener als jene, die mit ihren 
Problemen im Betrieb allein fertig werden müssen (29,8 
Prozent der Betriebe). Fast ein Drittel (30,4 Prozent) der 
Befragten kann keine Aussage darüber treffen, ob in ih-
rem Ausbildungsbetrieb eine betriebliche Interessenver-
tretung existiert. 

 
Interessenvertretung und Ausbildungszufriedenheit 
Unter den befragten Auszubildenden, die auf eine be-
triebliche Interessenvertretung zurückgreifen können, ga-
ben 80 Prozent an, mit ihrer Ausbildung »sehr zufrieden« 
oder »zufrieden« zu sein. Bei den Auszubildenden in Be-
trieben ohne Interessenvertretung waren dies nur 62,9 
Prozent. Umgekehrt sind nur 4,1 Prozent all jener mit ihrer 
Ausbildung »unzufrieden« bzw. »sehr unzufrieden«, die 
eine betriebliche Interessenvertretung an ihrer Seite wis-
sen. Ohne Interessenvertretung liegt der Anteil bei 9,8 
Prozent – und somit mehr als doppelt so hoch.  

Unterscheidet man bei der Interessenvertretung 
nochmals zwischen JAVen und Betriebs- bzw. Personalrä-
ten, zeigt sich, dass die Zufriedenheit bei Auszubilden-
den, die auf die Unterstützung einer JAV zurückgreifen 
können, noch einmal größer ist. Am höchsten ist die Zu-
friedenheit, wenn den Auszubildenden sowohl eine JAV 
als auch ein Betriebs- bzw. Personalrat zur Verfügung 
steht. 

Die Arbeit der Interessenvertretung hat dabei unmit-
telbar positive Effekte auch für den Ausbildungsbetrieb. 
Während nur die Hälfte (50,4 Prozent) der Auszubilden-
den in Betrieben ohne Interessenvertretung die Ausbil-
dung in ihrem Betrieb weiterempfehlen würde, können 
sich dies in Betrieben mit einer JAV drei Viertel (75,3 Pro-
zent) vorstellen. 

 
Betriebsgröße 
Häufig ist eine betriebliche Interessenvertretung nur in 
mittleren und Großbetrieben zu finden. So geben 82,5 
Prozent der Befragten aus Betrieben mit mehr als 500 Be-
schäftigten an, über eine betriebliche Interessenvertre-
tung zu verfügen. In Betrieben mit 251 bis 500 Beschäftig-

31  Bezogen auf alle Auszubildenden in Betrieben mit fünf und mehr Be-
schäftigten; die also die Voraussetzungen für eine betriebliche Inte-
ressenvertretung haben.
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1. Ausbildungsjahr

2. Ausbildungsjahr
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Weiterempfehlen der Ausbildung  
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Gerade einmal die Hälfte der Auszubildenden im 
dritten oder vierten Ausbildungsjahr würde die 
Ausbildung im eigenen Betrieb weiterempfehlen.
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Zufriedenheit mit der Ausbildung in Korrelation zur  
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Auszubildende, die eine Interessenvertretung  
in ihrem Betrieb haben, sind deutlich  
zufriedener mit ihrer Ausbildung. 
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ten war dies noch bei 68,5 Prozent der Fall. In Betrieben 
mit 21 bis 250 Beschäftigten hingegen gaben nur noch 
31,7 Prozent an, dass es bei ihnen eine Interessenvertre-
tung gibt. In kleinen Betrieben mit fünf bis 20 
Mitarbeiter*innen waren dies nur 11,7 Prozent.  
 
Vorliegen eines Tarifvertrags 
Positiv auf die Ausbildungszufriedenheit wirken sich Tarif-
verträge aus. Von den Auszubildenden, die angaben, dass 
für sie ein Tarifvertrag gilt (41,1 Prozent der befragten 
Auszubildenden), sind 75,7 Prozent mit ihrer Ausbildung 
»sehr zufrieden« oder »zufrieden«. Von den Auszubilden-
den ohne geltenden Tarifvertrag (27,2 Prozent der be-
fragten Auszubildenden32) hingegen nur 70,1 Prozent. 
 
Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft 
Positiv auf die persönliche Ausbildungszufriedenheit wirkt 
sich auch die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft aus. 
79,4 Prozent der Auszubildenden, die Mitglied einer Ge-
werkschaft sind, geben an, mit ihrer Ausbildung »sehr zu-
frieden« oder »zufrieden« zu sein. Unter den Auszubilden-
den ohne Gewerkschaftsmitgliedschaft sind es lediglich 
72,4 Prozent.  

 

32  31,8 Prozent der befragten Auszubildenden konnten keine Aussage 
dazu treffen, ob für sie ein Tarifvertrag gilt.

65,4 Prozent der Befragten geben an, auch künftig weiter 
in ihrem Ausbildungsberuf arbeiten zu wollen, aber  gut 
jede*r sechste Auszubildende (17,4 Prozent) sagt, dies 
nicht im jetzigen Betrieb fortführen zu wollen. 48 Prozent 
können sich vorstellen, den gelernten Beruf künftig im 
gleichen Betrieb auszuüben, allerdings waren zum Befra-
gungszeitpunkt nur 35 Prozent schon sicher, dass sie in ih-
rem Ausbildungsbetrieb übernommen werden.  

 
Große Unsicherheit 
Ähnlich wie in den Vorjahren wussten die meisten Auszu-
bildenden (58,8 Prozent) zum Zeitpunkt der Befragung 
nicht, ob sie im Anschluss an ihre Ausbildung vom Ausbil-
dungsbetrieb übernommen werden. Allerdings setzen 
sich Auszubildende im ersten Ausbildungsjahr häufig 
noch nicht mit dieser Frage auseinander. Gut möglich 
also, dass eine Übernahme bereits geregelt ist, die Aus-
zubildenden selbst aber noch gar nichts davon wissen. 
Ebenso kann dies natürlich für eine nicht bestehende 
Übernahme gelten.  

Für 6,3 Prozent der Befragten ist bereits klar, dass es 
für sie nach der Ausbildung keine berufliche Zukunft im 
Ausbildungsbetrieb gibt. Besonders häufig betrifft die 
Nicht-Übernahme in diesem Jahr angehende Köchinnen 
und Köche (15 Prozent) sowie Tischler*innen (11,8 Pro-
zent).

3.4.3  
Zufriedenheit durch Übernahme

ja 
35,0%

weiß nicht 
58,8%

nein 
6,3%

n=14.043

Übernahme im Anschluss an die Ausbildung

Nur gut ein Drittel der 
befragten Auszubildenden 
wusste zum Zeitpunkt der 

Befragung, dass sie im 
Anschluss an ihre Ausbildung 

von ihrem Ausbildungs- 
betrieb übernommen  

werden.
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Letztes Ausbildungsjahr 
Ein Blick auf die Auszubildenden, die in ihrem dritten Aus-
bildungsjahr sind, zeigt, dass 45,3 Prozent von ihnen 
selbst kurz vor dem Ende ihrer Ausbildung noch über kei-
ne Informationen zu einer anschließenden Weiterbeschäf-
tigung verfügten. Gegenüber 2020 ist dieser Anteil um 
6,2 Prozentpunkte gestiegen, was maßgeblich auf die 
Folgen der Corona-Pandemie zurückzuführen sein dürfte. 

In etwa gleichem Maße ist der Anteil jener Auszubil-
denden zurückgegangen, die sich im dritten Ausbildungs-
jahr bereits über eine Übernahmezusage freuen durften 
(44,6 Prozent) – 2020 war es noch etwa die Hälfte (50,6 
Prozent). Der Anteil derer, die bereits wissen, dass sie kei-
ne berufliche Perspektive in ihrem Ausbildungsbetrieb ha-
ben werden, liegt wie 2020 bei etwa 10 Prozent.  

Von den Auszubildenden im dritten Ausbildungsjahr, 
die bereits wussten, dass sie nicht übernommen werden, 
hatten zum Zeitpunkt der Befragung lediglich 13,4 Pro-
zent eine Zusage für eine Weiterbeschäftigung in einem 
anderen Betrieb. Einige wenige Auszubildende verfügten 
über ein Angebot, in der Leih- bzw. Zeitarbeitsbranche 
(2,6 Prozent) zu arbeiten. Ein Drittel (34,8 Prozent) der be-
troffenen Auszubildenden hatte im dritten Ausbildungs-
jahr jedoch noch keine konkrete berufliche Perspektive. 

 
Die Gewerkschaftsjugend fordert 

 
Sichere Perspektiven nach der Ausbildung sind notwen-
dig. Sie sind für die Attraktivität der dualen Ausbildung 
entscheidend. Ausbildungsbetriebe sollten alle ausgebil-
deten Fachkräfte unbefristet weiter beschäftigen. Des-
halb sollen alle Auszubildenden im Anschluss an ihre er-
folgreich abgeschlossene Ausbildung einen Anspruch auf 
eine unbefristete Übernahme erhalten.  
Ausbildungsbetriebe, die ihre Auszubildenden nach be-
standener Prüfung nicht übernehmen, müssen verpflich-
tet werden, die betroffenen Personen drei Monate vor 
dem Ausbildungsende darüber zu informieren. Diese An-
kündigungsfrist muss im Berufsbildungsgesetz verankert 
werden. 

 
Unterschiede zwischen den Ausbildungsberufen 
Die Chancen auf eine Übernahme nach der Ausbildung 
variieren erheblich in Korrelation zum Ausbildungsberuf, 
wobei auch bei den Berufen mit vergleichsweise hohen 
Übernahmechancen die Anteile im Vergleich zu 2020 
deutlich um bis zu zehn Prozentpunkte zurückgegangen 
sind. Trotzdem konnten sich, ungeachtet des Ausbil-
dungsjahres, deutlich mehr als die Hälfte der befragten 
Verwaltungsfachangestellten (61,3 Prozent) und Mecha-
troniker*innen (54,0 Prozent) bereits sicher sein, im An-
schluss an die Ausbildung übernommen zu werden, aller-
dings nur etwa ein Fünftel der angehenden Verkäufer*in-
nen (18,5 Prozent), Tischler*innen (20,7 Prozent) und Ho-
telfachleute (20,9 Prozent). 

 

▶ Aus dem »Dr. Azubi«-Forum 
Von: S. | 19.Mai 2021 

Übernahme als Azubi im Öffentlichen Dienst 

Hallo!  

Ich habe eine Frage: Und zwar geht es um meine 
Übernahme bei meiner Ausbildungsstelle im 
Öffentlichen Dienst. Ich beende bald meine Ausbil-
dung, genauer voraussichtlich nächsten Monat, aber 
habe bisher in der Frist von 3 Monaten nicht darüber 
Bescheid bekommen, ob ich weiterbeschäftigt 
werde. Wir haben zwar von der Personalabteilung 
einen Brief erhalten dessen Kernaussage folgende 
war: »Über ihre Weiterbeschäftigung finden aktuell 
Gespräche mit dem Betriebsrat und der Personalab-
teilung statt, wir informieren Sie, falls es etwas neues 
gibt.«  

Mit der Aussage kann ich logischerweise nichts 
anfangen. Da von der Personalabteilung aber die Frist 
von 3 Monaten versäumt wurde uns Bescheid zu 
geben, dass ich und meine Mitazubis nicht weiterbe-
schäftigt werden, wollte ich nun fragen, wie es 
aussieht. Wir haben bis heute nichts mehr von der 
Personalabteilung gehört und theoretisch endet 
unsere Ausbildung Ende Juni mit Bestehen der 
mündlichen Prüfung sofort nach der Bekanntgabe der 
Ergebnisse. Da ich sonst aktuell, auch wenn ich es 
versucht habe, in der Veranstaltungsbranche 
aufgrund der aktuellen Situation auch keine andere 
Anstellung finde, würde ich gerne wissen, ob ich jetzt 
rechtlich gesehen nach meiner Ausbildung weiterbe-
schäftigt werden muss. Ich und meine Mitazubis 
haben zwar über 3 Ecken erfahren, dass nur einer von 
uns weiterbeschäftigt werden soll (derjenige mit der 
besten Abschlussprüfung schriftlich). Allerdings 
haben wir das niemals von offizieller Stelle an uns 
gerichtet mitgeteilt bekommen. Sind wir nach dem 
Bestehen der Abschlussprüfung nun rechtlich 
gesehen angestellt, weil die Personalabteilung 
»verpennt« hat, die 3 Monate Frist zur Mitteilung 
einzuhalten und wie sieht meine/unsere Zukunft nun 
nach der Ausbildung aus?  

Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!  

Grüße  

S. 

Beitrag aus dem Online-Beratungsforum »Dr. Azubi« (jugend.dgb.de/dr-azubi).  
Zum Schutz der Betroffenen wurden Klarnamen und personenbezogene  
Angaben geändert bzw. entfernt.

https://jugend.dgb.de/ausbildung/beratung/dr-azubi
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3.4.4  
Unzufriedenheit durch psychische 
und körperliche Belastungen

Ausbildungszufriedenheit 
Die Aussicht auf Übernahme spiegelt sich auch in der per-
sönlichen Ausbildungszufriedenheit wider. 81,4 Prozent 
derer, die sicher wissen, dass sie übernommen werden, 
sind »sehr zufrieden« und »zufrieden«. 

Anders ist es bei den Auszubildenden, die nicht über-
nommen werden: Von ihnen zeigte sich nur gut die Hälfte 
(49,1 Prozent) »zufrieden« oder »sehr zufrieden«. Das 
heißt, dass Zukunftsaussichten, die Wertschätzung der 
Person und der beruflichen Leistungen, die sich in einer 
zugesagten Übernahme nach der Ausbildung widerspie-
geln, einen erheblichen Einfluss auf die Gesamtzufrieden-
heit in der Ausbildung haben. 

 
(Un)befristete Übernahme 
Die Aussicht auf eine Übernahme nach der Ausbildung be-
deutet dennoch für viele Auszubildende noch keine siche-
re berufliche Perspektive. Zwar liegt der Anteil der Aus-
zubildenden mit Übernahmeangebot, denen eine unbe-
fristete Anstellung angeboten wurde, mit 71,9 Prozent auf 
einem ähnlich hohen Niveau wie im Vorjahr (70,8 Pro-
zent). Weiterhin erfolgen jedoch knapp 30 Prozent der 
Übernahmen nur zeitlich befristet, zumeist auf höchstens 
ein Jahr.  

Berücksichtigt man den hohen Anteil an Auszubilden-
den, denen überhaupt (noch) kein Übernahmeangebot 
vorliegt, wird deutlich, dass sich insgesamt nur gut ein 
Fünftel (21,3 Prozent) der Befragten zum Zeitpunkt der 
Befragung sicher sein konnte, im Anschluss an die Ausbil-
dung unbefristet übernommen zu werden. 

Ein deutlicher Zusammenhang besteht zudem zwi-
schen der Aussicht auf Übernahme und der Betriebsgrö-
ße: Während in Großbetrieben mit mehr als 500 Beschäf-
tigten 45 Prozent der Befragten angaben, im Anschluss an 
die Ausbildung übernommen zu werden, lag dieser Anteil 
bei Betrieben mit bis zu 20 Beschäftigten bei lediglich 
33,8 Prozent. Allerdings erfolgt in diesen Betrieben die 
Übernahme deutlich häufiger unbefristet (85,6 Prozent) 
als in Großbetrieben (54,7 Prozent). 

Bereits der Ausbildungsreport 2016 mit dem Schwer-
punktthema »Psychische Belastung in der Ausbildung« 
hat deutlich gemacht, dass dieses Thema für Auszubilden-
de von großer Bedeutung ist. Psychische wie körperliche 
Belastungen können verschiedene Ursachen haben: Die 
Ausbildungszeit bzw. die Lage der Schichtzeiten, schlech-
te Pausensituationen, Belastungen durch ständige Er-
reichbarkeit als auch Probleme bei der Freistellung für die 
Berufsschule sind hier Einflussfaktoren. Der Ausbildungs-
report 2018 mit dem Schwerpunkt »Arbeitszeit in der 
Ausbildung« hat einen Teil dieser Faktoren näher beleuch-
tet und bestätigt die Ergebnisse. 

Leistungs- und Zeitdruck sowie allgemeine Über-, 
aber auch Unterforderung – insbesondere bei jenen, die 
ohnehin eher unzufrieden mit ihrer Ausbildung sind –, 
spielen eine wichtige Rolle. Konflikte mit Ausbilder*innen 
und mangelnde Vermittlung von Fachwissen tun ihr Übri-
ges. Auch die Notwendigkeit, einen Nebenjob annehmen 
zu müssen, weil die Ausbildungsvergütung nicht reicht; 
eine an Schulnoten gekoppelten Übernahme nach der 
Ausbildung, die den Lernstress auch in der  Berufsschule 
erhöht sowie die ganz allgemein gestiegenen Leistungs- 
und Flexibilitätsanforderungen an Auszubildende wirken 
sich negativ auf die Ausbildungszufriedenheit aus. 

Mit der Corona-Pandemie und ihren Folgen haben vie-
le dieser Belastungsfaktoren noch einmal an Bedeutung 
gewonnen und neue sind hinzugekommen. So zeigt die 
Corona-Ausbildungsstudie der DGB-Jugend aus dem Jahr 
2021, dass die Auswirkungen der Pandemie für mehr als 
70 Prozent eine starke oder sehr starke Belastung für ihr 
Leben darstellen. Mehr als die Hälfte der Befragten gaben 
an, dass die Auswirkungen auf die Ausbildung sie sehr 
stark (20,1 Prozent) oder stark (34,8 Prozent) belasten. 

 

▶ Aus dem »Dr. Azubi«-Forum 
Von: Luca | 09.März 2022 

Betriebswechsel: Ist das noch möglich so kurz vor 
der Prüfung 

Hallo Dr. Azubi  

Mein Name ist Luca und ich wollte fragen, ob ich kurz 
vor der Abschlussprüfung noch den Betrieb wechseln 
kann. 

Kurz zu meiner Situation: Ich fühl mich seit einigen 
Monaten nicht mehr wohl in dem Betrieb in dem ich 
jetzt bin. Es wird über mich gelästert und schlecht 
über mich gesprochen und das alles hinter meinem 
Rücken. 

Ich habe mittlerweile mega Magen- und Brustschmer-
zen, wenn ich zur Arbeit gehe oder allein nur daran 
denke. Schlafen und Essen tue ich auch nicht mehr. 

Ich kann das alles nicht mehr. Ich merke auch, wie 
meine Schule und meine Beziehung zu meiner Familie 



45,3 Prozent der befragten  Auszubildenden 
im dritten  Lehrjahr wussten selbst kurz  
vor dem Ende ihrer Ausbildung noch nicht, 
ob sie übernommen  werden. Dieser Wert  
ist  gegenüber 2020 um 6,2 Prozentpunkte  
gestiegen. 



Erholung in der Freizeit 
Ein Viertel der befragten Auszubildenden (25,4 Prozent) 
hat nach eigenen Angaben »immer« oder »häufig« Pro-
bleme, sich in der Freizeit zu erholen. Nur gut jedem*r 
Fünften (21,1 Prozent) sind diese Probleme nicht bekannt. 
Seit einigen Jahren gibt es diese extrem hohen Werte. Sie 
reihen sich ein in die Befunde diverser Befragungen zu Ar-
beitszeitverdichtungen. Auch im Ausbildungsreport 2018 
wurde eine Belastung durch unregelmäßige Schichtar-
beit, fehlende Ruhezeit und ständige Erreichbarkeit au-
ßerhalb der Ausbildungszeit festgestellt. Die Ergebnisse 
weisen auf eine Zunahme psychischer Leiden, die durch 
Arbeit verursacht werden und einer immer mehr aus den 
Fugen geratenen Work-Life-Balance hin. Dass dies mitt-
lerweile auch zur selbstverständlichen Erfahrung von Aus-
zubildenden wird, ist ein alarmierendes Signal. 

 
Starke Unterschiede nach Branchen 
Auch hier werden wieder die starken Unterschiede zwi-
schen den Berufen deutlich: Während bei den Industrie-
mechaniker*innen (11,4 Prozent) nur etwa jede*r Neunte 

»immer« oder »häufig« Probleme bei der Erholung hat, 
sind es bei den Zahnmedizinischen Fachangestellten (43,8 
Prozent) und Friseur*innen ( 42,3 Prozent) mehr als 40 Pro-
zent. 

 
Über- und Unterforderung erzeugen Stress 
Das Gefühl, sich in der Ausbildung über- bzw. unterfor-
dert zu fühlen, wirkt sich nicht nur negativ auf die Zufrie-
denheit der Auszubildenden aus. Es stellt auch einen er-
heblichen Stressfaktor dar: Während von den Auszubil-
denden, die sich in ihrer Ausbildung weder über- noch un-
terfordert fühlen, lediglich 20,6 Prozent angaben, immer 
oder häufig Probleme zu haben, sich in ihrer Freizeit zu er-
holen, liegt dieser Anteil bei Auszubildenden, die sich 
überfordert fühlen, mit 56,5 Prozent fast dreimal so hoch. 
Auch eine Unterforderung stellt eine psychische Belas-
tung dar. Von den betroffenen Auszubildenden haben 
31,9 Prozent immer oder häufig Probleme, sich nach der 
Ausbildung zu erholen. 

 
Schlussfolgerungen 
Eine Berufsausbildung darf nicht zu Überlastungssympto-
men und Krankheiten führen. Nötig sind qualifizierte und 
achtsame Ausbilder*innen, das Einhalten und Kontrollie-
ren geltender Regelungen wie Gesetze und Tarifverträge 
sowie eine verlässliche Orientierung an Ausbildungsplä-
nen, die Überstunden vermeiden sollen. Darüber hinaus 
wäre insbesondere vor dem Hintergrund der psychischen 
Belastungen während der Corona-Pandemie die flächen-
deckende Einrichtung psychosozialer Angebote für Aus-
zubildende zu begrüßen.
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darunter leidet. Ich hab auch schon mit dem 
Gedanken gespielt aufzugeben und abzubrechen. 

Haben Sie einen Rat für mich? 

Mit freundlichen Grüßen  

Luca 

Beitrag aus dem Online-Beratungsforum »Dr. Azubi« (jugend.dgb.de/dr-azubi).  
Zum Schutz der Betroffenen wurden Klarnamen und personenbezogene  
Angaben geändert bzw. entfernt.

nie 
21,1%

selten 
26,2%manchmal 

27,3%

immer 
7,5%

häufig 
17,9%

n= 14.252

Ich habe Probleme, mich nach der Ausbildung  
in meiner Freizeit zu erholen

Jede*r Vierte der  
befragten Auszubildenden  
hat »immer« oder »häufig« 

Probleme, sich nach der 
Ausbildung in der Freizeit  

zu erholen.

In meiner Aubildung fühle ich mich… 
überfordert

unterfordert

n= 14.074

Ich habe Probleme, mich nach der Ausbildung in meiner Freizeit zu erholen 
■ selten/nie  ■ manchmal  ■ immer/häufug

Ich habe Probleme, mich nach der Ausbildung  
in meiner Freizeit zu erholen in Abhängigkeit  
von einer gefühlten Über- oder Unterforderung

Mehr als die Hälfte der Auszubildenden,  
die sich in ihrer Ausbildung überfordert fühlen, 
hat Probleme, sich nach der Ausbildung in der 
Freizeit zu erholen.

19,2% 24,3%

26,6%

56,5%

41,5% 31,9%

weder noch

27,9%51,5% 20,6%

https://jugend.dgb.de/ausbildung/beratung/dr-azubi
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3.4.5  
Berufswahl und Zufriedenheit

Einfluss auf die Zufriedenheit der Auszubildenden hat 
nicht nur der Verlauf der Ausbildung selbst. Bereits der 
Zugang in Ausbildung ist oftmals entscheidend dafür, ob 
sich die Auszubildenden wohl fühlen und ihre Ausbildung 
erfolgreich beenden werden. 

 
Zugang in Ausbildung 
Bereits der Ausbildungsreport 2013 mit dem Schwer-
punkt-Thema »Zugang zu Ausbildung« zeigte einen deut-
lichen Zusammenhang zwischen der Wahl des Ausbil-
dungsberufs und der Zufriedenheit mit der Ausbildung.  

Vor diesem Hintergrund wird dieser Aspekt seither re-
gelmäßig im Rahmen des Ausbildungsreports betrachtet, 
da sowohl die Gewährleistung einer qualitativ hochwer-
tigen Ausbildung als auch die des Zugangs für alle interes-
sierten Jugendlichen zu einer entsprechenden Ausbildung 
zentrale gesellschaftliche Herausforderungen darstellen – 
im Sinne der jungen Menschen ebenso wie aus gesamt-
wirtschaftlicher Perspektive. 

 
Die Gewerkschaftsjugend fordert 
 
Um gewährleisten zu können, dass jede*r Ausbildungsin-
teressierte einen Ausbildungsplatz bekommt, braucht es 
eine umlagefinanzierte Ausbildungsgarantie – also einen 
gesetzlich garantierten Anspruch auf einen Ausbildungs-
platz für jede*n Ausbildungsinteressierte*n.  
Um unnötige Warteschleifen für junge Menschen, aber 
auch für Altbewerber*innen zu vermeiden, muss dabei 
die betriebliche Ausbildung oberste Priorität haben. Nur 
wo sie nicht möglich ist, sollen außerbetriebliche Ausbil-
dungsstellen eingerichtet werden, um unnötige Warte-
schleifen für junge Menschen zu vermeiden. Diese sollen 
aus einer solidarischen Ausbildungsumlage, die alle Un-
ternehmen einbezieht, finanziert werden. 
In der Ausgestaltung außerbetrieblicher Ausbildungsstel-
len muss ein enger betrieblicher Anschluss ebenso ge-
währleistet sein, wie die Einhaltung klarer Qualitätsstan-
dards und die Geltung der Mindestausbildungsvergü-
tung. Darüber hinaus sollen permanente Vermittlungsbe-
mühungen der Träger erfolgen, die den Übergang in eine 
betriebliche Ausbildung ermöglichen sollen. 

 
Wunschberuf oder Alternative 
Bei allen Ansätzen, den Zugang in die Ausbildung für junge 
Menschen nachhaltig zu verbessern, müssen ihre Wünsche, 
Interessen und Begabungen eine zentrale Rolle spielen. Bei 
einem Großteil der Auszubildenden scheint dies auch der 
Fall zu sein: Fast drei Viertel (72,6 Prozent) der Auszubilden-
den, die für den Ausbildungsreport befragt wurden, absol-
vierten ihre Ausbildung entweder im Wunschberuf (31,2 
Prozent) oder zumindest in einem von mehreren interessan-
ten Berufen (41,4 Prozent). Gut jede*r Fünfte (21,1 Prozent) 
der Befragten wurde jedoch in einem Beruf ausgebildet, 
der eigentlich nicht geplant war. 6,2 Prozent erachteten ih-
ren Ausbildungsberuf gar nur als »Notlösung«. 

Geschlechtsspezifische Unterschiede 
Auch wenn die Unterschiede im Vergleich zum Vorjahr er-
neut etwas geringer ausgefallen sind, gelingt es jungen 
Männern (33,5 Prozent) anscheinend noch immer etwas 
häufiger, in ihrem Wunschberuf unterzukommen als jun-
gen Frauen (27,6 Prozent). Für junge Frauen stellt ihr Aus-
bildungsberuf zudem deutlich häufiger eine Alternative 
dar, die sie eigentlich nicht geplant hatten (25,2 Prozent 
gegenüber 18,6 Prozent bei den männlichen Auszubilden-
den) oder sogar eine Notlösung (7,0 Prozent Frauen ge-
genüber 5,7 Prozent Männer) dar.  

Unter diesen Bedingungen ist es wenig verwunder-
lich, dass die Zahl ausbildungsinteressierter junger Frauen 
ebenso wie die Anzahl der mit Frauen neu abgeschlosse-
nen Ausbildungsverträge immer weiter zurückgeht. In der 
Folge ist der Anteil von Frauen unter den Auszubildenden 
auch 2021 weiter gesunken und liegt inzwischen bei nur 
noch 36,3 Prozent (vgl. Kapitel 1.2) 

Angesichts des bei jungen Frauen – noch stärker als 
bei jungen Männern – ausgeprägten Trends hin zu einer 
akademischen Bildung sowie der wachsenden Konkur-
renz durch vollzeitschulische Berufsausbildungsgänge 
insbesondere in Berufen des Gesundheits-, Erziehungs- 
und Sozialwesens müssen die Betriebe künftig deutlich 
stärkere Anstrengungen unternehmen, um die Attraktivi-
tät der dualen Ausbildung für junge Frauen wieder zu er-
höhen. 

mein 
Wunsch -
beruf 
31,2%

einer  
von mehreren 
interessanten  

Berufen 
41,4%

eine Alternative, 
die ich eigentlich 
nichtgeplant 
hatte 
21,1%

eine 
Notlösung 
6,2%

n=14.311

Mein Ausbildungsberuf war bei der Berufswahl…

Fast drei Viertel der  
befragten Auszubildenden 
lernen ihren Wunschberuf 

oder zumindest einen  
anderen für sie  

interessanten Beruf. 



25,4 Prozent bzw. mehr als 
jede*r Vierte der befragten 
Auszubildenden sagt, dass sie 
sich nach der Ausbildung nicht 
mehr richtig erholen können.

¼
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Die Gewerkschaftsjugend fordert 
 

Um das noch immer weit verbreitete geschlechtsspezifi-
sche Berufswahlverhalten junger Frauen und Männer zu 
hinterfragen, aufzubrechen und ihre Berufswahlperspek-
tive zu erweitern, ist eine frühzeitige und interessenbe-
zogene Vorbereitung auf die Lebens- und Arbeitswelt 
bereits an allen allgemeinbildenden Schulen notwendig.  
Dazu gehören eine praktische Auseinandersetzung mit 
verschiedenen Berufsfeldern, unterschiedlichen Ausbil-
dungs- und Studienmöglichkeiten, eine kritische Reflexi-
on der bestehenden stereotypen Berufs- und Rollenbil-
der sowie den damit verbundenen Aufstiegsmöglichkei-
ten. Hierfür sind gendersensible Fort- und Weiterbildun-
gen der Berufsberater*innen und Vermittler*innen drin-
gend notwendig. 
Mit der Berufswahl stellen junge Frauen und Männer die 
Weichen für eine eigenständige Existenzsicherung. Da-
her müssen bei der Berufsorientierung auch Fragen wie 
Einkommen und (spätere) Ausbildungszeiten sowie Auf-
stiegs- und die Anschlussqualifikationen der unterschied-
lichen Wahlmöglichkeiten in jedem Fall berücksichtigt 
werden.  
Ein Umdenken seitens der Betriebe bei ihrem Einstel-
lungsverhalten ist dringend erforderlich: Sie müssen jun-
ge Frauen bereits im Vorfeld der Bewerbungen verstärkt 
ansprechen, ihre Bewerbungen anschließend stärker be-
rücksichtigen und die erforderlichen Strukturen im Be-
trieb schaffen.  

 
Berufswahl und Ausbildungserfolg 
Die Ergebnisse zeigen, dass die Auszubildenden bei der 
Berufswahl flexibel sind. Die Kompromissbereitschaft der 
jungen Menschen darf aber nicht soweit führen, sich bei 
der Berufswahl ausschließlich davon leiten zu lassen, wel-
che Ausbildungsberufe voraussichtlich erreichbar sind 
oder welche Berufe »vom Markt  gerade gefordert wer-
den« – und dabei die eigenen Interessen völlig hinten an-
gestellt werden. 

Deutlich wird die negative Wirkung durch ein Über-
maß an Flexibilität daran, dass lediglich 60,1 Prozent der 
Auszubildenden, für die ihr Ausbildungsberuf eine zuvor 
nicht geplante Alternative darstellt, mit ihrer Ausbildung 
(sehr) zufrieden sind, gegenüber 85,4 Prozent derer, die 
eine Ausbildung in ihrem Wunschberuf absolvieren kön-
nen. Noch eindeutiger äußern sich jene Auszubildenden, 
die ihren Ausbildungsberuf als »Notlösung« bezeichnen. 
Von ihnen ist nur jeder*r Dritte (32,3 Prozent) mit der Aus-
bildung (sehr) zufrieden. 

 

Mein Ausbildungsberuf war bei der Berufswahl… 
eine Notlösung

eine Alternative, die ich eigentlich nicht geplant hatte

n=14.043

Mit meiner Ausbildung bin ich insgesamt: 
■ (sehr) zufrieden  ■ teilweise zufrieden  ■ (sehr) unzufrieden

Zufriedenheit mit der Ausbildung in Abhängigkeit  
zum Berufswunsch

Je weniger der realisierte Ausbildungsberuf den 
Berufswünschen der Auszubildenden entspricht, 
desto unzufriedener sind sie mit ihrer Ausbildung.

32,3% 38,3%

31,0%

29,4%

60,1% 8,9%

einer von mehreren interessanten Berufen

18,8%77,2%

mein Wunschberuf

11,7%85,4%

4,0%

2,9%

Perspektive nach der Ausbildung 
Durch die geringe Ausbildungszufriedenheit steigt nicht 
nur die Wahrscheinlichkeit eines Ausbildungsabbruchs. 
Viele Auszubildende können sich zudem nicht vorstellen, 
dauerhaft in einem Beruf zu arbeiten, der nicht ihren Inte-
ressen entspricht. 

So möchten nur 27,9 Prozent der Auszubildenden, die 
ihren Ausbildungsberuf als Notlösung empfinden, nach 
der Ausbildung im erlernten Beruf weiter tätig sein. 
Gleichzeitig waren sich zum Zeitpunkt der Befragung be-
reits 43,5 Prozent von ihnen sicher, den erlernten Beruf 
nicht weiter ausüben zu wollen. Ganz anders verhält es 
sich, wenn es sich bei der Ausbildung um den Wunschbe-
ruf oder einen von mehreren interessanten Berufen han-
delt. Hier möchten lediglich 4,0 bzw. 7,5 Prozent der Aus-
zubildenden diesen Beruf nicht weiter ausüben. Bei den 
Auszubildenden in ihrem Wunschberuf sind sich bereits 
84,3 Prozent sicher, im erlernten Beruf bleiben zu wollen. 

Dementsprechend stark unterscheiden sich auch die 
Antworten auf die Frage, ob die Auszubildenden die Aus-
bildung in ihrem Betrieb weiterempfehlen würden. Wäh-
rend etwa drei Viertel (75,2 Prozent) der Auszubildenden 
im Wunschberuf diese Frage bejahten, stimmte nur knapp 
die Hälfte (49,8 Prozent) der Auszubildenden in einem Al-
ternativberuf, der nicht geplant war und nur 29,2 Prozent 
in einer »Notlösung« dem zu. 

 



3.4.6  
Ausbildungsabbruch –  
Der letzte Ausweg

Schlussfolgerungen 
Weder mit Blick auf die individuellen Perspektiven der 
Auszubildenden noch aus betriebs- wie volkswirtschaftli-
cher Perspektive ist es sinnvoll, Jugendliche zur Aufnahme 
einer Ausbildung in einem Beruf zu überreden, der nicht 
ihren Interessen entspricht. Ausbildungsverhältnisse, die 
unter solchen Bedingungen zustande kommen, drohen 
zum einen frühzeitig zu scheitern, zum anderen steigt die 
Wahrscheinlichkeit, dass sich die Auszubildenden unmit-
telbar nach Abschluss der Ausbildung beruflich neu orien-
tieren. 

Vertragslösungen 
Die hohen Vertragslösungsquoten in der dualen Berufs-
ausbildung sind seit Jahren ein großes Problem und Ver-
besserung ist nicht in Sicht. Zwar ist der befürchtete An-
stieg der Vertragslösungen im Zuge der Corona-Pande-
mie ausgeblieben, noch immer jedoch wird jedes vierte 
Ausbildungsverhältnis vorzeitig gelöst. So weist der Be-
rufsbildungsbericht der Bundesregierung 2022 bundes-
weit 137.784 Vertragslösungen aus, was einer Vertrags-
lösungsquote von 25,1 Prozent entspricht. 

Als Gründe auf Seiten der Auszubildenden führt der 
Berufsbildungsbericht Konflikte mit Ausbilder*innen und 
Vorgesetzten, mangelnde Qualität der Ausbildung, un-
günstige Arbeitsbedingungen, aber auch persönliche und 
gesundheitliche Gründe sowie falsche Vorstellungen vom 
Ausbildungsberuf an. Von Seiten der Betriebe werden 
überwiegend mangelnde Ausbildungsleistungen der Aus-
zubildenden, deren mangelnde Motivation oder Integra-
tion in das Betriebsgeschehen sowie falsche Vorstellun-
gen vom angestrebten Beruf als Gründe genannt.33 

Eine vorzeitige Lösung des Ausbildungsverhältnisses 

33  vgl. Berufsbildungsbericht 2022 (Vorabversion), S. 90.
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4,0%

Mein Ausbildungsberuf war bei der Berufswahl… 
eine Notlösung

eine Alternative, die ich eigentlich nicht geplant hatte

n=13.964

Nach meiner Ausbildung möchte ich weiter im erlernten Beruf tätig sein: 
■ ja  ■ ja, aber nicht im gleichen Betrieb  ■ weiß nicht  ■ nein

Berufliche Perspektive in Abhängigkeit zum Berufswunsch 

Die überwiegende Mehrheit der Auszubildenden 
in Wunschberufen möchte auch nach der 
Ausbildung im erlernten Beruf tätig sein.

14,2% 13,7% 28,6%

19,1% 32,0%

43,5%

29,5% 19,3%

einer von mehreren interessanten Berufen

17,8% 27,1%47,5%

mein Wunschberuf

16,5% 11,7%67,8%

7,5%

▶ Aus dem »Dr. Azubi«-Forum 
Von: L2002 | 18.April 2022 

Wiederaufnahme der Ausbildung nach Abbruch 

Hallo, 

ich bin derzeit noch in einer Ausbildung zur Verwal-
tungsfachangestellten. Ich möchte diese aber 
kündigen, da meine Noten zu schlecht sind und ich 
mich auch in der Berufsschule sehr unwohl fühle. 
Manche Inhalte verstehe ich auch nicht. Das zieht 
mich alles sehr runter, da ich bessere Leistungen von 
mir gewohnt bin. Ich bin mittlerweile im 2. Lehrjahr 
und habe bereits meine Zwischenprüfung geschrie-
ben. Diese ist sehr schlecht ausgefallen. Ich möchte 
gerne eine neue Ausbildung beginnen als zahnmedizi-
nische Fachangestellte und habe bereits eine Zusage 
bekommen.  

Meine Frage ist jetzt, ob ich die Ausbildung zur 
Verwaltungsfachangestellten nochmal beginnen 
kann, also nicht da weitermachen, wo ich stehen 
geblieben bin. Sondern komplett nochmal neu. Ich 
bin nämlich aus gesundheitlichen Gründen sehr lange 
ausgefallen und könnte den Lernstoff zur Abschluss-
prüfung nicht nachholen. 

Freundliche Grüße  

Lilli 

Beitrag aus dem Online-Beratungsforum »Dr. Azubi« (jugend.dgb.de/dr-azubi).  
Zum Schutz der Betroffenen wurden Klarnamen und personenbezogene  
Angaben geändert bzw. entfernt.

https://jugend.dgb.de/ausbildung/beratung/dr-azubi
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hat somit in der Regel eine lange Vorgeschichte und be-
ginnt oftmals bereits mit der Berufswahl. Häufig werden 
Gespräche mit Vorgesetzten gesucht, Betriebs- bzw. Per-
sonalräte oder Jugend- und Auszubildendenvertretungen 
um Unterstützung gebeten, Gewerkschaften wie auch die 
zuständigen Stellen (in der Regel die Kammern) mit ihren 
Ausbildungsberater*innen als Vermittlung eingeschaltet. 
Wenn aber die Ausbildungsqualität nicht stimmt und Aus-
zubildende auf kein umfassendes Unterstützungssystem 
zurückgreifen können, hilft häufig nur noch eine vorzeitige 
Auflösung des Ausbildungsverhältnisses. Durch frühzeiti-
ge Interventionen können Auszubildende bei Problemen 
mit der Ausbildungsqualität unterstützt werden und Ab-
brüche vermieden werden. Sinnvoll wäre hier eine zu 
schaffende, neutrale Anlaufstelle. 

 
Ausbildungsabbrüche: Ergebnis des  
Ausbildungsreports 
Von den Befragten des DGB-Ausbildungsreports 2022 ga-
ben 14,4 Prozent an, schon einmal eine Ausbildung abge-
brochen zu haben. Der Anteil der weiblichen Auszubilden-
den liegt hier mit 16,6 Prozent über dem der männlichen 
Auszubildenden (13,0 Prozent). Die bereits in den Vorjah-
ren festgestellten geschlechtsspezifischen Unterschiede 
bei den vorzeitigen Vertragslösungen haben sich somit 
erneut bestätigt.  

Für 83,4 Prozent der betroffenen Auszubildenden war 
der Abbruch der Ausbildung mit einem Wechsel des Aus-
bildungsberufs verbunden. Nur 16,6 Prozent gaben an, 
nach dem Abbruch die Ausbildung im gleichen Ausbil-
dungsberuf, aber in einem anderen Betrieb fortgesetzt zu 
haben. Über alle 25 untersuchten Ausbildungsberufe hin-
weg lässt sich festhalten, dass mehr als jede*r Zehnte 
(11,4 Prozent) der Auszubildenden, die im Rahmen des 
Ausbildungsreports 2022 befragt wurden, zum Zeitpunkt 
der Befragung nicht mehr in dem Beruf tätig war, in dem 
er bzw. sie ursprünglich eine Ausbildung begonnen hat-
te. 

 
Befürchtungen, die Ausbildung aufgrund der  
Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht  
erfolgreich abschließen zu können 
Auch wenn die Ergebnisse der Ausbildungsstatistik bis-
lang keine diesbezüglichen Hinweise geben, sehen 14,1 
Prozent der Auszubildenden eine sehr große (4,1 Prozent) 
oder große Gefahr (9,9 Prozent), ihre Ausbildung auf-
grund der Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht er-
folgreich abschließen zu können. Auffällig hoch sind diese 
Anteile in Berufen, die von der Pandemie in besonderem 
Maße betroffen waren: 39,9 Prozent der angehenden Fri-
seur*innen, 33,3 Prozent der Hotelfachleute und 28,6 Pro-
zent der Köchinnen und Köche haben Bedenken in dieser 
Hinsicht, dagegen nur 6 Prozent der Mechatroniker*innen 
und 6,2 Prozent der Fachinformatiker*innen.  

Auch die Betriebsgröße hat einen Einfluss auf die Ein-
schätzung der Auszubildenden. So sieht ein Fünftel der 

Auszubildenden in Kleinstbetrieben mit weniger als fünf 
Beschäftigten eine (sehr) große Gefahr, die Ausbildung 
nicht erfolgreich abschließen zu können. In Großbetrie -
ben mit über 500 Beschäftigten sind es hingegen nur 8,7 
Pro zent.  

 
Die Gewerkschaftsjugend fordert 

 
Um die Zahl der Vertragslösungen und endgültigen Aus-
bildungsabbrüche nachhaltig zu senken, sind eine Reihe 
von Maßnahmen erforderlich. Zentrale Elemente sind da-
bei: 
 
▶ Eine qualitativ hochwertige Ausbildung, die sich am 
Ausbildungsrahmenplan orientiert und den individuellen 
Leistungsstand der Auszubildenden berücksichtigt. 
 
▶ Eine Ausweitung der Qualifikationen der Ausbilder*in-
nen durch eine Aktualisierung und Modernisierung der 
Ausbildereignungsverordnung. 
 
▶ Ein funktionierendes, neutrales, niedrigschwelliges Be-
schwerdemanagement für die Auszubildenden, das ste-
tig weiterentwickelt wird. 
 
▶ Eine konsequente Nutzung neuer Regelungen für Aus-
zubildende und Betriebe zu begleitenden und unterstüt-
zenden Angeboten, wie dem neuen Instrument Assistier-
te Ausbildung flexibel (AsA flex). 
 
▶ Eine ganzheitliche, umfassende und frei von Rollen -
stereotypen gestaltete Berufsorientierung sowie Berufs-
wahlvorbereitung im Vorfeld der Ausbildungsaufnahme 
unter Berücksichtigung der Interessen und Begabungen 
der jungen Menschen. 

 
▶ Eine umlagefinanzierte Ausbildungsgarantie, die jun-
gen Menschen eine (außerbetriebliche) Ausbildung in ei-
nem ihrer favorisierten Berufe ermöglicht – auch wenn 
sie zu Beginn des Ausbildungsjahrs selbst noch keinen 
betrieblichen Ausbildungsplatz gefunden haben. 
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Geschlechtsspezifische Berufsgruppen 
Der Ausbildungsreport der DGB-Jugend hat bereits in den 
vergangenen Jahren aufgezeigt, dass junge Frauen häufi-
ger in Berufen mit niedrigeren Ausbildungsvergütungen 
und schlechteren Ausbildungsbedingungen ausgebildet 
werden als junge Männer. Dieses Ergebnis bestätigt sich 
auch in dieser Befragung. Um das Ausmaß dieser struktu-
rellen Benachteiligung abschätzen zu können, wurden in-
nerhalb der 25 untersuchten Ausbildungsberufe wieder 
drei Gruppen gebildet: Zur ersten Gruppe wurden Berufe 
gezählt, in denen der Anteil männlicher Auszubildender 
unter den Ausbildungsanfänger*innen34 über 70 Prozent 
liegt. Eine zweite Gruppe umfasst jene Berufe, bei denen 
mehr als 70 Prozent weiblich sind. Die übrigen Berufe, in 
denen jeweils maximal 70 Prozent der Auszubildenden 
männlich bzw. maximal 70 Prozent weiblich sind, bilden 
die Kategorie der sonstigen Berufe.  

Die Methodik zur Ermittlung der geschlechtsspezifi-
schen Berufsgruppen wurde für den vorliegenden Bericht 
insofern angepasst, als diese nun auf Grundlage der tat-
sächlichen Geschlechterverteilung unter den Ausbildungs-
anfänger*innen ermittelt wird und gleichzeitig der Schwel-
lenwert von 80 Prozent auf 70 Prozent gesenkt wurde. Die-
se Anpassung ist aus methodischen Gründen notwendig 
geworden, da mit den Restaurantfachleuten und den Fach-
verkäufer*in im Lebensmittelhandwerk innerhalb weniger 
Jahre zwei Berufe aus der Gruppe der 25 häufigsten Ausbil-
dungsberufen herausgefallen sind, die zur Gruppe der 
weiblich dominierten Berufe gehörten. Für sich genommen 
stellt dies bereits ein Indiz für die nachlassende Attraktivität 
der dualen Ausbildung bei jungen Frauen dar.  

Die Abbildung zur Klassifikation geschlechtsspezifi-
scher Berufsgruppen zeigt, dass auch nach der angepass-
ten Zuordnungssystematik ein Großteil der handwerkli-
chen und technischen Ausbildungsberufe männlich ge-
prägt ist. Im kaufmännischen Bereich bestehen zwar zwi-
schen den einzelnen Berufen ebenfalls geschlechtsspezi-
fische Schwerpunkte, sie sind jedoch insgesamt weniger 
stark ausgeprägt. 

Um Verzerrungen durch berufsbedingte Einflüsse zu 
reduzieren, wurden zur Identifikation möglicher indivi-
dueller Ungleichbehandlungen zunächst ausschließlich 
die »sonstigen Berufe« der mittleren Gruppe betrachtet, 
in der sowohl männliche als auch weibliche Jugendliche 
in relevanter Anzahl ausgebildet werden.  

Auch in diesem Jahr zeigen die Ergebnisse des Ausbil-
dungsreports in den untersuchten thematischen Berei-
chen – Ausbildungsinhalte, fachliche Anleitung, Ausbil-
dungszeiten und Überstunden, Ausbildungsvergütung so-
wie persönliche Beurteilung der Ausbildungsqualität – nur 
sehr punktuell Unterschiede in den Bewertungen von 
weiblichen und männlichen Auszubildenden auf, die un-
abhängig von den gewählten Ausbildungsberufen beste-

34  Vgl. BIBB: Rangliste 2019 der Ausbildungsberufe nach Neuabschlüs-
sen in Deutschland.

hen. Diese fallen zudem sehr gering aus – ein Hinweis da-
rauf, dass wie in den Vorjahren individuelle geschlechts-
spezifische Benachteiligungen kein generelles Problem 
des dualen Ausbildungssystems darstellen. 

Mit Blick auf die strukturellen Unterschiede zwischen 
männlich bzw. weiblich dominierten Berufsgruppen kann 
festgestellt werden, dass diese auf Grundlage der ange-
passten Methodik bei der Ermittlung der Berufsgruppen 
weniger stark ausgeprägt sind als bei der zuvor verwen-
deten.  

Dies bedeutet jedoch nicht, dass die strukturellen Un-
terschiede tatsächlich kleiner geworden sind. Vielmehr 
können diese im Rahmen des Ausbildungsreports nicht 
mehr abgebildet werden, da wie dargestellt in diesem 
Zusammenhang wesentliche, weiblich dominierte Berufe 
im Bereich des Hotel- und Gaststättengewerbes sowie 
des Einzelhandels nicht mehr in den 25 häufigsten Ausbil-
dungsberufen vertreten sind und somit nicht mehr be-
rücksichtigt werden. 

Klassifikation geschlechtsspezifischer  
Berufsgruppen 2022 
 
 
 

Anlagenmechaniker*in 
Elektroniker*in 
Elektroniker*in für Betriebstechnik 
Fachinformatiker*in 
Fachkraft für Lagerlogistik 
Fachlagerist*in 
Industriemechaniker*in 
Koch*Köchin 
KFZ-Mechatroniker*in 
Maler*in und Lackierer*in  
Mechatroniker*in 
Tischler*in 
Zerspanungsmechaniker*in 
 
 
 
 
Bankkaufmann*frau 
Hotelfachmann*frau 
Industriekaufmann*frau 
Kaufmann*frau im Einzelhandel 
Kaufmann*frau im Groß- und Außenhandel 
Steuerfachangestellte*r 
Verkäufer*in  
Verwaltungsfachangestellte*r 
 
 
Friseur*in 
Kaufmann*frau für Büromanagement 
Medizinische*r Fachangestellte*r 
Zahnmedizinische*r Fachangestellte*r

männlich dominiert

weiblich dominiert

sonstige Berufe: 
mindestens 30 Prozent männliche  
oder weibliche Auszubildende 



Überforderung und Erholung nach der Ausbildung 
Nach wie vor gibt es jedoch auch innerhalb der 25 häu-
figsten Ausbildungsberufe strukturelle Unterschiede zwi-
schen männlich bzw. weiblich dominierten Berufsgrup-
pen.  

Beispielsweise liegt in den weiblich dominierten Be-
rufen der Anteil der Auszubildenden, die sich mit ihrer 
Ausbildung überfordert fühlen mit 13,6 Prozent deutlich 
über dem in den männlich dominierten (7.9 Prozent). 

In der Folge haben Auszubildende in den weiblich ge-
prägten Berufen mehr Probleme damit, nach der Arbeit 
»abzuschalten« und sich in ihrer Freizeit zu erholen. Wäh-
rend in den männlich geprägten Berufen lediglich 19 Pro-
zent der Befragten angeben, »immer« oder »häufig« Pro-
bleme damit zu haben, sich nach der Ausbildungszeit zu 
erholen, liegt dieser Wert in den weiblich dominierten 
Berufen mit 34,7 Prozent fast doppelt so hoch. 

 
Ausbildungsvergütung 
Auch bei der Ausbildungsvergütung liegt das Niveau in 
den männlich dominierten Berufen weiterhin über dem in 
den weiblich dominierten (durchschnittlich 937 Euro im 
dritten Ausbildungsjahr in den männlich dominierten ge-
genüber 871 Euro in von Frauen bevorzugten Berufen). 
Damit bestätigen die Ergebnisse des Ausbildungsreports 
auch in dieser Hinsicht die im Datenreport zum Berufsbil-
dungsbericht aufgeführten Befunde: Während männliche 
Auszubildende im Jahr 2019 im Durchschnitt bei tariflicher 
Regelung 992 Euro brutto im Monat verdienten, erhielten 
weibliche Auszubildende nur 978 Euro.35

35  vgl. BiBB Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2022 – Vorversion, 
S.224.
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Gesamtzufriedenheit 
Die strukturellen Benachteiligungen im Bereich der von 
Frauen bevorzugten Ausbildungsberufe schlagen sich 
auch in der Gesamtzufriedenheit nieder. So lag der Anteil 
der »zufriedenen« und »sehr zufriedenen« Auszubilden-
den in den männlich dominierten Ausbildungen mit 76,6 
Prozent um mehr als fünf Prozentpunkte über dem der 
weiblich dominierten Berufe (71,1 Prozent).  

 

männlich dominierte Berufe

weiblich dominierte Berufe

n=9.845

■ sehr zufrieden  ■ zufrieden  ■ teilweise zufrieden  ■ eher/sehr unzufrieden

Gesamtzufriedenheit mit der Ausbildung

Auszubildende in weiblich dominierten Ausbil-
dungsberufen sind insgesamt weniger zufrieden 
mit ihrer Ausbildung als Auszubildende in den 
männlich dominierten Ausbildungsberufen.

30,4% 46,2% 18,4%

42,2% 22,5%

5,1
%

28,9% 6,4%

männlich dominierte Berufe

weiblich dominierte Berufe

n=9.935

Ich habe Probleme, mich nach der Ausbildung zu erholen: 
■ selten/nie  ■ manchmal  ■ immer/häufig

Ich habe Probleme, mich nach der Ausbildung zu erholen

Auszubildende in weiblich dominierten  
Ausbildungsberufen haben wesentlich häufiger 
Probleme, sich nach der Ausbildung zu erholen, 
als Auszubildende in den männlich dominierten 
Ausbildungsberufen.

54,7% 26,4%

27,9%

19,0%

37,4% 34,7%



674. Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Bewertung der Ausbildung

Wunschberuf 
Einfluss auf die niedrigere Gesamtzufriedenheit hat si-
cherlich auch, dass die weiblich dominierten Berufe von 
den Auszubildenden deutlich seltener als »Wunschberuf« 
bezeichnet wurden (28,2 Prozent gegenüber 39,6 Prozent 
bei den männlich dominierten Berufen), dafür jedoch 
deutlich häufiger eine »Notlösung« bei der Berufswahl 
darstellten (6,7 Prozent gegenüber 4,3 Prozent bei den 
männlich dominierten Berufen) und dies, obwohl in den 
weiblich dominierten Ausbildungsberufen die Auszubil-
denden durchschnittlich höhere Ausgangsqualifikationen 
mitbringen. So lag der Anteil der Auszubildenden mit Abi-
tur oder Fachabitur in den weiblich dominierten Berufen 
mit 32,7 Prozent um knapp fünf Prozentpunkte über dem 
in den männlich dominierten (27,8 Prozent). 

 
 

Strukturelle Probleme 
Grundsätzlich bestätigt sich damit erneut, dass die zwei-
fellos bestehenden Benachteiligungen weiblicher Auszu-
bildender insgesamt weniger auf individuelle ge-
schlechtsspezifische Diskriminierungen am Ausbildungs-
platz zurückzuführen sind, als vielmehr auf die starken 
Qualitätsunterschiede in der Ausbildung in unterschiedli-
chen Branchen und Ausbildungsberufen sowie auf das ge-
schlechtsspezifische Berufswahlverhalten insbesondere 
junger Frauen. Wenn sie sich für eine duale Berufsausbil-
dung interessieren, entscheiden sie sich überdurch-
schnittlich häufig für weiblich konnotierte Berufe bzw. er-
greifen mangels Alternative eine Ausbildung in diesem 
Bereich – auch wenn sie nicht zu ihren Wunschberufen 
zählen und durch tendenziell schlechtere Ausbildungsbe-
dingungen geprägt sind. 

Leider wählen auch manche Betriebe ihre Auszubil-
denden noch immer anhand tradierter Rollenbilder aus – 
wodurch Frauen zusätzlich in die weiblich konnotierten 
Berufe gedrängt werden. 

Darüber hinaus zeigen sich in den erhobenen Daten 
Hinweise auf möglicherweise bestehende strukturelle 
Probleme von Auszubildenden, die als Geschlecht »di-
vers« angeben haben: Sie scheinen sich von ihren Ausbil-
der*innen häufiger nicht korrekt behandelt zu fühlen und 
geben seltener an, dass ihnen die Hilfe der Agentur für Ar-
beit bei der Konkretisierung der Berufswahlentscheidung 
geholfen habe. Aufgrund der geringen Fallzahl sind diese 
Daten jedoch nicht repräsentativ und müssten durch wei-
terführende Studien überprüft werden. 

Die Gewerkschaftsjugend fordert 
 

Nach wie vor gibt es gesellschaftlich tief verwurzelte Rol-
lenbilder und ein daraus resultierendes Berufswahlverhal-
ten. Daher spielt die frühzeitige verpflichtende ganzheit-
liche Berufsorientierung eine wichtige Rolle. Dabei ist da-
rauf zu achten, dass die Vorstellung eines vermeintlich 
typischen Berufswahlverhaltens (z.B. typische Männer- 
und Frauenberufe) bei der Darstellung der Berufsfelder 
thematisiert und aufgebrochen wird. Ziel muss sein, jun-
gen Menschen frei von Rollenklischees die Entfaltung ih-
rer individuellen Kompetenzen und Neigungen in der 
Ausbildung und im Beruf zu ermöglichen. 
Zum Abbau von Ungleichheiten gilt es daher weitere 
Maßnahmen zu ergreifen, um das Berufswahlspektrum 
von Mädchen und jungen Frauen zu erweitern. Gleichzei-
tig muss darauf hingewirkt werden, dass die Ausbil-
dungsbedingungen und die Beschäftigungsperspektiven 
im Anschluss an die Ausbildung gesteigert werden.  
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Die Pandemie hat eine deutliche Delle auf dem Ausbil-
dungsmarkt hinterlassen. Das historische Tief bei der Zahl 
der abgeschlossenen Ausbildungsverträge im Jahr 2020 
ist bis heute nicht ausgeglichen. Die Zahl der Bewer -
ber*in nen geht seit Jahren zurück, trotzdem gingen Zehn-
tausende auch 2021 leer aus, obwohl viele Ausbildungs-
stellen unbesetzt blieben. Die duale Berufsausbildung er-
lebt somit einen schleichenden Bedeutungsverlust. Eine 
zentrale Ursache dafür ist die unzureichende Berufsorien-
tierung – dass zeigen die Ergebnisse des diesjährigen 
Ausbildungsreports eindeutig. Damit sich das ändert, 
muss das Ausbildungssystem jetzt schnell und umfassend 
neugestaltet werden: Erstens muss die Berufsorientie-
rung – auch in den Schulen – früher und systematischer 
erfolgen. Zweitens brauchen wir ein Recht auf einen Aus-
bildungsplatz, das individuell einklagbar ist. Und drittens 
muss die Finanzierung der Berufsausbildung krisensicher 
gestaltet sein. Alle Unternehmen gehören in die Verant-
wortung genommen. Nur so lässt sich der Fachkräftebe-
darf für die Zukunft sichern. 

Der Ausbildungsreport 2022 zeigt unmissverständlich, 
dass es dringenden Handlungsbedarf in der schulischen 
Berufsorientierung gibt. Für fast drei Viertel aller Befrag-
ten ist sie »weniger« oder »gar nicht« hilfreich. Sie haben 
signifikant häufiger Ausbildungen begonnen, die sie als 
»Notlösung« oder »ungeplante Alternative« bezeichnen. 
Dazu kommt, dass der Stellenwert der Berufsorientierung 
bei steigender Ausgangsqualifikation der Befragten im-
mer weiter sinkt – obwohl ein deutlicher Trend zur Höher-
qualifizierung geht. Die berufliche Orientierung an allge-
meinbildenden Schulen braucht dringend ein Systemup-
date.  

Doch nicht nur hier drückt der Schuh: Nur etwas über 
ein Viertel aller Befragten schaltete die Agentur für Arbeit 
in der Suche um einen Ausbildungsplatz ein. Jede*r Vierte 
davon fand die Beratung wenig oder gar nicht hilfreich. 
Damit ist klar, dass wir eine umfassende Neuorientierung 
hin zu einem systematischen Übergangsmanagement 
zwischen Schule und Ausbildung brauchen. 

Konkret fordert die DGB-Jugend folgende Verbesse-
rungen: 

 
Niemand darf verloren gehen –  
Für eine umlagefinanzierte Ausbildungsgarantie! 
Es muss Schluss sein mit den zahlreichen Maßnahmen im 
sogenannten Übergangssystem zwischen Schule und 
Ausbildung. Für viele Jugendliche, die keinen regulären 
Ausbildungsplatz finden, kommen diese Maßnahmen oft 
einem Abstellgleis gleich. DGB und DGB-Jugend fordern 
deshalb eine umlagefinanzierte Ausbildungsgarantie, die 
allen Jugendlichen den Weg zu einem Berufsabschluss 
ebnet und dabei die Betriebe nicht aus der Verantwor-
tung entlässt. Die Ausbildungsgarantie besteht dabei ers-
tens aus einem systematischem Übergangsmanagement 
zwischen Schule und Beruf; zweitens aus einer qualitati-
ven und finanziellen Ausbildungsförderung der Betriebe 

durch eine solidarische Umlagefinanzierung sowie drit-
tens aus einem Auffangnetz außerbetrieblicher Ausbil-
dung. 

Die Garantie muss als Maßnahme der Arbeitsförde-
rung im Sozialgesetzbuch III verankert werden und für alle 
gelten, die zum 30.September des Jahres noch einen Aus-
bildungsplatz suchen. Die Finanzierung soll bedarfsbezo-
gen durch einen bundesweiten Ausbildungsfonds erfol-
gen, in den alle Betriebe einzahlen. Der umlagefinanzierte 
Ausbildungsfonds sorgt für eine Förderung und Ausbau 
betrieblicher Ausbildung. Für ihr Ausbildungsengagement 
erhalten Betriebe einen Ausgleich der Kosten. Betriebe, 
die sich momentan nicht an Ausbildung beteiligen, wer-
den durch umfangreiche Maßnahmen aus dem Fonds fit 
für die Ausbildung gemacht. Ebenso sollten passgenaue 
tarifvertragliche Regelungen zu Umlagefinanzierungen 
gestärkt und weiter ausgebaut werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ausbau der schulischen Berufsorientierung –  
Vereinheitlichung der Qualitätsstandards 
Der Ausbau schulischer Berufsorientierung ist überfällig – 
darauf verweisen nicht nur die Ergebnisse dieses Ausbil-
dungsreports. Dafür erforderlich ist eine ganzheitliche 
Orientierung, also eine frühzeitige und interessenbezoge-
ne intensive Vorbereitung auf die Lebens-, Berufs- und Ar-
beitswelt bereits an allgemeinbildenden Schulen. Sie 
muss verbindlich in die Lehrpläne mit aufgenommen wer-
den. Hierfür müssen dringend mehr Lehrer*innen und Be-
treuer*innen eingestellt sowie gezielte Fortbildungen 
durchgeführt werden. Nur so kann eine individuelle Be-
rufsorientierung und -beratung bereits an allgemeinbil-
denden Schulen und darüber hinaus sichergestellt wer-
den. 

Darüber hinaus fordern wir die Entwicklung einheitli-
cher Qualitätsstandards für die schulische Berufsorientie-
rung, die für alle Schulformen in allen Bundesländern ver-
bindlich sind. Die Kultusministerkonferenz muss hier end-

Die umlagefinanzierte Ausbildungsgarantie 
Drei Ziele: 
▶ Mehr betriebliche Ausbildungsplätze schaffen. 
▶ Besserer Übergang von Schule in Beruf (niemand darf 
verloren gehen). 
▶ Garantie auf einen Ausbildungsplatz für alle. 
 
Drei Maßnahmen: 
▶ Solidarische Umlagefinanzierung der Ausbildungskos-
ten durch alle Betriebe mit Kostenausgleich für ausbil-
dende Betriebe. 
▶ Intensive und ausgeweitete Begleitung aller Jugend-
lichen vor dem Schulabschluss bis zum Ausbildungsab-
schluss. 
▶ Aufbau eines Auffangnetzes außerbetrieblicher Aus-
bildungsplätze bei Einhaltung aller Qualitätsstandards 
und intensiven Vermittlungsbemühungen in betriebli-
che Ausbildungsplätze.



»In den letzten Jahren haben wir als Gewerkschafts -
jugend viel erreicht. Auch für die Herausforderungen  
auf dem Ausbildungsmarkt haben wir eine zukunfts -
fähige und krisenfeste Lösung: Die umlagefinanzierte 
Ausbildungsgarantie wird das Leben hunderttausender 
junger Menschen verbessern und unsere Gesellschaft 
gerechter machen.« 
Kristof Becker, DGB-Bundesjugendsekretär
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lich über Empfehlungen und Zustandsbeschreibungen hi-
nausgehen und die schulische Berufsorientierung fit für 
die Arbeitswelt der Zukunft zu machen. 

 
Jugendliche unterstützen –  
Ausbau der Jugendberufsagenturen vorantreiben 
Außerdem muss die Berufsberatung sichtbarer und an-
sprechbarer werden; ihre Beratungsleistungen aufsu-
chender, systematischer und zielgerichteter. Die DGB-Ju-
gend fordert daher einen flächendeckenden Ausbau der 
Jugendberufsagenturen als zentrale Anlauf- und Bera-
tungsstellen für alle Ausbildungsinteressierten. Sie müs-
sen dabei mehr als einen Kontaktkanal anbieten und als 
physische Anlaufstelle in allen 400 Kreisen und kreisfreien 
Städten präsent sein. Für eine aufsuchende Berufsbera-
tung sind sie dabei auf einen ausgeweiteten Datenaus-
tausch mit den Schulen angewiesen, damit kein Jugend-
licher im Übergang von der Schule in die Ausbildung ver-
loren geht! 

Die Arbeit dieser Agenturen muss regelmäßig eva-
luiert und anhand klarer Qualitätskriterien weiterentwi-
ckelt werden. Die DGB-Jugend fordert, dass die Jugend-
berufsagenturen den Ausbildungsinteressierten einen 
vollqualifizierenden Berufsabschluss ermöglichen – und 
sie nicht in Maßnahmen wie z.B. die Einstiegsqualifizie-
rung stecken, die diese Zielsetzung nicht erfüllen. Statt-
dessen sollen ausbildungsbegleitende Unterstützungsin-
strumente wie die assistierte Ausbildung (AsA flex) stär-
ker genutzt werden. 

 
Schluss mit Stereotypen – Geschlechtersensible 
Berufsorientierung als unhintergehbarer Standard 
Als DGB-Jugend setzen wir uns dafür ein, dass geschlech-
tergerechte und geschlechtersensible Berufsorientierung 
selbstverständlich wird. Die Unterteilung in »Frauen- und 
Männerberufe« muss aufgebrochen, die Berufswahl jen-
seits von Geschlechterrollen unterstützt werden. Hierfür 
müssen alle Akteure der Berufsorientierung sensibilisiert 
werden, um bestehende Rollenstereotypen aufzubrechen 
und gleiche Chancen bei der Berufswahl unabhängig vom 
Geschlecht zu ermöglichen. Gesamtgesellschaftlich be-
deutet dies auch, dass alle Maßnahmen getroffen werden 
müssen, um weiblich konnotierte Berufe, etwa in Pflege 
und Erziehung, deutlich aufzuwerten. 

 
 
 
 

Mobilität sichern – Azubi-Appartements  
und Azubi-Ticket ausbauen 
Wer den Zugang zur Ausbildung verbessern will, muss 
auch den Zugang zu Mobilitätsangeboten und bezahlba-
rem Wohnraum sicherstellen. Nur so lassen sich regionale 
Disparitäten im Ausbildungsmarkt ausgleichen und Chan-
cengerechtigkeit sicherstellen. Die DGB-Jugend fordert 
deshalb kostenlose Azubi-Tickets und den flächende-
ckenden (Aus)bau attraktiver und kostengünstiger Azubi-
Wohnheime. Sie sollen in Form gemeinnützig getragener 
Azubi-Appartements entstehen, in denen die Bewoh -
ner*in nen weitgehende Mitspracherechte haben. Ein Vor-
bild kann hier das Azubiwerk München sein. 

 
Ausbildung mit Perspektive –  
Unbefristete Übernahme für alle 
Fast die Hälfte aller befragten Auszubildenden weiß im 
dritten Ausbildungsjahr immer noch nicht, ob sie über-
nommen wird. Von allen Befragten, die übernommen 
werden, wird mehr als jede*r Vierte nur befristet ange-
stellt. Dabei brauchen junge Menschen nach ihrer Ausbil-
dung eine berufliche Perspektive und materielle Sicher-
heit. Die Gewerkschaftsjugend fordert daher, dass alle 
Auszubildenden nach ihrer erfolgreich abgeschlossenen 
Ausbildung unbefristet übernommen werden. Und zwar – 
falls nicht anders gewünscht – in Vollzeit, in einem der 
Ausbildung entsprechenden, wohnortsnahen und sozial-
versicherten Arbeitsverhältnis. 

 
Mitbestimmung ausbauen –  
Gute Ausbildung sichern 
Mitbestimmte Unternehmen haben bessere Arbeitsbedin-
gungen und zufriedenere Auszubildende. Doch finden 
sich noch immer Lücken und Reformbedarfe in den Ge-
setzen, die auch die duale Berufsausbildung betreffen. Die 
DGB-Jugend fordert deshalb, die Mitbestimmung im Be-
trieb und in den Berufsschulen auszubauen. Jugend- und 
Auszubildendenvertretungen sollen durch eine Reform 
des § 60 Abs. 1 des Betriebsverfassungsgesetzes ein vol-
les Mitbestimmungsrecht bei der Anzahl Einzustellender, 
der Auswahlrichtlinien sowie der Übernahme von Auszu-
bildenden erhalten. Gemeinsam mit den Betriebsräten 
sollen sie im §87 BetrVG das Recht bekommen, das Ange-
bot betrieblicher Weiterbildung und den Zugang zu be-
trieblicher Weiterbildung zu gestalten.
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6 Auswertungsverfahren und Methodik

Die Befragung der Auszubildenden für die vorliegende Er-
hebung fand überwiegend im Rahmen der sogenannten 
Berufsschultouren der Gewerkschaftsjugend statt. Dabei 
handelt es sich um Bildungsangebote für Oberstufenzen-
tren bzw. Berufsschulen. Sie wurde schriftlich vor Ort an-
hand des im Anhang dargestellten Fragebogens im Zeit-
raum von September 2020 bis April 2022 zumeist klassen-
weise durchgeführt. Durch die regionale Streuung und 
die unterschiedliche Zusammensetzung der Berufsschul-
klassen sind maßgebliche Aspekte wie etwa die Betriebs-
größe, Tarifbindung, städtische/ländliche Lage in der 
Stichprobe zufällig verteilt. 

Insgesamt wurden die Angaben von 14.428 Auszubil-
denden aus den laut BIBB 25 meistfrequentierten Ausbil-
dungsberufen des Jahres 2019 in die Auswertung aufge-
nommen. Sofern sich die Bezeichnungen der Ausbil-
dungsberufe seit Aufnahme der Ausbildungsverhältnisse 
geändert haben, werden diese in der jeweils aktualisier-
ten Form wiedergegeben.  

Um die Vergleichbarkeit der Angaben zu gewährleis-
ten, wurden ausschließlich Erhebungsdaten von Auszubil-
denden, die sich innerhalb einer betrieblichen Ausbildung 
(duales System) befinden, in die Stichprobe einbezogen. 

Um in der Gesamtdarstellung Verzerrungen durch die 
Über- bzw. Unterrepräsentanz einzelner Berufe in der 
Stichprobe auszugleichen, wurden die einzelnen Berufe 
in den Auswertungen gemäß ihres tatsächlichen Anteils 
an Auszubildenden gewichtet. Aufgrund der hohen An-
zahl der Befragten, ist für alle in diesem Bericht aufgeführ-
ten statistischen Zusammenhänge die Signifikanz der Er-
gebnisse gesichert. 

Um die Qualität der Ausbildung in den verschiedenen 
Berufen und Branchen zu messen, wurden Fragen zu vier 
zentralen Aspekten entwickelt: »Fachliche Qualität der 
Ausbildung im Betrieb«, »Ausbildungszeiten und Über-
stunden«, »Ausbildungsvergütung« sowie »Persönliche 
Beurteilung der Ausbildung«. Aus den für diese Schwer-
punkte relevanten Antworten wurden Rangfolgen nach 
Ausbildungsberufen gebildet. Die entstandenen Ränge 
wurden addiert und eine Gesamtrangliste für jeden The-
menschwerpunkt gebildet. Aus den so entstandenen vier 
Ranglisten wurde eine Gesamtrangliste für alle Themen-
schwerpunkte gebildet. Alle Themenschwerpunkte sind 
dabei mit der gleichen Gewichtung in das Ranking einge-
gangen. 

 

Wie entstseht die Gesamtbewertung des Ausbildungsreports?

Bewertung  
»Fachliche  Qualität der 
Ausbildung im Betrieb«

   Indikatoren: 
→ Einhaltung des  

Ausbildungsplans 
→ Verrichtung von 

ausbildungsfremden 
Tätigkeiten 

→ Vorhandensein und 
Verfügbarkeit von 
Ausbilder*innen am 
Arbeitsplatz 

→ Zufriedenheit mit der 
Erklärung von Arbeits -
vorgängen 

→ Grundsätzliche 
Bewertung der fachlichen 
Ausbildungsqualität im 
Betrieb

Bewertung  
»Ausbildungs zeiten  
und Überstunden« 

   Indikatoren: 
→ Nacharbeit der Zeiten  

des  Berufsschul -
unterrichts 

→ Regelmäßig zu leistende 
 Überstunden 

→ Anzahl der Überstunden  
→ Frage nach der Ver-

gütung bzw. nach dem 
Freizeitausgleich von 
Überstunden

Bewertung  
»Ausbildungs vergütung«

Gesamtbewertung

   Indikatoren: 
→ Höhe der  

Ausbildungs vergütung

Bewertung  
»Persönliche  Beurteilung  
der  Ausbildungsqualität«

   Indikatoren: 
→ Korrekte Behandlung 

durch Ausbilder*innen 
→ Zufriedenheit mit der 

Ausbildung insgesamt 
→ Gefühlte Über- bzw. 

Unterforderung in der 
Ausbildung 

→ Probleme, sich in der 
Freizeit zu erholen  

→ Wunsch, nach der 
Ausbildung weiter im 
erlernten Beruf tätig  
zu sein

↓ ↓ ↓ ↓
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unter 18 
18,3%

18–21 
56,0%

22–25 
17,4%

26 und älter 
7,9%

n=14.248

Verteilung der befragten Auszubildenden  
nach Alter

1–4 MA 
6,4%

11–20  
MA 
15,2%

5–10 MA 
13,2%

251– 
500  
MA 
9,4%

21–250 MA 
33,8%

über 500 MA 
22,0%

n=13.598, MA = Mitarbeiter*innen

Verteilung der befragten Auszubildenden  
nach Betriebsgröße (Anzahl Mitarbeiter*innen) 

1. 
41,4%

3. 
21,9%

2. 
33,7%

4. 
3,0%

n=14.400

Verteilung der befragten Auszubildenden  
nach Ausbildungsjahr

weiblich 
32,2%

männlich 
67,0%

divers 
0,7%

n=14.200

Verteilung der befragten Auszubildenden  
nach Geschlecht
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West 
79,2%

Ost 
20,8%

n=14.428

Verteilung der befragten Auszubildenden  
nach Bundesländern (Ost/West)
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1.   Mein Ausbildungsberuf:  

      _____________________________________________  
      (Bitte genaue Berufsbezeichnung angeben) 

2.   Ich befinde mich im 
� 1.   � 2.   � 3.   � 4. Ausbildungsjahr. 

3.   Ich mache eine   
� betriebliche Ausbildung (in einer Firma) 
� außerbetriebliche Ausbildung (Ausbildungsvertrag  
  mit Träger, Schule o.ä.)  

4.   Ich bin ______ Jahre alt  
und  � weiblich   � männlich   � divers 

5.   Pro Woche arbeite ich durchschnittlich (einschl. Berufsschule)  
tatsächlich ______ Stunden. 

6.   Ich arbeite an   
� 3    � 4    � 5    � 6    � 7 

      Tagen pro Woche im Betrieb. 

7.   Die Zeiten des Berufsschulunterrichts muss ich im Betrieb  
nacharbeiten:   
 �        �        �        �        � 

      immer     häufig    manchmal    selten      nie 

8.   Ich mache regelmäßig Überstunden:  � ja   � nein 

9.   Falls Frage 8 JA: Pro Woche leiste ich durchschnittlich  
______ Überstunden. 

10. Wenn ich Überstunden geleistet habe, werden diese … 
� mit Freizeit ausgeglichen   � bezahlt 
� nicht ausgeglichen � weiß nicht  

11. Meine Ausbildungsvergütung beträgt brutto ________ €.  
(Dieser Betrag steht im Ausbildungsvertrag, was dir überwiesen 
wird ist der Netto-Betrag) 

12. In meinem Betrieb gibt es eine betriebliche Interessenvertretung: 
� ja, eine Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) 
� ja, einen Betriebsrat bzw. Personalrat 
� nein   � weiß nicht 

13. Ich bin Mitglied einer Gewerkschaft:  � ja   � nein 

14. Für mich gilt ein Tarifvertrag:  
� ja   � nein   � weiß ich nicht. 

15. Ich habe in meinem Betrieb eine_n Ausbilder_in: 
� ja   � nein 

16. Falls Frage 15 JA: Mein_e Ausbilder_in steht mir am 
 Ausbildungsplatz zur Verfügung: 
 �        �        �        �        � 

      immer     häufig    manchmal    selten      nie 

17. Falls Frage 15 JA: Mein_e Ausbilder_in erklärt mir Arbeits -
vorgänge zu meiner vollsten Zufriedenheit: 
 �        �        �        �        � 

      immer     häufig    manchmal    selten      nie 

18. Ich werde von meiner_meinem Ausbilder_in meiner Meinung 
nach  korrekt behandelt: 
 �        �        �        �        � 

      immer     häufig    manchmal    selten      nie 

19. Ein Ausbildungsplan für den betrieblichen Teil meiner Ausbildung 
liegt mir vor:   � ja   � nein  

20. Falls Frage 19 JA: Ich kenne den Ausbildungsplan: 
� sehr gut   � gut   � etwas   � überhaupt nicht 

21. Falls Frage 19 JA: Die Vereinbarungen aus dem Ausbildungsplan 
werden  eingehalten: 
 �        �        �        �        � 

      immer     häufig    manchmal    selten      nie 

22. Ich muss Tätigkeiten verrichten, die eindeutig nicht zu meiner 
 Ausbildung gehören: 
 �        �        �        �        � 

      immer     häufig    manchmal    selten      nie 

23. Den Ausbildungsnachweis (Berichtsheft) führe ich während  
der Ausbildungszeit (Arbeitszeit): 
 �        �        �        �        � 

      immer     häufig    manchmal    selten      nie 

24. Mein Ausbildungsberuf war bei der Berufswahl … 
� mein Wunschberuf 
� einer von mehreren interessanten Berufen 
� eine Alternative, die ich eigentlich nicht geplant hatte 
� eine Notlösung 

25. Meinen jetzigen Ausbildungsplatz zu finden war für mich: 
 �        �        �        �        � 

      sehr leicht   leicht     ging so     schwer   sehr schwer 

26. Die fachliche Qualität der Ausbildung im Betrieb ist meiner 
 Meinung nach: 
 �        �        �        �        � 

      sehr gut    gut   befriedigend  ausreichend  mangelhaft 

27. In meiner Ausbildung fühle ich mich:   
� überfordert   � unterfordert   � weder noch  

Dr. Azubi fragt nach deiner  
Ausbildungszufriedenheit 
 
Fragebogen 2020/2021: Um uns gezielt für deine Belange einsetzen zu können, möchten wir wissen, unter  
welchen Bedingungen deine Ausbildung stattfindet und wie dein Ausbildungsalltag aussieht. Du hilfst uns damit, klar zu  
sagen, in welchen Bereichen etwas geändert werden müsste. Dein Name und deine Adresse sind dabei natürlich nicht wichtig, 
aber wenn du willst, nehmen wir gerne Kontakt mit dir auf, um deine Fragen zu klären und dir bei Problemen zu helfen.  
Du kannst dafür am Ende des Fragebogens E-Mail-Adresse und/oder Telefonnummer angeben. 
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28. Ich habe Probleme, mich nach der Ausbildung in meiner  Freizeit
zu erholen:

� � � � � 
   immer     häufig    manchmal    selten      nie 

29. Ich habe schon einmal eine Ausbildung abgebrochen:
� ja   � nein

30. Falls Frage 29 JA: Ich habe nach dem Abbruch meine jetzige
 Ausbildung in einem anderen Betrieb
� im gleichen Ausbildungsberuf fortgesetzt
� in einem anderen Ausbildungsberuf angefangen

31. Die fachliche Qualität meines Berufsschulunterrichts finde ich:
�        �        � � � 

   sehr gut    gut   befriedigend  ausreichend  mangelhaft 

32. Welchen Schulabschluss hattest du bei Verlassen der allgemeinbil-
denden Schule?
� keinen Abschluss
� Hauptschulabschluss (Berufsreife)
� Mittlere Reife/Realschulabschluss (Mittlere Reife)
� Abitur/Fachabitur (Fachhochschul- oder Hochschulreife)

33. Bei der Wahl meines Ausbildungsberufes waren für mich folgende
Kriterien von Bedeutung. Bitte kreuze die drei Kriterien an, die dir
am Wichtigsten waren. (Max. drei Antworten möglich):
� Interesse am Beruf
� Wunsch der Eltern bzw. der Familie
� »Ruf« des Berufes in der Öffentlichkeit/bei Freunden
� Örtliche Nähe zum Wohnort
� Höhe der Ausbildungsvergütung
� Höhe des Gehalts nach dem Abschluss der Ausbildung
� Aussicht auf Übernahme nach der Ausbildung
� Ausbildungsbedingungen und -zeiten
� Vereinbarkeit von Familie und Beruf
� Krisensicherheit des Berufs
� gute Aufstiegsmöglichkeiten nach der Ausbildung
� gutes Arbeitsklima im Ausbildungsbetrieb
� gute Erfahrungen aus Praktikum
� Familienangehörige oder Bekannte arbeiten bereits im Betrieb

34. Die Angebote der Berufsorientierung in der allgemeinbildenden
Schule haben mir geholfen, meine Berufswahlentscheidung zu
treffen:
� sehr geholfen � geholfen
� weniger geholfen � gar nicht geholfen

35. Meinen jetzigen Ausbildungsbetrieb habe ich bereits während
meiner Schulzeit kennengelernt (z. B. durch ein Praktikum, durch
den Besuch des Betriebs in der Schule oder bei einer Berufswahl-
messe):
� ja   � nein

36. Bei meiner Berufswahlentscheidung habe ich mich von der Berufs-
beratung der Agentur für Arbeit beraten lassen:
� ja   � nein

37. Falls Frage 36 JA: Die Berufsberatung hat mir geholfen, meine
 Berufswahlentscheidung zu konkretisieren:
� sehr geholfen � geholfen
� weniger geholfen � gar nicht geholfen

38. Falls Frage 36 JA: Die Berufsberatung hat mich über folgende
Wege unterstützt:
� nur Gruppenveranstaltung
� nur über Einzelgespräche
� Gruppenveranstaltung und Einzelgespräche

39. Meinen jetziger Ausbildungsplatz wurde mir durch die Agentur für
Arbeit vermittelt: � ja   � nein

40. Mit meiner Ausbildung bin ich insgesamt:
� � � � � 

   sehr     zufrieden   teilweise   unzufrieden    sehr 
zufrieden zufrieden unzufrieden 

41. Würdest du die Ausbildung in deinem Betrieb weiterempfehlen?
� ja   � nein   � weiß nicht.

42. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf meine
 Ausbildung sehe ich die Gefahr, dass ich meine Ausbildung nicht
erfolgreich abschließen kann:
� sehr große Gefahr � große Gefahr
� geringe Gefahr � gar keine Gefahr

43. Nach meiner Ausbildung möchte ich im erlernten Beruf weiter
tätig sein: � ja  � ja, aber nicht im gleichen Betrieb

� nein � weiß nicht.

44. Ich werde im Anschluss an meine Ausbildung übernommen:
� ja   � nein   � weiß nicht.

45. Falls Frage 44 JA: Gibt es eine Befristung der geplanten
 Anstellung? 
� keine Befristung � Befristung bis zu 6 Monaten
� Befristung bis zu 12 Monaten � andere Befristung: ________

46. Falls Frage 44 NEIN: Meine Perspektive nach der Ausbildung ist
momentan:
� ich habe derzeit keine konkrete berufliche Perspektive
� ich habe die Zusage für eine Weiterbeschäftigung in einem

anderen Betrieb
� ich habe die Zusage für eine Beschäftigung bei einem

Arbeitgeber der Leih- bzw. Zeitarbeit
� ich habe eine sonstige Alternative

47. Mein Betrieb hat folgende Größe (Zahl der Mitarbeiter_innen):
� 1–4 � 5–10 � 11–20
� 21–250 � 251–500 � mehr als 500

48. Bundesland des Ausbildungsbetriebes: ___________________

49. Datum: ____________

DGB-Bundesvorstand, Abteilung Jugend und Jugendpolitik, Henriette-Herz-Platz 2, 10178 Berlin

Hast du Probleme in der Ausbildung oder möchtest du gerne mehr 
über deine Rechte in der Ausbildung und Gewerkschaften erfahren? 
Gerne nehmen wir Kontakt mit dir auf. Wenn du das willst, nenne 
uns bitte deine E-Mail-Adresse und/oder deine Telefonnummer: 

________________________________________________ 

________________________________________________



78 Ausbildungsreport 2022

Impressum

Ausbildungsreport 2022 
August 2022 
 
 
V.i.S.d.P.: 
Kristof Becker 
 
Herausgeber: 
DGB-Bundesvorstand,  
Abteilung Jugend und Jugendpolitik 
Henriette-Herz-Platz 2, 10178 Berlin 
Internet: jugend.dgb.de 
Facebook: facebook.com/jugend.im.dgb 
Instagram: instagram.com/dgbjugend 
 
Online-Beratung:  
jugend.dgb.de/dr-azubi  
 
Redaktion:  
Julian Uehlecke, Julia Kanzog 
 
Datenanalyse und Studie: 
Institut für Sozialpädagogische  
Forschung Mainz e.V.  
Dr. Oliver Dick und Esther Herzog 
 
Lektorat: Jürgen Kiontke 
 
Entwurf: 4S / 4s-design.de 
 
Layout und Satz: Heiko von Schrenk / schrenkwerk.de 
 
Druck: DCM Druck Center Meckenheim GmbH 
 
Fotonachweis: 
Titel: wavebreakmedia/Shutterstock 
S. 04: Jörg Farys/DGB-Jugend 
S. 06: Pressmaster/Shutterstock 
S. 10: Halfpoint/Shutterstock 
S. 13: SolStock/iStock 
S. 16: SFIO CRACHO/Shutterstock 
S. 19: Monkey Business Images/AdobeStock 
S. 23: polkadot_photo/Shutterstock 
S. 26: anon_tae/Shutterstock 
S. 29: Halfpoint/Shutterstock 
S. 39: Omar Osman/iStock 
S. 46: guruXOX/Shutterstock 
S. 53: Christian Mang/DGB-Jugend 
S. 57: alvarez/iStock 
S. 60: dragana991/iStock 
S. 64: BAZA Production/Shutterstock 
S. 68: Andi Weiland/DGB-Jugend 
S. 70: Parilov/Shutterstock 
S. 72: MarioGuti/iStock 

Der Ausbildungsreport kann über die DGB-Jugend 
bestellt werden. Bitte schreiben sie an: jugend@dgb.de 
 
 
In dieser Studie trennen wir im Text die maskulinen und 
femininen Endungen eines Wortes durch einen Gender-
Stern – zum Beispiel »Mechaniker*in«. Die Strahlen des 
Gender-Sterns, die in verschiedene Richtungen zeigen, 
symbolisieren unterschiedliche Geschlechtsidentitäten, 
die nicht in den binären Geschlechterrollen Mann und 
Frau aufgehen. Auf diese Weise soll niemand – 
unabhängig vom (sozialen) Geschlecht oder der 
eigenen Identität – sprachlich ausgeschlossen werden. 
Denn Sprache beschreibt nicht nur gesellschaftliche 
Verhältnisse, sie ist auch ein Schlüssel für deren 
Veränderung. 
 
Zwar geben die Ergebnisse des Ausbildungsreports 
einen Gesamtüberblick über die Ausbildungssituation in 
Deutschland, ermöglichen aber nur wenig Einblick in die 
individuellen Problemlagen der jungen Menschen. Mit 
Hilfe ausgewählter Beiträge aus dem Online-Beratungs-
forum »Dr. Azubi« (jugend.dgb.de/dr-azubi) soll die 
quantitative Befragung um eine qualitative Komponente 
ergänzt werden. Die Beiträge aus dem »Dr. Azubi«-Fo-
rum sollen einen Eindruck vermitteln, welche individuel-
len Auswirkungen die weitreichenden Analysen im 
Ausbildungsreport haben können. Die Schilderungen 
der Auszubildenden sind zum Teil sehr erschreckend 
und verdeutlichen, wie junge Menschen unter schlech-
ten Ausbildungsbedingungen leiden – bis hin zu 
physischen und psychischen Erkrankungen. Zum Schutz 
der Betroffenen wurden Klarnamen und personenbezo-
gene Angaben geändert bzw. entfernt. 
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